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Vorbetrachtung 

 

Wer über Vergangenes berichtet, sieht sich generell dem Verdacht ausgesetzt,  

Geschehnisse zu einseitig zu schildern. Deshalb bemühen sich Historiker unter  

Anwendung bestimmter Verfahren und erprobter wissenschaftlicher Regeln,  

Geschichte möglichst objektiv darzustellen.  

Dennoch haftet vielen historischen Schilderungen etwas Subjektives an, weil  

Autoren naturgemäß dazu neigen, Geschehnisse aus dem Blickwinkel ihrer persön-

lichen Bewertungen darzustellen. Das wiederum ist nicht unbedingt von Nachteil, 

denn die so entstehenden unterschiedlichen Sichtweisen  lassen sich miteinander 

vergleichen, was eventuell zu neuen Erkenntnissen führen kann.     

Wenn ich hier über die Geschichte der Freireligiösen schreibe, so tue ich das im  

vollen Bewusstsein meiner eigenen Subjektivität. Ich bin kein Historiker, und ich 

möchte meine Ausarbeitung auch nicht als wissenschaftliche Arbeit verstanden  

wissen, sondern lediglich darstellen, was geschehen ist. Dazu habe ich Fakten  

gesammelt und Schlüsse gezogen. Wer sich zusätzlich ergänzend informieren möch-

te, der sei  auf die angeführten Literaturhinweise verwiesen 

Mit der freireligiösen Geschichte beschäftige ich mich unter anderem, weil sie mir für 

die gegenwärtige Situation der organisierten und nicht organisierten Freireligiösen 

verantwortlich erscheint. So halte ich es zum Beispiel für enttäuschend, dass im  

Gegensatz zu früher das Wesen unserer freien Religion in religionskundlichen Nach-

schlagewerken keine Erwähnung mehr findet. Ich bewerte das Fehlen dieses Allein-

stellungsmerkmals als Ergebnis einer Fehlentwicklung. Sie beruht auf einer fehlen-

den Übereinkunft über den freireligiösen Religionsbegriff. Die vorherrschenden  

gegensätzlichen philosophisch-religiösen Standpunkte zwischen Freigeistern und 

Freireligiösen zeigen, dass es in der Vergangenheit  offensichtlich am Willen zum 

Konsens gefehlt hat.   

Ich sehe die Geschichte der Freireligiösen vor allem ab Beginn des zwanzigsten 

Jahrhunderts unter dieser Perspektive. Dabei erscheint mir insbesondere die  

Geschichte des Verbandes Freireligiöser Gemeinden Süd- und Westdeutschlands 

als ein exemplarisches Beispiel dafür, zu welchen negativen Auswirkungen der Streit 

um die Gretchenfrage geführt hat. Diese berühmte Frage: "Nun sag´, wie hältst Du 

es mit der Religion?" hat die Freireligiösen auseinander dividiert. Das Ergebnis ist die 

gegenwärtige Situation, von der ich überzeugt bin, dass sie niemand wollte.  

Vielleicht erschließt sich das im Folgenden. 

Lothar Geis 

2018  
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Geschichte(n) und ihr Einfluss auf eine freie Religiosität 

- Ereignisse und ihr Zusammenhang mit der  

geistesgeschichtlichen Entwicklung der Freireligiösen -  

Lothar Geis 

Die Geschichte der Freireligiösen wurde bis jetzt immer beginnend mit der Veröffentlichung 

des Offenen Briefes des Kaplans Johannes Ronge erzählt. Doch wer sich nur auf die chro-

nologische Schilderung von Vorfällen beschränkt, übersieht dass bestimmte Ereignisse oft 

wesentlich von Stimmungen ausgelöst oder sogar gesteuert werden. Die Vielzahl geschicht-

licher Fakten lenkt dabei leicht von wesentlichen Zusammenhängen und Motivationen ab.  

Im Falle der Entstehung der Freireligiösen Bewegung kamen sowohl der emotionalen als 

auch der politischen Stimmung im deutschsprachigen Raum eine besondere Bedeutung zu.  

Beginnen wir zum besseren Verständnis der historischen Situation mit Grundlegendem.  

Religiöse Glaubenslehren sind immer dadurch gehandicapt, dass sie irgendwann einmal von  

Forschungserkenntnissen eingeholt werden. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt  

zeigen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass bislang allgemein akzeptierte Glaubens-

lehren oder Teile davon nicht mehr die Wirklichkeit erklären können.  

Dann müssten sich die Gläubigen konsequenter Weise eingestehen, ihr bisheriges Bekennt-

nis sei falsch. Doch dazu ist die menschliche Psyche nur selten in der Lage. Sie sucht dann 

nach Auswegen und findet auch welche. Eine Strategie scheint zu sein, sowohl das religiöse 

als auch das säkulare Weltbild trotz ihrer Widersprüchlichkeit gleichwertig nebeneinander 

bestehen zu lassen und zu vermeiden, dass sich beide in die Quere kommen.  

Menschen können - und das hat sich besonders im Bereich des Religiösen gezeigt - mit  

unterschiedlichen parallelen Weltbildern geistig "schmerzfrei" existieren. So haben gläubige 

Christen längst gelernt, damit zu leben, dass die Wissenschaft nicht bestätigen kann, die  

ersten Menschen seien von Gott aus Lehm geformt worden und ebenso wenig, dass er  

ihnen dann den Lebensodem eingeblasen habe. Diese Geschichte wird im Alltag nicht mehr 

verbreitet. Niemand bezweifelt mehr ernsthaft, dass sich der Mensch aus dem Tierreich her-

aus entwickelt hat. Gläubige Zeitgenossen lässt diese Zwiespältigkeit mittlerweile kalt. Man 

erklärt die biblische Schilderung halt als symbolische Darstellung.  

Das war im neunzehnten Jahrhundert noch anders, denn was die Pfarrer sonntags in den 

Kirchen predigten, hatte unmittelbaren Einfluss auf die Kirchenbesucher und galt als wahr. 

Dieser damals vorherrschenden Haltung verdankt die freie Religiosität wichtige Impulse.  

Beispiele von Mängeln der christlichen Glaubenslehre wurden damals stärker als heute als 

verwirrend im Alltag empfunden. Die Kirchengeschichte zeigt, dass die christlichen Lehre 

sich stets zäh gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft gestemmt hat, und die Widersprüch-

lichkeiten in der Regel mit wortreichen klerikalen Interpretationen endeten. 

 Manchmal gab es allerdings auch Ereignisse, die wider Erwarten schnelle Veränderungen 

bewirkten. Im Folgenden wird geschildert, welche Ereignisse und Stimmungen dazu beitru-

gen, der Idee einer freien Religiosität einen raschen Eintritt in die Welt zu verschaffen.  
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Lichtfreunde 

Auch Mitte des neunzehnten Jahrhunderts litten viele fortschrittlich denkende, liberale Geist-

liche an Ungereimtheiten der christlichen Lehre. Man erwartete von ihnen als Amtsträger, 

dass sie den Gläubigen befriedigende Erklärungen zur Befestigung ihres Glaubens anböten. 

Dabei ging es vielen Pfarrern in ihrer Arbeit weniger um eine genaue Auslegung von Glau-

benslehren, als vielmehr darum, hilfreiche Antworten für das praktische Leben der Menschen 

in ihren Gemeinden zu finden. Solche Theologen gab es sowohl auf evangelischer, wie auch 

auf katholischer Seite. Auf evangelischer Seite hatten sie sich bereits zu organisieren  

begonnen. Vor allem im deutschsprachigen Osten trafen bereits ab 1841 protestantische 

Pfarrer in Gesprächskreisen zusammen, um über liberalere Formen von Religiosität zu  

diskutieren. Sie nannten sich Protestantische Freunde. Weil es ihnen um geistige Erhellung 

(Erleuchtung) ging, wurden sie bald von der Bevölkerung spöttisch "Lichtfreunde" genannt, 

eine Bezeichnung, die sie später auch für sich tolerierten.  

Naturgemäß sahen das die diesen Geistlichen vorgesetzten und weisungsbefugten Kirchen-

ämter nicht gerne und reagierten auf solche Zusammenkünfte mit zunehmendem Misstrau-

en. Es gab Versuche, erst mit Ermahnungen, später mit disziplinarischen Maßnahmen, steu-

ernd Einfluss zu nehmen. Hinzu kam, dass nach einer noch zu Beginn des neunzehnten 

Jahrhunderts vorherrschenden freiheitlichen Stimmung im Protestantismus sich ab den 

1820er Jahren in den Kirchenbehörden zunehmend die lutherische Orthodoxie breit zu  

machen begann. Weil das aufgeklärte Bürgertum im formal noch nicht existierenden 

Deutschland 1 hingegen liberal dachte, war eine unzufriedene Stimmung gegenüber den 

Amtskirchen entstanden, die zusehends eintrübte. Es ging um die Art und Weise, wie das 

Evangelium zu verkünden und zu interpretieren sei sowie um Strukturen der Hierarchie. 2  

Bald kam es bei vielen Pfarrern aus den Reihen der Lichtfreunden zu Amtsenthebungen, in 

dessen Folge Massenaustritte von evangelischen Gemeindemitgliedern erfolgten. Auf diese 

Weise kam es zur Gründung erster freier Gemeinden unter Führung genau jener suspendier-

ten Geistlichen 3. Hier liegt eine der beiden Hauptwurzeln freier Religiosität. 

Der Kölner Kirchenstreit 

Es waren aber auch politische Entwicklungen, welche die Voraussetzungen zur Gründung 

freier religiöser Gemeinden bildeten.  

Längst ging es zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts nicht mehr allein um die Macht, 

welche die Obrigkeit gegenüber den Untertanen ausübte. Die Situation hatte sich geändert, 

denn ab 1836 bekämpften sich Thron und Altar gegenseitig. Es gab also Auseinander-

setzungen in jenem bis dahin festgefügtem Bündnis, das gegenüber den Bürgern die Obrig-

keit darstellte. Bei dem Streit ging es vor allem darum, ob die Kirche oder die Regierung  

zukünftig im Staat das Sagen haben sollten. Der Konflikt konzentrierte sich vor allem auf 

Preußen, den bedeutendsten der deutschen Staaten.  

                                                           
1 

Die Gründung des Deutschen Reichs erfolgte 1871
 

2 
Wörtlich übersetzt: Heiliges herrschen. Gemeint sin die Herrschaftsstrukturen innerhalb kirchlicher Strukturen und wer 

   wem gegenüber weisungsbefugt ist.
 

3 
Näheres zur Gründungsgeschichte auf Seite 20. 



11 
 

Dass es nicht mehr zum Besten im Verhältnis zwischen dem Katholischen Klerus und dem 

Staate Preußen stand, hatte letztlich seine Ursache in den Beschlüssen des Wiener Kon-

gresses, durch die nach dem Sieg über Napoleon die Macht in Europa neu verteilt wurde.  

Das durchweg protestantische Preußen erhielt nämlich 1815 die streng katholisch geprägten 

Gebiete des Rheinlands mit denen des Sauerlandes und Westfalens zugesprochen. Auf-

grund dieser strukturell unglücklichen Regelung kam es bald zum offenen Konflikt zwischen 

dem Preußischen König, Friedrich Wilhelm III., und dem Erzbistum in Köln. Diese  

Ereignisse haben  als Kölner Kirchenstreit Eingang in die Geschichtsschreibung gefunden. 

Er dauerte von 1836 bis 1841, und dabei erhitzten vor allem zwei Streitpunkte die Gemüter. 

Der erste war die so genannte  Mischehen-Frage, welche die Konfessionszugehörigkeit der 

Kinder von Eltern mit unterschiedlichen Bekenntnissen regeln sollte. Der Preußische König 

hatte 1825 kurzerhand  in einer Kabinettsorder entschieden, dass Kinder aus Mischehen der 

Konfession des Vaters zugeordnet werden sollten. Weil die Ehemänner dieser Mischehen 

überwiegend in preußischen Diensten standen und deshalb Protestanten waren, befürchtete 

der Katholische Klerus einen massiven Mitgliederverlust. Um eine Eskalation zu vermeiden, 

war es unter der Hand gelungen, eine Kompromissregelung zwischen Preußen und dem 

Erzbistum Köln unter Erzbischof Ferdinand August von Spiegel zu treffen. Demnach konn-

te die konfessionelle Zugehörigkeit der Kinder auch durch besonderen Elternwillen geregelt 

werden. 

Mit dem neu ins Amt gelangten Erzbischof von Köln, Clemens August von Droste zu 

Vischering, fand der bis dahin gültige Modus vivendi 4 sein abruptes Ende. Anfänglich ließ 

Droste zu Vischering keine Bedenken gegen die Vereinbarung erkennen, gab sich jedoch 

bald  zunehmend kompromisslos katholisch. Er verbot die Einsegnung von Mischehen, wenn 

nicht seitens der Eltern eine katholische Kindererziehung zugesichert würde. Der preußische 

Staat reagierte daraufhin mit der Ankündigung, kirchlich geschlossene Ehen zivilrechtlich 

nicht anzuerkennen, wenn den Eheleuten das Versprechen, die Kinder katholisch zu erzie-

hen, abgenötigt worden sei. 

Ein zweiter Dissens entfachte sich an Georg Hermes, seit 1820 Theologieprofessor für  

katholische Dogmatik an der Preußischen Landesuniversität für die westlichen Provinzen  in 

Bonn. Hermes lehrte ein System der "vernunftgemäßen" Rechtfertigung des Glaubens, das 

von Kants Ethik nicht unbeeinflusst war. Hermes verstarb 1831. Bereits vier Jahre nach sei-

nem Tod, im Jahre 1835, verwarf Papst Gregor XVI, den so genannten Hermesianismus. 

Der ab 1836 amtierende Kölner Erzbischof, Clemens August Droste zu Vischering verbot  

daraufhin den katholischen Theologiestudenten, Vorlesungen hermesianischen Inhalts zu 

hören.  

Aus beiden Konfliktpunkten ergab sich die wichtige Frage, ob zukünftig grundsätzlich  der 

Preußische Staat oder der Klerus zu entscheiden habe, was an der Katholisch-

Theologischen Fakultät zu Bonn gelehrt werden dürfe. Die Professoren wandten sich an die 

preußische Regierung und wiesen darauf hin, dass das  Verhalten des Erzbischofs einen 

unzulässigen Eingriff in staatliche Kompetenzen darstelle. Es musste eine Entscheidung  

getroffen werden. 

                                                           
4 

Modus vivendi = wörtlich: Art zu leben, häufiger im Sinne von Verständigung gebraucht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_August_von_Spiegel
http://wiki.muenster.org/index.php/Clemens_August_Droste_zu_Vischering
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Verhaftung des Erzbischofs 

Erzbischof Clemens August Droste zu Vischering blieb in seiner Haltung unnachgiebig, und 

die Eingaben von Bürgern, deren Eheeinsegnung  von katholischen Geistlichen verweigert 

worden waren, häuften sich. Weil Droste zu Vischering sich nicht an die mit seinem Vorgän-

ger getroffenen Kompromissregelung hielt, ließ König Friedrich Wilhelm III. den Kölner Erz-

bischof am 15. November 1837 kurzerhand von seinem Amtssitz entfernen. Kurz darauf, am 

20. November 1837, wurde der Erzbischof mit seinem Sekretär Michelis verhaftet und auf 

der preußische Festung Minden inhaftiert. Der Papst protestierte scharf gegen diese rechts-

staatlich kaum vertretbare Maßnahme.  

Auch wenn die Fronten im Streit verhärtet blieben, erging 1839 immerhin die Erlaubnis, 

Droste zu Vischering aus der Mindener Haft zu entlassen. Weil er nicht zu seinem Amtssitz 

in Köln zurückkehren durfte, lebte er bis zu seinem Tode 1845 auf seinem 

münsterländischen Familiensitz Schloss Darfeld "im Exil".  

1840 folgte Friedrich Wilhelm IV. seinem Vater auf den preußischen Thron. Ihm schwebte 

ein mittelalterlich-romantisches Konzept einer "Allianz von Thron und Altar" unter Einschluss 

beider großer Kirchen vor. Deshalb verzichtete er in zentralen Punkten des Kölner Kirchen-

streits auf bestimmte staatliche Rechte, so auch in der Frage der Mischehen. Unnachgiebig 

blieb er jedoch in der Frage der Amtsentfernung des Erzbischofs, Droste zu Vischerings. 

Dessen Rückkehr ins Kölner Erzbischofsamt war für ihn ausgeschlossen.  

Die Ausstellung des Heiligen Rocks zu Trier 

Das Einlenken des neuen Königs wurde vom katholischen Klerus mit Genugtuung und  

Triumphgefühl begrüßt. Der Klerus sah das als den Sieg des Katholizismus über den Staat 

an. All jene, die mit dem Regentenwechsel auf mehr Liberalität im Staate Preußen gehofft 

hatten, sahen sich bitter enttäuscht.  

Mit der Ausstellung des so genannten Heiligen Rocks zu Trier sollte die Niederlage der  

liberal-religiösen Kreise noch zusätzlich betont werden. Der konservativ-klerikalen Richtung 

ging es dabei bewusst um die Demütigung des Staates und des Liberalismus. Mit der Trierer 

Ausstellung sollte ein nicht zu übersehendes Fanal für die Überlegenheit und Stärke des  

römischen Katholizismus gesetzt werden. Die Bewahrer des Rocks Christi wollten damit als 

die wahren Sachwalter des Christentums erscheinen. Das Vorhaben der Ausstellung im Jah-

re 1844 erschien dem katholischen Klerus besonders geeignet, sich sowohl gegenüber den 

anderen deutschen Fürsten als auch gegenüber dem liberal eingestellten Bürgertum macht-

voll zu profilieren.  

Damit nicht genug, ereignete sich während der Rock-Ausstellung noch ein Zwischenspiel, 

das die Gemüter zusätzlich erregte. Die gehbehinderte Nichte des Erzbischofs erweckte den 

Eindruck einer an ihr geschehenen Wunderheilung, als sie in Trier auf dem Weg zum Rock 

die Krücken von sich warf und ihre schwere Gehbehinderung für geheilt erklärte. Die nicht 

nachhaltig wirkende Besserung der angeblichen Wunderheilung hatte hämische Kritik zur 

Folge, und brachte ein Spottlied beißenden Inhalts hervor, das noch bis heute bekannt ist. 

[Der Inhalt des Liedes ist auf tabularium-f.de unter dem Beitrag "Unheiliger Rock" zu finden.] Darüber hin-

aus wurde aus Trier noch von weiteren Wundern berichtet.  

http://wiki.muenster.org/index.php?title=Friedrich_Wilhelm_III.&action=edit&redlink=1
http://wiki.muenster.org/index.php/15._November
http://wiki.muenster.org/index.php/1837
http://wiki.muenster.org/index.php/20._November
http://wiki.muenster.org/index.php/1837
http://wiki.muenster.org/index.php/1840
http://wiki.muenster.org/index.php?title=Friedrich_Wilhelm_IV.&action=edit&redlink=1
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Was man bei dieser klerikalen Machtdemonstration nicht beachtet hatte, war die zunehmen-

de Intensität des angestauten Volkszorns, der sich später in der Revolution von 1848 entlud. 

Der erst viele Jahre später einsetzende Kulturkampf in den Jahren nach 1870, in dem sich 

der gerade entstandene deutsche Staat als maßgebende Institution in bürgerlichen Angele-

genheiten (Standesamtliche Anerkennung der Eheschließungen usw.) durchsetzte, zeigte in 

welche Richtung die Stimmung im Volk tendierte. 

Ronges Brief 

In dieser, einerseits von resignativer Unzufriedenheit und demütigender Niederlage der libe-

ralen Kräfte geprägten Situation und einer dem gegenüber stehenden, von bräsig-

zufriedenem Machtgefühl getragenen Atmosphäre der konservativ-klerikalen Kreise erwies 

sich im Oktober 1844 der Offene Brief des schlesischen Kaplans Johannes Ronge an den 

Bischof zu Trier als ein Ereignis von außergewöhnlich explosivem Charakter. Die Veröffentli-

chung in den Sächsischen Vaterlandsblättern erfolgte genau zum richtigen Zeitpunkt und  

erwies sich als außerordentlich erfolgreiche und wirkungsvoll platzierte Pressemaßnahme. 

Der schriftliche Aufschrei Ronges traf passgenau das moralische Empfinden vieler Bürger.  

Nachdem er kritisiert hatte, dass vor allem die Ärmeren und Gutgläubigen sich, ohne die 

nachteiligen wirtschaftlichen Folgen zu bedenken, auf den Weg nach Trier gemacht hatten, 

bezeichnete er die Zurschaustellung des angeblichen Rocks Christi 5 als ein Götzenfest und 

verglich Bischof Arnoldi mit Tetzel, der seinerzeit durch Verkauf von Ablassbriefen mit die 

Reformation verursacht hatte. Der wichtigste Satz in Ronges Brief war wohl der, dass der 

Gründer der christlichen Religion seinen Jüngern seinen Geist und nicht seinen Rock hinter-

lassen habe, denn dieser gehöre seinen Henkern.  

Ronges Brief fand in hunderttausenden Nachdrucken Verbreitung; ein Totschweigen war 

damit nicht mehr möglich. Die Vorwürfe Ronges fanden in großen Teilen der Bevölkerung in 

allen deutschen Fürstentümern Zustimmung. (Der Brief im Wortlaut und näheres zum Geschehen ist 

nachfolgend in der Gründungsgeschichte der Freireligiösen ab Seite 21 nachzulesen.) 

Der Deutschkatholizismus 

Als Folge dieser Ereignisse entstand die Deutschkatholische Bewegung. Sie war die zweite 

Wurzel der Freireligiösen. Tausende Katholiken traten aus den Kirchen aus und schlossen 

sich in eigens gegründeten Gemeinden zusammen. Man wollte sich nicht mehr von Rom in 

Glaubensdingen bestimmen lassen, sondern eigene Entscheidungen nach hiesigen Verhält-

nissen, hier in Deutschland 6 treffen. Es bestand der Wunsch nach einem deutschen Katholi-

zismus. Auf dieser Idee aufbauend, setzte sich rasch die Auffassung durch, dass die  

Gemeinden in allen Angelegenheiten selbst entscheiden sollten.  

Die Deutschkatholische Bewegung begann sich schnell durch viele Gemeindegründungen 

auszubreiten.  

                                                           
5 

Bereits Luther  hatte 1546 die Echtheit des Rocks bezweifelt und mit harten Worten gegeißelt. (Siehe: "Die Freireligiöse  

   Bewegung -  Wesen und Auftrag", Mainz, 1959, Seite 36.  
6 

Die Reichsgründung fand erst 1871 statt. Mit der Gründung der Deutschkatholischen Kirche verband sich  auch die Sehn- 

   sucht nach einer Deutschen Nation. 



14 
 

Ostern 1845 fand bereits ein erstes Konzil in Leipzig statt, an dem - und das war neu - 

nicht nur Theologen, sondern auch normale Bürger teilnehmen konnten. Über die gemein-

samen Ziele 7 wurde folgende Erklärung verfasst:   

1. Die Grundlage des christlichen Glaubens soll uns einzig und allein die heilige Schrift 

sein, deren Auffassung und Auslegung der von der christlichen Idee durchdrungenen 

und bewegten Vernunft frei gegeben ist. 

2. Als allgemeinen Inhalt unserer Glaubenslehren stellen wir folgendes Symbol auf: 

Ich glaube an Gott den Vater, der durch sein allmächtiges Wort die Welt geschaffen 

und sie in Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe regiert. -  Ich glaube an Jesum Christum, 

unseren Heiland. - Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige allgemeine christ-

liche Kirche, Vergebung der Sünden und ein ewiges Leben. Amen. 

Bis hierhin zeigten sich die Deutschkatholiken als "brave" Christen. Aber in den folgenden 

Statuten wurde das, was sie von römischen Katholiken unterschied, deutlich. Es folgten:  

 Wir verwerfen das Primat des Papstes, sagen uns von der Hierarchie los und  

verwerfen im Voraus alle Konzessionen, welche möglicherweise von der Hierarchie 

gemacht werden könnten, um die freie Kirche wieder unter ihr Joch zu beugen. 

 Wir verwerfen die Ohrenbeichte. 

 Wir verwerfen das Zölibat (erzwungene Ehelosigkeit). 

 Wir verwerfen die Anrufung der Heiligen, die Verehrung von Reliquien und Bildern. 

 Wir verwerfen die Ablässe, gebotenes Fasten, Wallfahrten und alle solche bisher  

bestehenden kirchlichen Einrichtungen, welche nur zu einer gesinnungslosen  

Werksheiligkeit führen können. 

Hätte man es dabei belassen, wäre mit dem Deutschkatholizismus eine neue Konfession 

entstanden mit Statuten und den sich daraus ableitenden Glaubensvorschriften.  

Das wirklich Revolutionäre liegt in den beiden folgenden Punkte. Sie gelten uneingeschränkt 

für heutige Freireligiöse. Aus ihnen geht hervor, warum Freireligiöse keine Glaubenslehre 

haben und warum die Frage "Was glauben die Freireligiösen?", so nicht gestellt werden 

kann. In der Formulierung von 1845 [und seither geltendem Grundsatz] heißt es nämlich: 

 Wir stellen der Kirche und den Einzelnen die Aufgabe, den Inhalt unserer Glau-

benslehre zur lebendigen, dem Zeitbewusstsein entsprechenden Erkenntnis zu 

bringen. 

 Wir gestatten aber völlige Gewissensfreiheit, freie Forschung und Auslegung 

der Heiligen Schrift, durch keine äußere Autorität beschränkt, verabscheuen 

vielmehr allen Zwang, alle Heuchelei und alle Lüge, daher wir in der Verschie-

denheit der Auffassung und Auslegung des Inhaltes unserer Glaubenslehren 

keinen Grund zur Absonderung oder Verdammung finden. 

 

                                                           
7 

Gustav Tschirn: Zur 60jährigen Geschichte der Freireligiösen Bewegung, Breslau 1904-05 
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Diese beiden Passagen stellen die wichtigsten, die Freireligiöse Bewegung bis heute prä-

genden, Grundsätze dar. 8 

Die Bedeutung des Leipziger Bekenntnisses 

Wie alle sich neu gründenden religiösen Gemeinschaften mussten auch die Deutschkatholi-

schen Gemeinden ihr Glaubensbekenntnis den Behörden zur Genehmigung vorlegen. Die 

Gemeinden reichten hierzu die 51 Statuten des "Leipziger Bekenntnisses" ein. Das erwies 

sich insofern als ein praktikables Verfahren, weil durch das Deutschkatholische Konzil zu 

Leipzig 1845 für die Genehmigungsbehörden der Rahmen gesteckt war, was deutschkatho-

lisch bekenntnismäßig bedeutet. Die Behörden konnten sich damit Nachfragen ersparen, 

was allerdings in verschiedenen Fällen eine geheimpolizeiliche Bespitzelung einzelner  

Gemeinden dennoch nicht ausschloss. 

Das war besonders für die Zeitspanne zwischen 1845 und 1859 wichtig, in der ein Bund Frei-

religiöser Gemeinden als zentrale Organisationseinheit fehlte. Eine koordinierte Diskussion 

zwischen den freien Gemeinden über Glaubensfragen konnte deshalb nicht stattfinden. 

Gleichzeitig gab es aufgrund des Leipziger Bekenntnisses gemeindeintern keine Einschrän-

kung der Diskussion. Somit war verschiedensten Auffassungen Tür und Tor geöffnet. Es 

kann vermutet werden, dass bis 1859 nicht mehr alle Deutschkatholischen Gemeinden das 

Leipziger Bekenntnis rückhaltlos anerkannten. Hätten die Behörden dies geahnt, wären sie 

sicherlich eingeschritten. Daraus ergibt sich, dass die Gemeinden sich erst einmal unter dem 

Etikett des Leipziger Bekenntnisses sicher fühlen konnten. 

Czerski, Wislicenus und andere kreative Größen    

Über die Internetseite "tabulariun-f.de" finden sich unter "Hinweis für die Suche - Weitere frei-

religiöse Literatur in digitalen Bibliotheken" neben anderen damaligen Beiträgen zwei bedeu-

tende Veröffentlichungen, die den Deutschkatholizismus mitgeprägt haben. Es sind dies: 

 Johannes Czerski: Rechtfertigung meines Abfalls von der römischen Hofkirche, 

       1845 

 Gustav Adolph Wislicenus: Ob Schrift? Ob Geist? - Verantwortung gegen meine  

                                                 Ankläger,   1853 

Ihre Bedeutung wurde in der Geschichtsschreibung über den Deutschkatholizismus ein  

wenig zu kurz abgehandelt. Johannes Czerski und Gustav Adolph Wislicenus stehen in der  

historischen Würdigung beide zu Unrecht im Schatten Ronges. Ihre Veröffentlichungen  

gelten nämlich als Klassiker. Während Czerski unter anderem darauf verweist, dass das Amt 

des Papstes nicht durch die Bibel legitimiert werden kann, stellte Wislicenus in seinem  

ursprünglich als Vortrag gehaltenen Beitrag die Frage, woran man sich zu halten habe, wenn 

beispielsweise eine Schilderung in der Bibel anzuzweifeln ist. Gemäß dem Titel seiner Arbeit 

"Ob Schrift - ob Geist?" kam er zum Ergebnis, dass der Vernunft der Vorzug zu geben sei. 

 

                                                           
8 

Weitere Einzelheiten über die damaligen Ansichten lassen sich dem Freireligiösen Quellenbuch Band 1  

     (1844 - 1928) entnehmen [Siehe: Freireligiöse Schriften [http://tabularium-f.de].  
 

https://books.google.es/books?id=fd0AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=czerski&hl=de&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMIzuK4k6eIxwIVQo4sCh1jJAUM#v=onepage&q=czerski&f=false
https://books.google.es/books?id=fd0AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=czerski&hl=de&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMIzuK4k6eIxwIVQo4sCh1jJAUM#v=onepage&q=czerski&f=false
https://books.google.es/books?id=lv09AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=wislicenus&hl=de&sa=X&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMIqtmVvaWIxwIVyQ4sCh0F5QnD#v=onepage&q=wislicenus&f=false
https://books.google.es/books?id=lv09AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=wislicenus&hl=de&sa=X&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMIqtmVvaWIxwIVyQ4sCh0F5QnD#v=onepage&q=wislicenus&f=false
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Was Wislicenus seinerzeit zum Beispiel besonders nachhaltig kritisierte, war die Schilderung 

in der Bibel, wonach Gott den israelischen Frauen kurz vor dem Exodus rät, sich von ihren 

ägyptischen Nachbarinnen wertvolle Utensilien zu leihen und diese dann nicht mehr zurück-

zugeben, sondern mitzunehmen. Für Wislicenus war es unvorstellbar, dass Gott zum Dieb-

stahl auffordert.  

Zweites Buch Mose, Kapitel 3, Vers 21:  

"Auch werde ich diesem Volke bei den Ägyptern Ansehen verschaffen, damit, 

wenn ihr wegzieht, ihr nicht mit leeren Händen wegzieht."  

Zweites Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22:  

"Sondern jedes Weib soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin verlangen, 

dass sie ihr silberne und goldene Geräte und Kleider leihe; die sollt ihr euren 

Söhnen und Töchtern anlegen und sollt so die Ägypter um ihr Eigentum  

bringen." 

Es war ein Glück für die Deutschkatholische Bewegung, dass neben Czerski und Wislicenus 

noch weitere kreative Geister Veröffentlichungen über die religiöse Ausrichtung dieser neuen 

interkonfessionellen Religionsgemeinschaft verfassten. Stellvertretend für viele weitere  

wären zu nennen, Eduard Baltzer, Leberecht Uhlich, Julius Rupp, Wilhelm Hieronymi. Die 

wichtigsten historischen Schriften sind unter "http://tabularium-f.de" einzusehen.  

 

Gründung des Bundes Freireligiöser Gemeinden 

- Vereinigung von Lichtfreunden und Deutschkatholiken unter dem Begriff  

     "freireligiös" - 

Als wichtigen Schritt ging es in der noch christlichen jungen deutschkatholischen Bewegung 

um die Vereinigung mit den freien evangelischen Gemeinden (den Lichtfreunden). Entspre-

chende Vereinigungsbestrebungen waren seit 1850 durch Behördenwillkür konsequent  

verhindert worden. Weil die Vereinigung an einem Ort erfolgen musste und dieser Vorgang 

einer behördlichen Genehmigung bedurfte, wurde dies stets seitens der Behörden mit Forde-

rungen nach Erfüllung von Formalien oder durch Ausweisung unerwünschter Personen   

behindert. 9 1859 gelang schließlich in Gotha die Gründung des "Bundes freireligiöser  

Gemeinden". Zeitgleich entstand die Wortschöpfung "freireligiös". Mit diesem Begriff wollte 

man die Interkonfessionalität der neuen Religionsgemeinschaft betonen. 

Gustav Tschirn 10 war es übrigens in seiner Darstellung der 60-jährigen Geschichte der  

freireligiösen Bewegung ein Bedürfnis, auf diffamierende Bezeichnungen wie Rongeanische 

Sekte oder Deutschkatholische oder Freireligiöse Sekte einzugehen. Sekten 11 sind, wie 

schon aus der Bezeichnung hervorgeht, immer Abspaltungen von einer Glaubensrichtung. 

Die Freireligiösen sind im Gegensatz dazu jedoch Produkt der Vereinigung zweier religiöser  

                                                           
9 

Ab 1858, mit der Regentschaft des preußischen Königs, Wilhelm I, wurde seitens der Behörden ein liberalisierter Umgang  

   mit Religionsgesellschaften praktiziert.
   

10  
Gustav Tschirn: Zur 60jährigen Geschichte der Freireligiösen Bewegung, Breslau 1904-05 

11 
spätlateinisch: secta = Lehre, Richtung 
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Gemeinschaften. Nicht also eine Abspaltung begründete die Freireligiösen, sondern - im  

Gegensatz zu Sekten - sind die Freireligiösen Ergebnis einer interkonfessionellen Vereini-

gung. Die Bezeichnung "Sekte" auf die Freireligiösen anzuwenden, ist also völlig verfehlt. 

Leider fehlte bis zur Gründung des Bundes Freireligiöser Gemeinden eine zentrale Organisa-

tionseinheit für die Gemeinden. Diese hätte vielleicht eine koordinierte und lenkende Ent-

wicklung bewirkt. Aufgrund der Souveränität der freireligiösen Gemeinden war es nämlich zu 

verschiedenen geistigen Entwicklungen gekommen. Auch später unter einer vorhandenen 

Bundesführung konnte keine gemeinsame religiöse Position gefunden werden. Weil die Mit-

gliedsgemeinden eine Gleichschaltung fürchteten - es war die Rede von der Furcht vor dem 

Zentralisations-Prinzip - vermied der Bund Aussagen über gemeinsame religiöse Ansichten. 

In der Verfassung heißt es dazu lapidar: 

Artikel II. Grundsatz: Freie Selbstbestimmung in allen religiösen Angelegenheiten. 

Artikel III. Zweck: Förderung unseres religiösen Lebens. 

Wie die Geschichte der Freireligiösen gezeigt hat, war diese Vorgehensweise nicht von  

Erfolg gekrönt. Die Indifferenz des Bundes gegenüber dem  eigentlichen Anliegen, nämlich 

dem nach einer freien Religiosität, erwies sich nicht als erfolgreich. 

Äußere Entwicklungen 

Interessanter Weise ist das Jahr 1859, in dem der Bund Freireligiöser Gemeinden gegründet 

wurde, auch das Erscheinungsjahr von Charles Darwins Werk "Die Entstehung der  

Arten . . .".  Darin zeigte Darwin auf, dass Pflanzen- und Tierarten veränderlich sind, sich  

also an die Umgebung und an sich verändernden Lebensbedingungen anpassen können. 

Wenn dem so ist, dann ist die angebliche Schöpfung Gottes kein einmaliger, in der Vergan-

genheit geschehener Vorgang, sondern ein andauernder Prozess, denn es erfolgt ständig 

eine Anpassung der Arten. Dann wäre Gott auch kein genialer Schöpfer der Arten, weil diese 

sich unter dem Einfluss der Evolution in einer anderen Weise verändern können, als ihr Kon-

strukteur (Gott) sie ursprünglich geplant hatte. Darwins Erkenntnisse, damals noch als Theo-

rie abgetan, veränderten die Gottesvorstellung. Heute besteht kein Zweifel mehr an Darwins 

Lehre, denn darauf fußt die moderne Genetik. Diese und andere Erkenntnisse führten die 

Freireligiösen konsequenter Weise weg vom Christentum. Freireligiöse sind heute nicht mehr 

christlich. Manche Gemeinden blieben in pantheistischem Sinn religiös, andere entwickelten 

sich areligiös. Leider divergierten ihre Ansichten so stark, dass von Einheitlichkeit nicht mehr 

gesprochen werden konnte.  

Innere Entwicklungen 

Albert Heuer, schrieb 1959 in "Die Freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag" einen  

Beitrag mit dem Titel "Die Organisationsformen der freigeistigen Bewegung Deutschlands 

und ihr soziologischer Aufbau". Darin machte er den Versuch, die verschiedenen geistigen 

Strömungen der Vergangenheit einzuteilen.12 Er unterschied historisch in 

 

                                                           
12 

Die Freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag, Mainz, 1959. Seite 276
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1.   die "Gemeinde - Welle", 2.   die "Atheistische Welle", 

3.   die "Ethische - Welle", 4.   die "Marxistische - Welle", 

5.   die "Völkisch-Bündische - Welle.  

Ohne auf die einzelnen Wellen eingehen zu wollen, ebenso wenig wie auf das Freireligiöse 

Schisma von 1924 und das Verbot des religionskritischen Teils der sich bis dahin mehrfach 

umbenennenden ehemaligen Freireligiösen im November 1934, frage ich mich, wie viel Reli-

giosität in den aufgeführten Wellen steckte. Ich meine, es war sehr wenig.  

Das steht allerdings im Gegensatz zur Entwicklung in den südwestdeutschen Gemeinden, 

denen es schon immer um eine freie Religiosität ging und die sie pflegten.  Vor diesem Hin-

tergrund vermag ich die Geschichte der Freireligiösen weniger in Wellen zu sehen. Sie stellt 

sich mir stattdessen als eine immerwährende Auseinandersetzung zwischen Religions-

kritischen und Religiösen dar.  

Dennoch würde ich in Anlehnung an Albert Heuers Einteilung die Gegenwart als "Humanisti-

sche - Welle" bezeichnen. Sie mischt sich mit der Welle der Selbstzersetzung, falls nichts 

dagegen unternommen wird. Einer spöttischen Bemerkung zufolge erscheint der Begriff 

"Humanismus" gegenwärtig so attraktiv, weil er so unpräzise ist. Während die Vokabel "frei-

religiös" viele Nachfragen nach ihrer Bedeutung auslöst, bleiben diese beim Bekenntnis zum 

Humanismus aus. Schade nur, dass ein wichtiges Kennzeihen des Humanismus die  

Areligiosität ist. Peinlich ist zudem, dass die Katholische Kirche uns dessen ungeachtet viele 

ihrer Heiligen als große Humanisten präsentiert. 

 

Wertungen für die Gegenwart 

Über die Positionen freier Religion ließ sich der evangelische Theologe Andreas Rössler im 

Jahr 1991 im Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 13 

aus. Sein Artikel hieß "Die Zukunft von Individuum und Welt in der Freien Religion". Die darin 

geäußerten Gedanken zeigen, dass der Beitrag noch immer aktuell und deshalb wert ist, 

noch einmal aufgegriffen zu werden. In richtiger Einschätzung beginnt Rössler mit der Fest-

stellung, dass freie Religiosität nicht von Einheitlichkeit geprägt ist. Das ist von einer Religi-

onsgemeinschaft, welche für die Freiheit der persönlichen Ansichten ihrer Mitglieder eintritt, 

auch nicht anders zu erwarten. Schließlich bedeutet Freiheit, sich flexibel an als wahr  

empfundenes Fühlen,  Meinen und Glauben zu orientieren. In den Gemeinschaften freier  

Religion erkennt Rössler anhand der "Quellensammlung Freireligiöser Thesen" 14 drei geis-

tige Richtungen. Weil die drei Positionen nicht scharf voneinander zu trennen sind und es 

zudem Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten gibt, sind sie allenfalls als Orientie-

rungshilfen zu werten. Rössler unterscheidet drei Richtungen bzw. Positionen: 

1. Panentheistisch - semichristliche Richtung, 

2. Pantheistisch - monistische Position, 

3. Freidenkerisch-materialistische Richtung. 

                                                           
13 

Materialdienst der EZW , Evangelische Zentralstellung für Weltanschauungsfragen, 54. Jahrgang,  1. Mai 1991 

14 
Gesammelt von Lothar Geis, Herausgeber Freireligiöse Gemeinde Mainz, 1989 
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Ich persönlich kann diesem Schema zustimmen. Weil freireligiöser Pantheismus sowieso 

nicht der pantheistischen Lehre entspricht, halte ich die Punkte 1 und 2 für eine einzige Posi-

tion. Dafür würde mir die Benennung "pantheistisch orientiert" passender erscheinen.  

Mit der freidenkerisch-materialistischen Haltung habe ich keine Schwierigkeiten. Sie findet 

sich seit jeher unter den Freireligiösen. Mein Kampfgeist wird allerdings geweckt, wenn man 

mir erklären möchte, ich sei nicht religiös. Für mich ist jeder, der einer Freireligiösen  

Gemeinschaft angehört, nicht nur freireligiös, sondern deshalb auch religiös. Wem das nicht 

passt, sollte seine Zugehörigkeit kritisch prüfen. Versuche hingegen, die Gemeinschaft, der 

man angehört, umprogrammieren zu wollen, halte ich für zutiefst unmoralisch. 

Weil ich meine, dass die Sache der Freireligiösen Gefahr läuft, sich in einen plumpen Athe-

ismus aufzulösen, habe ich hier versucht, meine Sicht darzulegen. Ich tue es auch für die 

Verzweifelten, die sich weiterhin als Freireligiöse fühlen, denen es aber an Zeit, Wissen und 

Möglichkeiten fehlt, all das auszubreiten, was sie zu dieser Thematik bewegt. Meine Mei-

nung ist subjektiv. Ich bin ein Freireligiöser, und gemäß den Regeln unserer Sprache bin ich 

damit frei in und nicht frei von Religion. Ich hoffe, im Folgenden meine Position weiter vertie-

fend erklären zu können.     
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Um die Fakten nicht zu kurz kommen zu lassen,  erfolgt hier nochmals der Abdruck 

des entsprechende Kapitel aus Georg Schneiders Lehrbuch für den religiös-sittlichen 

Unterricht in freireligiösen Gemeinden, II. Teil aus dem Jahr 1904. 

 

 

 

 

 

 

Die Freireligiöse Bewegung 15
 

Georg Schneider 

Die freireligiöse Bewegung unserer Tage ist das Produkt zweier reformistischer Bewegungen 

des 19. Jahrhunderts; die eine derselben vollzieht sich innerhalb der katholischen Kirche und 

ist unter dem Namen „Deutschkatholizismus“ bekannt geworden; die andere durchzittert den 

Protestantismus und wird getragen von dem Verein der „Protestantischen Freunde“. Die Zeit 

dieser Doppelbewegung war das vierte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts; sie erweist sich als 

die unumgängliche, praktische Konsequenz der ihr vorausgegangenen aufklärerischen  

Bestrebungen. 

Der Deutschkatholizismus 

Wie die Reformation des 16. Jahrhunderts, so bedurfte auch die des 19. Jahrhunderts,  

wiewohl längst vorbereitet, eines äußeren Anstoßes. Sie fand denselben in der Ausstellung 

des sogenannten Heiligen Rockes zu Trier durch den Bischof Arnoldi. Der außerordentliche 

Zulauf, dessen sich die Ausstellung dieser Reliquie zu erfreuen hatte, die abgöttische Vereh-

rung, die ihr zuteilwurde, die Riesenopfer, die der abgöttischen Pilgerschaft aus aller Herren 

Länder damit zugemutet  wurden, endlich die der Reliquie angedichteten Wunderkraft erreg-

ten bei allen vorurteilsfreien, denkenden Menschen Anstoß und Widerspruch.  

Den wirksamsten Ausdruck fand dieser Widerspruch in dem offenen Sendschreiben des  

katholischen Priesters Johannes Ronge in Laurahütte vom 1. Oktober 1844.  

Der Wortlaut des Sendschreibens, das am 15. Oktober des genannten Jahres in den 

„Sächsischen Vaterlandsblättern“ erschien, ist folgender:  
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Lehrbuch für den religiös-sittlichen Unterricht in freireligiösen Gemeinden, II. Teil, 1904, von Georg Schneider 
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Laurahütte, den 1. Oktober 1844 

 

Urteil eines katholischen Priesters über den  

Heiligen Rock zu Trier 

 

Was eine Zeitlang wie Fabel, wie Märe an unser Ohr geklungen: dass der Bischof Arnoldi 

von Trier ein Kleidungsstück, genannt der Rock Christi, zur Verehrung und religiösen Schau 

ausgestellt, ihr habt es gehört, Christen des 19. Jahrhunderts, ihr wisst es, deutsche Männer, 

ihr wisst es, deutsche Volks- und Religionslehrer, es ist nicht Fabel und Märe, es ist Wirk-

lichkeit und Wahrheit.  

Denn schon sind, nach den letzten Berichten, fünfmal hunderttausend Menschen zu dieser 

Reliquie gewallfahrt, und täglich strömen andere Tausende herbei, zumal, seitdem erwähn-

tes Kleidungsstück Kranke geheilt, Wunder gewirkt hat. Die Kunde davon dringt durch die 

Lande aller Völker, und in Frankreich haben Geistliche behauptet: „Sie hätten den wahren 

Rock Christi, der zur Trier sei unecht.“ Wahrlich, hier finden die Worte Anwendung: „Wer 

über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieren kann, der hat keinen zu verlieren.“ Fünfmal 

hunderttausend Menschen, fünfmal hunderttausende verständige Deutsche sind schon zu 

einem Kleidungsstücke nach Trier geeilt, um dasselbe zu verehren oder zu sehen! Die meis-

ten dieser Tausende sind aus den niederen Volksklassen, ohnehin in großer Armut,  

gedrückt, unwissend, stumpf, abergläubisch und zum Teil entartet, und nun entschlagen sie 

sich der Bebauung ihrer Felder, entziehen sich ihrem Gewerbe, der Sorge für ihr Haus-

wesen, der Erziehung ihrer Kinder, um nach Trier zu reisen zu einem Götzenfeste, zu einem 

unwürdigen Schauspiele, das die römische Hierarchie aufführen lässt.  

Ja, ein Götzenfest ist es, denn viele Tausende der leichtgläubigen Menge werden verleitet, 

die Gefühle, die Ehrfurcht, die wir nur Gott schuldig sind, einem Kleidungsstück zuzuwenden, 

einem Werke, das Menschenhände gemacht habe. Und welche nachteiligen Folgen haben 

diese Wallfahrten? Tausende der Wallfahrer darben sich das Geld ab für diese Reise und für 

das Opfer, das sie dem Heiligen Rock, d. h. der Geistlichkeit, spenden, sie bringen es mit 

Verlusten zusammen oder erbetteln es, um nach der Rückkehr zu hungern, zu darben oder 

von den Anstrengungen der Reise zu erkranken. 

Sind diese äußeren Nachteile schon groß, sehr groß, so sind die moralischen noch weit grö-

ßer. Werden nicht manche, die durch die Reisekosten in Not geratenen sind, auf unrecht-

mäßige Weise sich zu entschädigen suchen? Viele Frauen und Jungfrauen verlieren die 

Reinheit ihres Herzens, die Keuschheit, den guten Ruf, zerstören dadurch den Frieden, das 

Glück, den Wohlstand ihrer Familie. 
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Endlich wird durch dieses ganz unchristliche Schauspiel dem Aberglauben, der Werkheilig-

keit, dem Fanatismus und, was damit verbunden ist, der Lasterhaftigkeit Tor und Angel  

geöffnet. Dies der Segen, den die Ausstellung des Heiligen Rockes verbreitet, von dem es 

im Übrigen ganz gleich ist, ob er echt oder unecht.  

Und der Mann, der dieses Kleidungsstück - ein Werk, das Menschenhände gemacht! - zur 

Verehrung und Schau öffentlich ausgestellt hat, der die religiösen Gefühle der leichtgläu-

bigen, unwissenden oder der leidenden Menge irreleitet, der dem Aberglauben, der Laster-

haftigkeit dadurch Vorschub leistet, der dem armen hungernden Volke Gut und Geld ent-

lockt, der die deutsche Nation dem Spott der übrigen Nationen preisgibt, und der die Wetter-

wolken, die ohnehin sehr schwer und düster über unseren Häuptern schweben, noch stärker 

zusammenzieht, dieser Mann ist ein Bischof, ein deutscher Bischof, es ist der Bischof Arnoldi 

von Trier. Bischof Arnoldi von Trier, ich wende mich darum an Sie und fordere Sie Kraft  

meines Amtes und Berufes als Priester, als deutscher Volkslehrer, und im Namen der Chris-

tenheit, im Namen der deutschen Nation, im Namen der Volkslehrer auf, dies unchristliche 

Schauspiel der Ausstellung des Heiligen Rockes aufzuheben, das erwähnte Kleidungsstück 

der Öffentlichkeit zu entziehen und das Ärgernis nicht noch größer zu machen, als es schon 

ist! Denn wissen Sie nicht - als Bischof müssen Sie es wissen - dass der Stifter der christ-

lichen Religion seinen Jüngern und Nachfolgern nicht seinen Rock, sondern seinen Geist 

hinterließ? Sein Rock, Bischof Arnoldi von Trier, gehört seinen Henkern! Wissen Sie nicht,  

- als Bischof müssen Sie es wissen, - dass Christus gelehrt: „Gott ist ein Geist, und wer ihn 

anbetet, soll ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten?“ Und überall kann er verehrt werden, 

nicht etwa bloß zu Jerusalem im Tempel, auf dem Berge Garizim oder zu Trier beim Heiligen  

Rocke.  

Wissen Sie nicht, - als Bischof müssen Sie es wissen, - dass das Evangelium die Verehrung 

jedes Bildnisses, jeder Reliquie ausdrücklich verbietet? Dass die Christen der Apostelzeit 

und der ersten drei Jahrhunderte weder ein Bild noch eine Reliquie (sie konnten deren doch 

viele haben!) in ihren Kirchen duldeten? Dass die Verehrung der Bilder und Reliquien heid-

nisch ist, und dass die Väter der ersten drei Jahrhunderte die Heiden deshalb verspotteten? 

Endlich, wissen Sie nicht - als Bischof müssen Sie auch dies wissen, - dass der gesunde 

kräftige Geist der deutschen Völker sich erst im 13. und 14. Jahrhundert durch die Kreuzzü-

ge zur Reliquienverehrung erniedrigen ließ, nachdem man in ihm die hohe Idee, welche die 

christliche Religion von der Gottheit gibt, durch allerlei Fabeln und Wundergeschichten, aus 

dem Morgenlande gebracht, verdunkelt hatte? Sehen Sie, Bischof Arnoldi von Trier, dies 

wissen Sie und wahrscheinlich besser, als ich es Ihnen sagen kann, Sie kennen auch die 

Folgen, welche die götzenhafte Verehrung der Reliquien und der Aberglaube überhaupt für 

uns gehabt hat, nämlich Deutschlands geistige und äußerliche Knechtschaft, und dennoch 

stellen Sie Ihre Reliquie aus zur öffentlichen Verehrung!  Doch, wenn  Sie vielleicht das alles 
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nicht wüssten, wenn Sie nur das Heil der Christenheit durch die Ausstellung der Trierschen  

Reliquie erzielten, so haben Sie doch eine doppelte Schuld dabei auf Ihr Gewissen geladen, 

von der Sie sich nicht reinigen können.  

Einmal ist es unverzeihlich von Ihnen, dass Sie, wenn dem bewussten Kleidungsstücke wirk-

lich eine Heilkraft beiwohnt, der leidenden Menschheit dieselbe bis zum Jahr 1841 vorenthal-

ten haben. Zum anderen ist es unverzeihlich, dass Sie Opfergeld von den Hunderttausenden 

der Pilger nehmen. Oder ist es nicht unverzeihlich, dass Sie als Bischof Geld von der  

hungernden Armut unseres Volkes annehmen? Zumal Sie erst vor einigen Wochen gesehen 

haben, dass die Not Hunderte zu Aufruhr und zu verzweifeltem Tode getrieben hat? Lassen 

Sie sich im Übrigen nicht täuschen durch den Zulauf von Hundert-tausenden und glauben 

Sie mir, dass, während Hunderttausende der Deutschen voll Inbrunst nach Trier eilen, Millio-

nen gleich mir von tiefem Grauen und bitterer Entrüstung über Ihr unwürdiges Schauspiel  

erfüllt sind. Diese Entrüstung findet sich nicht etwa bloß bei einem oder dem anderen Stan-

de, bei dieser oder jener Partei; sondern bei allen Ständen, ja selbst bei dem katholischen 

Priesterstande. Daher wird Sie das Gericht eher ereilen, als Sie es vermuten. Schon ergreift 

der Geschichtsschreiber den Griffel und übergibt Ihren Namen, Arnoldi, der Verachtung bei 

Mit- und Nachwelt und bezeichnet Sie als den Tetzel des 19. Jahrhunderts!  

Sie aber, meine deutschen Mitbürger, ob Sie nahe oder fern von Trier wohnen, wenden Sie 

alles an, dass dem deutschen Namen nicht länger eine solche Schmach angetan werde.  

Sie haben Stadtverordnete, Gemeindevorsteher, Kreis- und Landstände, wohlan, wirken Sie 

durch dieselben. Suchen Sie ein jeder nach seinen Kräften und endlich einmal entschieden 

der tyrannischen Macht der römischen Hierarchie zu begegnen und Einhalt zu tun. Denn 

nicht bloß zu Trier wird der moderne Ablasskram getrieben; Sie wissen es ja, im Ost und 

West, im Nord und Süden werden Rosenkranz, Mess-, Ablass-, Begräbnisgelder und der-

gleichen eingesammelt, und die Geistesnacht nimmt immer mehr überhand.  

Gehen Sie alle, ob Katholiken oder Protestanten, ans Werk, es gilt unsere Ehre, unsere 

Freiheit, unser Glück. Erzürnen Sie nicht die Manen Ihrer Väter, welche das Kapitol zerbra-

chen, indem Sie die Engelburg in Deutschland dulden. Lassen Sie nicht die Lorbeerkränze 

eines Huss, Hutten, Luther beschimpfen. Leihen Sie Ihren Gedanken Worte und  

machen Sie Ihren Willen zur Tat. 

Endlich Sie, meine Amtsgenossen, die Sie das Wohl Ihrer Gemeinden, die Ehre, die Freiheit, 

das Glück Ihrer deutschen Nation wollen und anstreben, schweigen Sie nicht länger, denn 

Sie versündigen sich an der Religion, an dem Vaterlande, an Ihrem Beruf, wenn Sie länger 

schweigen, und wenn Sie länger zögern, Ihre bessere Überzeugung zu betätigen. Schon  

habe ich ein anderes Wort an Sie gerichtet, darum für jetzt nur diese wenigen Zeilen. Zeigen 

Sie sich als wahre Jünger dessen, der alles für die Wahrheit, das Licht und die Freiheit geop-

fert; zeigen Sie dass Sie seinen Geist, nicht seinen Rock geerbt haben. 

Johannes Ronge, katholischer Priester 
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Die Wirkung dieses Sendschreibens war eine ungeheure; Begeisterung bei allen denjenigen, 

welche gleich Ronge in jener Trierer Ausstellung eine Verhöhnung des Christentums erblick-

ten, unsägliche Wut aber bei den Veranstaltern der Ausstellung und ihren Fürsprechern.  

Sofort entspann sich eine heftige literarische Fehde für und wider den Reliquiendienst der 

katholischen Kirche.  

Am 29. Oktober [1844] erhielt Ronge, der nach Erscheinen des Briefes Laurahütte sofort 

verlassen hatte, von Seiten des Breslauer Domkapitels die Aufforderung zur Behebung des 

gegebenen Ärgernisses und der darin enthaltenen Kränkungen des hochwürdigsten Bischofs 

Arnoldi zu Trier, einen feierlichen Widerruf in denselben Vaterlandsblättern sowie einigen 

anderen viel gelesenen Zeitungen zu veranlassen.  

Ronge erwiderte unterm 30. November [1844], dass er die Wahrheit gesagt habe und  

niemals widerrufen werde; daraufhin wurde unterm 4. Dezember 1844 die Degradation und  

Exkommunikation in Gemäßheit und Kraft der kanonischen Gesetze und Bestimmungen 

über ihn ausgesprochen. Ronge erhielt die Exkommunikationsurkunde zu Breslau, woselbst 

er sich seit dem 23. November aufhielt, damit beschäftigt, in einer Reihe rasch aufeinander-

folgenden Schriften sein Tun zu rechtfertigen und die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen.  

Was er der römischen Hierarchie entgegenzustellen forderte, war „eine freie National-

Kirchenversammlung, zusammengesetzt aus frei gewählten Männern und wahren Priestern“,  

bestimmt, „den Glaubenszwang und die daraus entstehende Heuchelei, das Pfaffen- und  

Jesuitentum auf immer zu vernichten, die Religion zu läutern, die Kirche zu ihrem wahren 

Berufe zu führen, zu dem Berufe, den die Bedürfnisse unserer Völker, der Geist der neuen 

Zeit ihr auferlegt, nämlich: auszusöhnen den hohen und niederen, den gebildeten und  

unwissenden, den armen und reichen Teil der Menschheit, auszusöhnen die Nationen und 

die Völker der Erde durch Vervollkommnung, Veredlung, durch Liebe und Freiheit aller“.  

Noch deutlicher als in diesem Aufruf an seine Standesgenossen, sprach Ronge seine letzte  

Absicht seinen Mitbürgern gegenüber aus, indem er sie unter Hinweis auf die ihnen gege-

bene Vernunft  aufforderte: „Wohlan, sagen wir uns los von der römischen Kirche, vom 

Papst, und bilden wir eine deutschkatholische Kirche“.  

Diese Aufforderung traf die Breslauer Bürgerschaft nicht unvorbereitet; die Rationalisten  

waren auch in Breslau nicht müßig gewesen, so dass eine nicht unbedeutende Empfänglich-

keit für die beabsichtigte Reform vorhanden war. Der Professor des Kirchenrechts an der 

Breslauer Universität, Dr. Regenbrecht, und einer der deutschen Freiheitskämpfer, der Maler 

Professor Höcker, waren die ersten, welche, nicht zufrieden, dass man Ronge nur durch 

Dankadressen, Pokale, Becher und goldene Denkmünzen ehre, an seine Seite traten und 

zur Sammlung um Ronge als Hirt und Seelsorger aufforderten. Die Aufforderung hatte  

Erfolg.  

In vier aufeinander folgenden Versammlungen zwischen dem 22. Januar und 9. Februar 

1845 erfolgte die Gründung der Gemeinde, die sich unterm 16. Februar 1845 auf die 24  

Artikel umfassende „Grundsätze der Glaubenslehre, des Gottesdienstes und der Verfassung 

der allgemeinen (christlichen) Gemeinde zu Breslau“ einigte.  
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Am 9. März 1845 feierte die Gemeinde bei einem Mitgliederstand von 2000 ihren ersten  

Gottesdienst in der vom Magistrat zur Verfügung gestellten Armenhauskirche. Bis zum  

Osterfest desselben Jahres zählte die Gemeinde bereits 7000 Seelen. Dem von Ronge  

geleiteten ersten Gottesdienste wohnten zwei ebenfalls exkommunizierte Geistliche an,  

Johannes Czerski, welcher unabhängig von Ronge nach vorausgegangenem Konflikt mit 

seiner christlichen Oberbehörde, dem Generalkonsistorium zu Posen, am 19. Oktober 1844 

eine „christlich-apostolisch-katholische Gemeinde“ mit Unterstützung des Stadtkämmerers 

Sänger zu Schneidemühl gegründet hatte, und Karl Kerbler, der unterm 5. März 1845 sei-

nen Austritt aus der katholischen Kirche erklärt und seine Kaplanei verlassen hatte.  

Diesen ersten Zutritten aus den Reihen der Geistlichen folgten bald andere, unter ihnen am 

5. April 1845 die des protestantischen Predigers Hofferichter und des protestantischen 

Kandidaten Vogtherr. Die Möglichkeit für eine ersprießliche Tätigkeit mehrerer Prediger war 

sogleich gegeben, da dem Beispiele Breslaus zahlreiche andere Städte folgten und die 

deutschkatholischen Gemeinden nach Jahresfrist bereits über hundert zählten. 

Wir führen nur an: 

Aus dem Jahr 1845 die Gemeinde Worms (6. März),Wiesbaden (8. März), Offenbach  

(9. März), Stuttgart (9. März), Ulm (25. März), Frankfurt a.M. (5. April), Hanau (22. Mai), 

Wörrstadt (15. Juni), Heidelberg (28. Juni), Mannheim (16. August), Pforzheim (2. Oktober), 

Osthofen (22. November);  

aus dem Jahr 1846: Rüdesheim (14. Januar), Frankenthal (1. Mai);  

aus dem Jahr 1847: Mainz (27. Februar); ferner Ober-Ingelheim (1.Januar 1851),  Krofdorf 

(8. April 1861), Essenheim (14. Oktober 1861). 

Die so überaus rasche Verbreitung des Deutschkatholizismus war mit bedingt durch mehrere 

Rundreisen, welche Ronge teils allein, teils von anderen begleitet, in der Folgezeit durch 

ganz Deutschland unternahm und die wahren Triumphzügen glichen. Dem so üppig empor-

rankenden Deutschkatholizismus ein festes Fundament zu geben, schritt man gar bald zur 

Festsetzung dessen, was in den deutschkatholischen Gemeinden gelehrt werden sollte.  

Auf Einladung der von Robert Blum begründeten Gemeinde zu Leipzig versammelten sich 

in den Ostertagen des Jahres 1845 die Vertreter der inzwischen entstandenen Gemeinden 

vom 23. bis 26. März zu Leipzig zu dem ersten deutschkatholischen Konzil unter Vorsitz 

des Professors Wigard von Dresden. Das Konzil hatte dem Wunsche der Versammelten 

entsprechend den Charakter eines Laienkonzils, woran auch die Anwesenheit dreier Geist-

licher (Ronge, Czerski, Kerbler) nicht ändern sollte.  

Das Ergebnis der Beratungen des Konzils war die einmütige Annahme des „Leipziger 

Glaubensbekenntnisses“ oder der „Allgemeinen Grundsätze und Bestimmungen der 

deutschkatholischen Kirche“. [nachzulesen im Freireligiösen Quellenbuch Bd. 1 auf http://tabularium-

f.de]  

Ende des Textauszuges 
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I.   Die Geschichte des Verbandes  

Freireligiöser Gemeinden Süd- und Westdeutschlands  

     ab dem zwanzigsten Jahrhundert 

1.   Freireligiöse Verbände im allgemeinen und der im Südwesten 

Die Annahme, Verbände freireligiöser Gemeinden hätten sich erst nach Bestehen 

des Bundes freireligiöser Gemeinden gegründet, ist nicht immer zutreffend. Vor allem 

gilt sie nicht für den südwestdeutschen Gemeindeverband. Denn bereits mehr als 

zehn Jahre vor der infolge behördlicher Willkür verzögerten Gründung des Bundes 

freireligiöser Gemeinden in Gotha hatten sich im deutschsprachigen Südwesten etwa 

um 1845 verschiedene, meist deutschkatholische Gemeinden zu einem Verband   

zusammengeschlossen. Wann genau sich die anderen freireligiösen Verbände, wie 

z.B. der schlesische oder der ostpreußische, zusammenfanden 16, wurde noch nicht 

untersucht. Die Geschichte der freireligiösen Verbände könnte zu neuen Erkenntnis-

sen führen.  

Im Südwestdeutschen Verband war interessanter Weise die Zusammensetzung der 

Mitgliedsgemeinden nie obligat festgelegt, und sie blieb deshalb nicht immer gleich. 

Zu verschiedenen Zeiten arbeiteten Gemeinden in Württemberg, in der Gegend um 

Nürnberg, in der Rheinprovinz und der Rheinpfalz zusammen. Aktiver Kern war im-

mer das Rhein-Main-Gebiet. Wie im "Deutschkatholischen Sonntagsblatt" nachzule-

sen, gab sich der Verband 1867 und 1882 jeweils eine eigene Verfassung. Seine 

Mitgliedsgemeinden mussten  nicht  dem Bund angehören. Bei nicht vollständiger 

Datenlage finden sich Berichte von Synoden bzw. informellen Treffen aus den Jah-

ren 1852, 1859, 1863 und 1864. Das alles spricht für rege Tätigkeiten. In 1906 be-

stand der südwestdeutsche Verband aus insgesamt 20 Gemeinden, die in den da-

maligen deutschen Ländergrenzen Baden, Hessen, Oldenburg, Pfalz, Preußen und 

Württemberg beheimatet waren.  

Die Verbandsliste von 1914 weist Mitgliedsgemeinden auf in Darmstadt, Düsseldorf, 

Dortmund, Essenheim, Frankenthal, Frankfurt, Hanau, Heidelberg, Krofdorf Gleiberg, 

Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, Neu-Isenburg, Nordhausen, Ober-Ingelheim, 

Oberstein, Offenbach, Osthofen, Pforzheim, Rüdesheim, Ulm, Wiesbaden und 

Wörrstadt. Daran zeigt sich, wie lässig die geografische Bezeichnung "südwest-

deutsch" gehandhabt wurde.  

                                                           
16

 Horst Groschopp "Dissidenten - Freidenkerei und Kultur in Deutschland", Berlin, Dietz Verlag, 1997 erwähnt verschiedene  

    : Religionsgemeinschaft freier Gemeinden von 1850, die Deutschkatholischen Gemeinden in Sachsen, den Ostdeutschen  

      Verband freier religiöser Gemeinden, den Provinzialverband freireligiöser Gemeinden Schlesiens, den südwestdeutschen  

      Verband und die Freiprotestantische Religionsgemeinschaft in Rheinhessen. 
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Für einzelne freireligiöse Gemeinden muss es also schwerwiegendere als nur nach-

barliche Gründe gegeben haben, sich dem Verband anzuschließen.  

Dafür spricht auch, dass sich im südwestdeutschen Verband der 1930er Jahre Mit-

gliedsgemeinden finden (bspw. Hamburg, Tilsit, München), die sich mit nachbarlicher 

Nähe oder geografischer Präsenz nicht mehr erklären lassen. 

2.   Einfluss weltanschaulich-religiöser Konflikte   

Ein nicht ausreichend beachteter Aspekt beim Zusammenschluss gleichgesinnter 

benachbarter Einzelgemeinden zu Verbänden mag die Erfahrung gewesen sein, 

dass damit nicht immer nur Harmonie entstand, sondern gelegentlich auch  

gegensätzliche Auffassungen zutage gefördert wurden.  

Zwar hatten die Forderungen nach einem vernunftorientierten Christentum, nach  

religiöser Toleranz, die Ablehnung religiöser Dogmatik und hierarchischer Kirchen-

führung in weiten Kreisen der Bevölkerung große Zustimmung hervorgerufen und 

dementsprechend Mitte des neunzehnten Jahrhunderts im freien Gemeindetum ihren 

Ausdruck gefunden, jedoch in Einzelfragen gab es wenig Konsens.  

Auf Verbandsebene und In den freien Gemeinden wurde kontrovers um den Religi-

ons- und Gottesbegriff sowie um das Wesen von Religiosität gerungen.  

2.1   Von freireligiösen bis zu religionskritischen Einstellungen 

Während die meisten freien Gemeinden das "Leipziger Bekenntnis" 17 von 1845  

vorerst als fortschrittlichen Ausdruck ihrer freiheitlichen christlichen Orientierung 

empfanden, gab es darüber hinaus auch gesellschaftliche Tendenzen zur Weiter-

entwicklung religiöser Anschauungen. Für das Gros der Gemeinden bedeutete diese 

Entwicklung eine aus ihrer Sicht zu begrüßende, sich langsam ergebende Hinwen-

dung zu mehr Rationalität in religiösen Dingen.  

Ein Beispiel für eine solche religiöse Fortentwicklung dürften Wilhelm Hieronymis 

"Unterscheidungslehren und Grundgedanken der freireligiösen Gemeinden" aus dem 

Jahre 1872 darstellen. [Siehe: tabularium-f.de]. Diese unterschieden sich schon deutlich 

von den Aussagen des Leipziger Bekenntnisses.  

Die Veröffentlichung von Hieronymis Unterscheidungslehren als Broschüre war nicht 

unproblematisch, denn das Leipziger Bekenntnis stellte für die Behörden das maß-

gebende Kennzeichen des Deutschkatholizismus dar und war damit der entschei-

dende Rechtsgrund für die Existenzgenehmigung freireligiöser Gemeinden. Weil die 

                                                           
17

 Siehe "Freireligiöse  Quellensammlung 1844 - 1928", Seite 22 - 33 auf  tabularium-f.de. 

    Ostern 1845 trafen auf Veranlassung Robert Blums deutschkatholische Gemeinden in Leipzig zusammen und        

    einigten  sich auf  "Allgemeine Grundsätze der deutschkatholischen Kirche". Diese wurden als "Leipziger  

    Bekenntnis" bezeichnet und bildeten für die Behörden die Grundlage für die Anerkennung der 

    Deutschkatholiken als Religionsgemeinschaft. 
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Bekenntnisse der christlichen Konfessionen unveränderbar sind, war es für staatliche 

Institutionen seinerzeit undenkbar, dass die Freireligiösen ihr "Bekenntnis" infrage 

stellen oder verändern könnten.  

Gründe zur Erschütterung der christlichen Glaubenslehre gab es Mitte bis Ende des 

neunzehnten Jahrhunderts im deutschsprachigem Raum genug. Es begann mit 

Charles Darwins Werk "Die Entstehung der Arten . . ." im Jahre 1859 in England. 

Seine Evolutionstheorie erschütterte die bis dahin gelehrte Vorstellung vom perfekten 

Schöpfergott. Zuvor hatte Ludwig Büchner 1855 mit seinem Werk "Kraft und Stoff" 

eine materialistische Welterklärung vorgestellt, in der Gott keine mehr Rolle spielte. 

Ernst Haeckel begann ab 1863 in Deutschland Darwins Erkenntnisse schriftlich und 

in Vorträgen zu verbreiten. Die "Natürliche Schöpfungsgeschichte"  (1868) und "Die 

Welträtsel" (1899) gelten als seine bekanntesten Werke.  

Neben diesen Naturwissenschaftlern trat der Theologe David Friedrich Strauß 1872 

mit  seinem Buch "Der alte und der neue Glaube" an die Öffentlichkeit. Die Frage, ob 

man noch auf dem Boden des Christentums stehe, verneinte er und forderte dazu 

auf, in religiösen Dingen stets das wissenschaftliche Weltbild zu beachten. Religion 

war für ihn auch ohne transzendente Bezüge denkbar.  

Angesichts der daraufhin vorwiegend in Kreisen des gebildeten Bürgertums geführ-

ten Diskussionen erwies sich der schreibfreudige und intellektuell auf der Höhe  

seiner Zeit befindliche Mainzer deutschkatholische Prediger Wilhelm Hieronymi als 

ein beachteter freireligiöser Autor. In seinem 1874 veröffentlichten Buch "Die Religion 

der Erkenntnis" beschäftigte er sich mit Christentum, Materialismus und D. F. Strauß. 

Er gab damit die religiöse Richtung des südwestdeutschen Verbandes vor. Im  

Wesentlichen erkannte er Religion, wie Wissenschaft und Kunst, als Erzeugnis des 

menschlichen Geistes.  

Zur Religion gehörte für ihn das Erkennen des Einen, Unendlichen in der Natur, das 

sich als Urgrund bezeichnen lässt.   ["Religion der Erkenntnis", S. 73 ff]. 

Die anderen freireligiösen Verbände sahen das nicht so einheitlich. Jürgen Späth 18 

schreibt, dass die Mainzer Gemeinde das Leipziger Bekenntnis noch prinzipiell ver-

trat, ". . . bestätigt für die sechziger Jahre, was Kampe für die vierziger und Drews für 

die neunziger Jahre feststellten: Die südwestdeutschen Gemeinden nehmen  eine 

mittlere Stellung zwischen den progressiven Schlesiern und den konservativen Ost-

preußen ein". Konservativ heißt hier so viel, wie noch christlich geprägt. 

Neben diesen insgesamt liberal-religiösen Entwicklungstendenzen gab es darüber 

hinaus aber auch Gemeinden, die sich frühzeitig vom liberalen Christentum direkt in 

Richtung Religionskritik und Atheismus hin bewegten. 
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Wohlgemerkt, das geschah erst sehr vereinzelt, und dort, wo es stattfand, entwickel-

te es sich in eigener Weise. Befördert wurden solche Entwicklungen vor allem auf-

grund der völligen Selbständigkeit der freien Gemeinden. Dort nämlich ließen sich 

kritische Themen unbeeinflusst vom christlichen Umfeld und ganz ohne störende 

Einflüsse oder der Gefahr von Sanktionen diskutieren. Die freien Gemeinden bildeten 

seinerzeit noch aufgrund des Fehlens praktikabler gesetzlicher Möglichkeiten zum  

Kirchenaustritt 19 das erste Auffangbecken für religionskritisch eingestellte Men-

schen.  

Eine Ursache für diese religionskritischen Tendenzen dürfte nicht zuletzt im Fehlen 

einer koordinierenden und lenkenden Institution zu suchen gewesen sein, wie sie ein 

übergeordneter Gemeindeverbund hätte bieten können. Bei den Freireligiösen fehlte 

noch ein solcher, weshalb zwischen dem Entstehen erster freier bzw. deutschkatho-

lischer Gemeinden (ca. 1845) und der Gründung des Bundes (1859) aufgrund  

behördlicher Behinderungen und Schikanen etwa 14 Jahre vergingen. Genügend 

Zeit also für eine Änderung der Anschauungen.  

Dass es solche Entwicklungen gab, belegen einzelne religionskritische Dispute  z.B. 

im "Deutschkatholischen Sonntagsblatt". Sie wurden zum Teil in erbittertem Ton ge-

führt. Der Mainzer deutschkatholische Pfarrer, Wilhelm Hieronymi, beklagte diese 

Entwicklung im Deutschkatholischen Sonntagsblatt [1865, Nr. 27 - 30] im  Artikel "Die 

freie Religion" - philosophisch polemische Abhandlung über den Gottesbegriff. [Auf 

tabularium-f.de unter "Zum Gottesbegriff in einer freien Religion".]  Hieronymi schrieb: "Es tritt in 

unserer Gemeinschaft überhaupt jetzt ein Gegensatz hervor, welcher schon vielfach 

literarischen, ja selbst tatsächlichen Streit erregt hat." 

Bei den freien Gemeinden im Königreich Bayern gab es laut Franz Bohl [Die freireli-

giöse Bewegung in Bayern, München 1960] von Anfang an religionskritische Tendenzen.  

Das anfänglich nur vereinzelt aufgetretene Phänomen, Religion ausschließlich im 

kirchlichen Sinne zu sehen und zu bekämpfen, nahm in den Gemeinden zu, ohne je 

quantitativ in Mitgliederzahlen erfasst worden zu sein.  Mit dem Wesen freier Religion 

beschäftigten sich nur wenige.  

Weil die Mitgliedsgemeinden der Bundesorganisation generell keine letztgültigen 

Entscheidungsbefugnisse einräumen wollten, blieb der Einfluss des Bundes auf sol-

che Entwicklungen begrenzt, was auch für die Verbände galt. Man begann zu akzep-

tieren, dass es religionskritische und freireligiöse Gemeinden und ebenso eingestell-

te Mitglieder gab. Es gab also in den Gemeinden von Beginn an auf der einen Seite 

religiöse Freireligiöse und dem gegenüber auch solche, die ihre Aufgabe vorwiegend 

im Kampf gegen die Kirchen sahen. Der dauerhafte Konflikt zwischen beiden Partei-
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 Kirchenaustritt: Erstmals 1847 durch das Toleranzedikt Friedrich Wilhelm IV. in Preußen ermöglicht, wurden seine  

    Bedingungen in  Deutschland erst im Rahmen des Kulturkampfes (1871 - 1887) gesetzlich festgelegt.   Die Gründung von   

    Gemeinden war einfacher.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranzedikt
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_IV._(Preu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf
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en hatte nicht nur Auswirkungen auf einzelne Gemeinden und die Struktur der freire-

ligiösen Landes- und Regionalverbände, sondern er hat auch die Geschichte der 

Freireligiösen bis heute nachhaltig geprägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freireligiöse und Religionsfeindliche 

Die Aufteilung zwischen Freireligiösen und Religionsfeindlichen ist sicherlich grob-

schlächtig, sie drängt sich jedoch vordergründig auf. Der im Laufe der Zeit zunehmende 

Dissens zwischen beiden Parteien hatte einen nachhaltigen negativen Einfluss auf die  

Geschichte der Freireligiösen. Folgende Positionen verdeutlichen die Gegensätze.  

 Auf der einen Seite gab es die dem Begriff entsprechenden Freireligiösen. Sie woll-

ten sich  um das Wesen Freier Religion bemühen und verspürten das Bedürfnis, die-

se weiter zu entwickeln.  

 Dem gegenüber standen diejenigen, die das nicht wollten. Die Vertreter dieser Grup-

pe fühlten sich nicht als religiös. Sie  wollten den Religionsbegriff abschaffen und 

Freireligiöse als Menschen frei von Religion verstanden wissen. Ihre Kennzeichnung 

als  Religionsfeindliche ist nicht völlig abwegig.  

 Während es den Freireligiösen primär um die Erarbeitung und Fortentwicklung einer 

vernunftgemäßen, nicht dogmatischen, dem aktuellen Weltbild entsprechenden,  

modernen Religiosität - also um das Wesen Freier Religion - ging, ignorierten die  

"Religionsfeindlichen" solche Bemühungen. Stattdessen hielten sie am überlieferten 

Religionsverständnis fest und legten ihr Hauptinteresse auf die Kritik kirchlicher 

Lehren sowie die Bekämpfung  des Einflusses der  Kirchen auf Gesellschaft und  

Politik. 

 Georg Pick bestätigte in seinen Lebenserinnerungen "Schicksalsweg eines Idealis-

ten" diese Parteiung bis in die Gegenwart.  Auf Seite 161 bedauerte  er den Tod von 

Albert Heuer, Wilhelm Schäfer und Gustav Sprenger. Seiner Einschätzung nach bil-

deten diese zusammen mit ihm das religiöse Rückgrat des BFGD. Seine Sorge um 

die Zukunft drückte er wie folgt aus: "(Ich) glaubte vorauszusehen, dass nun in den 

Reihen des Bundes die oppositionellen Elemente ein größeres Gewicht, wenn nicht 

das Hauptgewicht gewinnen würden. Trotz der ausgeprägten religiösen Führung ... 

galten die Freireligiösen Gemeinden in der öffentlichen Meinung der Bundesrepub-

lik weithin als atheistisch und religionsfeindlich."   

 Weil sie nicht mehr als freireligiös gelten wollten verließen folgende Mitgliedsver-

bände den BFGD: Nordrhein-Westfalen (1986), Bayern (1991), Niedersachsen 

(1996), Hessen (2015). 

 Wegen Nichtbeschäftigung mit freireligiösen Inhalten verließen den BFGD:  

       Rheinland (1988), Württemberg (1990), Freie Protestanten Rheinhessen (1992). 
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3.   Deutscher Freidenker Bund (DFB) und die Freireligiösen  

Neben den Anhängern einer Freien Religion hatten auch die am Wesen Freier  

Religion wenig interessierten Freigeister  ab  Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in 

den freireligiösen Gemeinden eine geistige, weltanschauliche Heimat gefunden. Ihre 

Anzahl vermehrte sich offenkundig, und sie waren zu keinem Kompromiss für eine 

allseits tolerierbare Formulierung des Religionsbegriffs  bereit.  Es ging ihnen vor  

allen um Kritik an den bestehenden Konfessionen.  

Deshalb war es nicht verwunderlich, dass die Gründung des "Deutschen Freidenker 

Bundes" im Jahre 1881 durch Ludwig Büchner unter nicht unerheblicher Beteiligung 

und Unterstützung von Freireligiösen erfolgte. Als "prominente" Freireligiöse wären 

zu nennen Karl Voigt (Offenbach), Carl Scholl (Nürnberg), Sachse (Magdeburg),  

August Specht (Gotha) und Bruno Wille (Berlin). 

Es muss als Glücksfall gewertet worden sein, dass der langjährige Präsident des 

Bundes Freireligiöser Gemeinden, Gustav Tschirn, ab 1901 auch mit der Präsident-

schaft des Deutschen Freidenker Bundes  betraut wurde.  Ihm war es offensichtlich 

gegeben, die Gemüter ideologisch zu befrieden. Letztlich leitete die Gründung des 

Freidenkerbundes eine Entwicklung ein, die langfristig zur Vereinigung beider Orga-

nisationen führen sollte.  

4.  Volksbund für Geistesfreiheit (VfG) 

Gustav Tschirn (Wiesbaden), sowohl Vorsitzender des BFGD als auch des DFB, ge-

hörte zu den uneingeschränkten Befürwortern einer Vereinigung aller freigeistigen 

Organisationen in Deutschland. Im Anschluss an die 75-Jahrfeier der Freireligiösen 

Gemeinde Magdeburg wurde vom 11. - 17. Oktober 1922 dort eine (die erste)  Frei-

geistige Woche veranstaltet. Dabei war Tschirn wunschhaft-visionär davon geleitet, 

zukünftig dem erfolgreichen Münchner Katholikentag, wie unter Kardinal-Erzbischof 

Faulhaber stattgefunden, einmal eine adäquate Veranstaltung der Kirchenfreien ent-

gegen zu setzen.  

Die Voraussetzungen für eine Allianz der Freigeistigen schienen günstig. Die Kriegs-

erlebnisse und -traumata der heimgekehrten Soldaten aus dem 1. Weltkrieg führten 

zu einer bis dahin nicht gekannten Kirchenaustrittsbewegung. Freidenker und Frei-

religiöse, die in der Vorkriegszeit von den Behörden als Dissidenten eher feindlich 

behandelt worden waren, sahen sich in der Weimarer Republik jetzt den liberaleren 

Bestimmungen der Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit gegenüber. Das stärkte 

das Gemeinschaftsgefühl der "Freigeistigen". Als äußeres Zeichen dieses 

Zusammenrückens wurden 1920 die Zeitschriften "Der Freidenker" und "Die Geistes-

freiheit" verschmolzen. Künftig erreichten 7500 Exemplare des neuen Organs "Die 

Geistesfreiheit" die Abonnenten.  
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Bereits im Jahr 1921 hatten sich der Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands 

(BFGD) mit dem Deutschen Freidenker Bund (DFB) - vorläufig noch unter Wahrung 

der bisherigen Organisationsform - zum "Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG)  

zusammengeschlossen. Als Symbol der neuen Vereinigung übernahm man das 

Stiefmütterchen der französischen Freidenker. Es heißt französisch "Pense´ und  

bedeutet gleichzeitig auch "der Gedanke. 

Die Organisatoren der Magdeburger Freigeistigen Woche träumten bereits von  

einem nächsten, weiteren Schritt, nämlich der Vereinigung aller freigeistigen Bünde 

in Deutschland. Um die große Idee zu erläutern, veröffentlichte Tschirn in der Zeit-

schrift "Es werde Licht" [Oktober-Ausgabe 1922] einen in euphorischem Ton gehaltenen 

Artikel, in dem er, an die Toleranz aller Beteiligten appellierend, die Vereinigung von 

Freireligiösen, Deutschem Freidenker-Bund, Deutschem Monistenbund und dem 

Zentralverband Proletarischer Freidenker vorschlug. Alle genannten Bünde bzw. 

Vereinigungen sollten fortan in dieser erweiterten Form gemeinsam als "Volksbund 

für Geistesfreiheit" firmieren. Das ehrgeizige Projekt kam nicht zustande. Es scheiter-

te an den Gegensätzen, welche die Beteiligten zu sehen glaubten. Die genannten 

Organisationen bildeten immerhin die "Reichsarbeitsgemeinschaft der freigeis-

tigen Verbände" (RAG). 

Schlussendlich vereinigten sich 1924 in Leipzig anlässlich der "Zweiten Freigeistigen 

Woche" der "Bund Freireligiöser Gemeinden" mit dem "Deutschen Freidenker Bund" 

zum "Volksbundes für Geistesfreiheit" (VfG) unter gleichzeitiger Selbstauflösung 

der beiden genannten Gründungsorganisationen.  

Präsident wurde Dr. Georg Kramer. 

5.  Die Spaltung der Freireligiösen oder das freireligiöse Schisma  

Daraufhin erfolgte bei den Freireligiösen ein bis dahin nicht vorstellbares Schisma. 

Mit Schisma wird eigentlich eine Kirchenspaltung bezeichnet, und damit ein Vorgang, 

den es bei einer Religionsgemeinschaft, wie den Freireligiösen, die Kirche bewusst 

als Organisationsform ausschließt, gar nicht hätte geben dürfen.  

Entsprechend wurde die Vereinigung zum VfG nicht von allen freireligiösen Gemein-

den für gut geheißen. Besonders im Süden Deutschlands formierte sich massiver 

Widerstand. Konsequenter Weise ergab sich dadurch eine Trennung zwischen den 

das Wesen Freier Religion weiter entwickeln wollenden Freireligiösen einerseits und 

jenen, die Religion in ihrer alltäglichen Erscheinung bekämpfen wollten, andererseits.  

Die Religionskritiker organisierten sich im "Volksbund für Geistesfreiheit" und die 

Religiösen im "Verband freireligiöser Gemeinden Süd- und Westdeutschlands", 
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der ab 1924 unter dieser Bezeichnung firmierte 20. In diesem Jahr hatte Gustav 

Tschirn den Vorsitz im VfG aufgegeben und war zum Ehrenpräsident ernannt worden 

Er hielt die völlige Vereinigung für eine "übereilte und nicht glückliche Lösung" [Späth, 

Gesch. d. FG Mainz, S. 155].  

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Verband gebildet aus den Gemeinden Wiesba-

den, Rüdesheim, Ingelheim, Offenbach, Oberstein, Frankfurt, Darmstadt, Worms, 

Mannheim, Heidelberg, Augsburg, Mainz, Konstanz, Pirmasens, Ludwigshafen, 

Pforzheim, Hanau, Lindau und Nordhausen. Wiesbaden, Darmstadt und Ludwigsha-

fen  schlossen sich dem VfG an. 

Dr. Georg Pick, der damalige freireligiöse Gemeindepfarrer in Mainz, vermerkt in  

seiner Autobiographie zur Gründung des Volksbundes [Schicksalsweg eines Idealisten, 

Fouque´, Egelsbach 1997]: "Wir erinnern  uns, dass in der Zeit als er (Georg Pick) zur 

Freireligiösen Gemeinde stieß, die Gesamtbewegung in zwei Gruppen getrennt war. 

Die Gemeinden Norddeutschlands waren allgemein in die Bahnen des Freidenker-

tums eingebogen. Auf einer Tagung in Magdeburg hatte er schon den Eindruck mit-

genommen, dass man mit dieser Richtung nicht zusammengehen könne, wenn man 

den religiösen Charakter der Bewegung aufrechterhalten wollte. Es war dies der 

Standpunkt, den Dr. Karl Weiß aus Baden stets mit großer Entschiedenheit verfoch-

ten hatte und den auch die Gemeinden Frankfurt und Offenbach am Main vertraten. 

So ergab sich ein enger Zusammenschluss dieser Gemeinden . . ." 

Für den Verband stellte sich damit die Frage nach der zukünftigen Organisationsform 

und vor allem nach Darstellung der religiösen Orientierung. Über die verschiedenen 

Versuche, während dieser Zeit die religiösen Inhalte Freier Religion zu erklären,  

geben die Freireligiösen Quellenbücher Auskunft.  

Glücklicherweise stand zur Erklärung der Inhalte freier Religiosität die Schrift des 

Philosophen Arthur Drews "Freie Religion - Vorschläge zur Weiterführung des Re-

formationsgedankens" von 1917" [Freireligiöses Quellenbuch, Bd. 1, Seite 353] zur Verfü-

gung. Die darin vertretene Auffassung galt als richtungsweisend für den Verband. 

Drews war Mitglied der Freireligiösen Gemeinde Karlsruhe, 

Wie Georg Pick bereits erwähnte, gab es im Verband Süd- und Westdeutscher  

Freireligiöser Gemeinden eine enge Zusammenarbeit zwischen der Badischen Lan-

desgemeinde und den freireligiösen Gemeinden in Frankfurt, Offenbach und Mainz.  

Auf dem Verbandstag vom 18. bis 19. Oktober 1924 in Offenbach wurde die Haltung 

der Südwestdeutschen wie folgt ausgedrückt:   

"Der frühere Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands ist im "Volksbund für 

Geistesfreiheit" aufgegangen, hat also damit auf die Parole "Freie Religion" verzich-
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tet, So erscheint jetzt der Verband süd- und westdeutscher Gemeinden als der allei-

nige Vertreter der freireligiösen Idee. Von verschiedenen Seiten wurde unter allge-

meiner Zustimmung der Vertreter mit großem Nachdruck darauf hingewiesen, dass 

einer Verwässerung des freireligiösen Gedankens zu bloßem Freidenkertum entge-

gengetreten werden müsse." 

Der Verbandsgeschichte vorgreifend, erfolgte deshalb im Jahr 1926 die Umbenen-

nung des südwestdeutschen freireligiösen Verbandes in "Verband Freireligiöser 

Gemeinden Deutschlands".   

5.1   Versuche zur Behebung des Fehlers  

Die Religionskritiker hatten sich mit Gründung des Volksbundes (VfG) durchgesetzt. 

Der Begriff  "freireligiös" schien damit endgültig getilgt. Genau 80 Jahre nach Ronges 

Protest und dem Beginn der freireligiösen Bewegung war alles null und nichtig ge-

worden.  

Erwähnenswert erscheint, dass selbst unter den größten Befürwortern des Volks-

bundes relativ rasch Zweifel an der Richtigkeit der Aktion aufkamen. So veröffentlich-

te der Präsident des Volksbundes für Geistesfreiheit, Dr. Georg Kramer (Bochum),  

in der Mai-Ausgabe 1925 der "Geistesfreiheit" einen Artikel unter der Überschrift  

"Religion ? - Ein persönliches Bekenntnis". Entgegen allen bisherigen Bestrebungen 

der Religionskritiker, das Wort "Religion" gänzlich aus dem Sprachgebrauch zu  

tilgen, sprach Kramer sich jetzt für dessen Beibehaltung aus. An den 1914 verstor-

benen Prof. Jodl  anknüpfend, interpretierte Kramer Religion als ein auf den Men-

schen ausgerichtetes, unverzichtbares Phänomen. Er folgerte: "Also  Religion nicht 

in althergebrachten Sinne, sondern als Menschheitsreligion, nicht Gottesdienst, wie 

man früher sagte, sondern Menschheitsdienst, die ganze Kultur nicht Gotteswerk, 

sondern Menschenwerk."  

Und an anderem Ort: "Nun soll die Religion die höchste Entwicklungsstufe erklim-

men; sie soll zur freien Menschheitsreligion werden, d.h. auf den  ganzen Glaubens-

wust, der sich  auf das Jenseits, die Gottheit, Himmel und Hölle und Offenbarung  

bezieht, verzichten. Zur Grundlage ihrer Erkenntnis sollen endlich einmal Vernunft 

und Wissenschaft werden, die einzigen Mittel der Erkenntnis überhaupt; damit soll 

sie auf neue Weise jene uralten Fragen der Religion zu beantworten suchen."  

Er schloss: "Es handelt sich also darum, die Religion von alten Schlacken frei  

zu machen, das schädliche Beiwerk, das sie umrankt hat, zu zerreißen und sie so zu  

einer neuen Reinheit und Größe empor zu führen." 

Gustav Tschirn, der  ab 1901 über viele Jahre den Vorsitz  des Deutschen  

Freidenker Bundes sowie ab 1891 den des Bundes Freireligiöser Gemeinden 30 

Jahre lang bekleidete und  darüber hinaus ab 1924 auch dem Verband freireligiöser 
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Gemeinden Süd- und Westdeutschlands vorstand, brachte 1928 einen in Mainz  

erschienenen  Sonderdruck unter dem Titel "Religion auch für Religionsverächter" 

heraus. In der mit aktuellen wissenschaftlichen Erklärungen seiner Zeit versehenen  

Broschüre erörterte er ausführlich das Wesen von Religion und sprach sich zweifels-

frei für die Beibehaltung des Begriffs aus. [Der Text ist unter www.tabularium-f.de nachzule-

sen].  

Tschirn verband wohl damit die Hoffnung auf Wiederherstellung des vorherigen  

Zustandes. Dass er mit dieser Hoffnung nicht alleine stand, vermerkte Dr. Karl Weiß 

in seinem 1970 erschienenen Buch "125 Jahre Kampf um freie Religion" mit den 

Worten: "Nun ist es interessant, dass die Väter dieses Volksbundes alsbald ihren 

Fehler erkannten und den untergegangenen Bund freireligiöser Gemeinden im süd-

westdeutschen Verbande neu aufleben lassen wollten." 

6.   Versuche,  zu einem Modus vivendi zu gelangen 

Mit Gründung des Volksbundes für Geistesfreiheit hatten sich die ihm  angeschlos-

senen ehemaligen freireligiösen Gemeinden entsprechend umbenannt. In Mainz zum 

Beispiel gab es neben der Freireligiösen Gemeinde auch eine Ortsgruppe des 

Volksbundes. Damit stellte sich die Frage, wie man seitens des Verbandes mit die-

sen Volksbund-Ortsgruppen - immerhin ehemalige Freireligiöse - umgehen sollte. 

Hierzu bot sich der Anschluss an die übergeordnete Organisation, nämlich die  

"Reichsarbeitsgemeinschaft der freigeistigen Verbände" (RAG) 21, an.  

Gegen den Widerstand der Badischen Gemeinden beschloss man, den Anschluss zu 

beantragen. Die Vertreter der Badischen Landesgemeinden waren strikt dagegen, so 

dass ihr Landesvorstand am 20. September 1925 den Austritt aus dem Verband  

beschloss. Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden schloss sich erst 1931 wieder 

dem Verband an.     

Es zeigte sich bald, wie richtig die badischen Vertreter mit ihrer ablehnenden Ein-

schätzung lagen. Die Prediger Dr. Pick, Mainz, und Taesler, Frankfurt, waren zu  

einer Arbeitstagung der Reichsarbeitsgemeinschaft nach Wernigerode gefahren und 

hatten dort ihr Gesuch um Aufnahme des Verbandes in die Arbeitsgemeinschaft der 

freigeistiger Verbände vorgetragen. Der Antrag des Verbandes war dort schroff ab-

gelehnt worden. Auch auf der Bundeversammlung des Volksbundes (VfG) 1927 zeig-

te man Pick und Taesler, die als Gäste geladen waren, die kalte Schulter.  

Es gab allerdings auch Positives zu berichten. Als Bestätigung für ein vernünftiges 

Miteinander kann eine Arbeitstagung angesehen werden, die am 6. und 7. August 

1927 in Wernigerode stattfand.  Dorthin hatten nämlich die Vertreter der freigeistigen 
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Gemeinschaften ihre freireligiösen Kollegen zu einer freigeistigen "Sprecher- und 

Lehrerkonferenz" eingeladen. Inhalt und Ergebnis dieser Tagung wurden als so wich-

tig angesehen, dass es als Sonderheft des "Korrespondenzblattes für freigeistige 

Lehrer, Führer und Sprecher" unter dem Titel "Der freigeistige Sprecher -  

Freigeistiger Unterricht " im November 1927 erschien. Hauptteil des Heftes bildeten 

die Vorträge von Kurt Kramer (Breslau) über "Inhalt des freigeistigen Unterrichts" und 

der von Georg Pick  (Mainz) über "Die Grundlagen des freireligiösen Unterrichtes".   

7.  Unter der Diktatur: Der Verband Freireligiöser Gemeinden Deutschlands 

Wie bereits berichtet, hatte sich der Verband im Jahre 1926 in "Verband Freireli- 

giöser Gemeinden Deutschlands" umbenannt. 1931 verstarb Gustav Tschirn 22 . 

Seine Nachfolge als Verbandsvorsitzender übernahm der Vorsteher der Freireligiö-

sen Gemeinde Mainz, Dr. Dr. Gustav Sprenger. 

Mit der Machterlangung der Nationalsozialisten 1933 war plötzlich alles anders und 

nichts mehr wie zuvor. Mithilfe des Ermächtigungsgesetzes wurde bislang geltendes 

Recht gebeugt oder für ungültig erklärt und nicht regierungskonform erscheinende 

Organisationen verboten. 

Nach Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und dem Wahlerfolg der NSDAP am  

5. März 1933 (Die Partei erreichte fast 52 %) verbreitete sich unter den Freireligiösen 

die Angst, verboten zu werden. "Die Lage war kritisch; allenthalben hörte man die 

Parole, es dürften nur noch die beiden großen Konfessionen bestehen bleiben", so  

beschreibt der Mainzer Freireligiöse Pfarrer, Georg Pick, im Jubiläumsband "Die 

Freireligiöse Bewegung . . ." (S. 90)) die Lage aus seiner Sicht.  

Karl Weiß vermerkt in seinem bereits erwähnten Werk: "Am 30. Januar 1933 kam 

Adolf Hitler an die Macht und mit ihm der Nationalsozialismus. Führende Männer der 

alten Parteien wurden ins Gefängnis gebracht. Sozialdemokratische und demokra-

tische Persönlichkeiten hatten ihre Amtsräume zu verlassen und aus Vereinsleitun-

gen auszuscheiden, das traf unsern Gemeindevorstand fast vernichtend. . .," und 

weiter: "Eine peinliche Ungewissheit erfasste die Mitglieder. Es wurde befürchte, 

dass die freireligiösen Gemeinden aufgelöst würden." und "Die Zeitungen brachten 

die Nachricht, dass die Ostern abzuhaltenden Jugendweihen verboten seien. Die  

Erregung wuchs. . .".    

Sprenger war seit 1920 Vorsitzender der Freireligiösen Gemeinde Mainz. Unter  

anderem war er Vorsitzender der örtlichen Ärztevereinigung und während der Zeit 
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der Weimarer Republik war er Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion in Mainz.  

Damit war er gegenüber den Nazis "politisch untragbar" geworden. 

Deshalb war man auf der Verbandstagung in Rüdesheim am 27. - 28. Mai 1933  

gezwungen, einen "politisch unangreifbaren" Nachfolger zu wählen, einen ohne Mit-

gliedschaft oder Betätigung in einer den Nazis als suspekt geltenden Vereinigungen. 

Sprengers Nachfolger wurde der Mainzer Gemeindepfarrer Dr. Georg Pick, der dem 

Jargon der Zeit entsprechend, als "Führer" des Verbandes  bezeichnet wurde. 

Pick erhielt daraufhin eine Aufforderung vom Reichsinnenministerium, dort am 9.  

Juni 1933 einen Vortrag über Geschichte, Wesen und gegenwärtige Lage des  

Verbands zu halten.  

8.  Intermezzo: Die Deutsche Glaubensbewegung (DG) 

8.1   Prof. Dr. Jakob Wilhelm Hauer 

In dieser von diffusen Existenzängsten geprägten Zeit trat eine Persönlichkeit in die 

Öffentlichkeit, die für viele schwer einschätzbar war. Es handelte sich um den Tübin-

ger Religionswissenschaftler und Indologen, Professor Dr. Jakob Wilhelm Hauer 23.  

Hauer war bekannt geworden durch Gründung einer evangelischen Jugendorgani-

sation im Jahr 1920, dem Bund der Köngener, die einen freien Protestantismus  

entwickelten. Den Köngenern war es nach der Ernüchterung des Ersten Weltkrieges 

gelungen, eine von Begeisterung und Aufbruchsstimmung getragene Jugendbewe-

gung  ins Leben zu rufen. Als Herausgeber u.a. der Zeitschrift "Die kommende  

Gemeinde" (1928–1933) trug Hauer dazu bei, dass sich der Bund der Köngener um 

den "Freundeskreis der kommenden Gemeinde" erweiterte.  

Hauer war sehr von asiatischen Religionen angetan und vertrat die Ansicht, die  

jüdisch-christliche Religion sei dem germanischen Volk aufgedrängt worden. Nun-

mehr sei es an der Zeit, die mittlerweile verschütteten, althergebrachten deutschen 

religiösen Anschauungen wieder freizulegen. In der indischen Religion meinte er 

noch Teile davon finden zu können. 

Ein pensionierter Pfarrer einer kanadischen evangelischen Freikirche, der während 

seiner Studentenzeit einige von Hauers Vorlesungen besuchte, meinte als alter Herr 

anlässlich eines Deutschlandbesuches Lothar Geis gegenüber: "Hauer ist für einige 

Jahre nach Indien gegangen, um dort seine Auffassung vom Christentum zu verbrei-

ten. Das ging insofern schief, als die Inder ihn in ihrem Sinne bekehrten." 

Unter dem Hitlerregime sah Hauer die Gelegenheit gekommen, seine religiösen  

Vorstellungen von einer von deutschem Wesen geprägten Religion zu verwirklichen. 
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Sein Ziel war die Gründung einer Deutschen Glaubensbewegung (DG) und damit die 

Erfüllung seiner Vorstellung von einer dritten Konfession. Dazu hatte er Kontakt zu 

den Freireligiösen aufgenommen, denn dort - besonders beim Verband - sah er  

Gemeinsamkeiten bei den religionswissenschaftlichen Grundlagen, im Antiklerikalis-

mus sowie in der liberalen religiösen Einstellung. Vor allem aber verfügten die Freire-

ligiösen über Körperschaftsrechte, also über etwas, wonach er für die DG strebte. 

Das hinderte ihn auch nicht an Kontakten zu den religiös eher indifferenten, religi-

onskritischen Freireligiösen. 

Hauer verfügte über gute Kontakte zu Heinrich Himmler (Reichsführer SS), der eine 

Vorliebe für Germanentum pflegte bzw. das was er dafür hielt. Himmler ging es  

darum, in Anlehnung an Geschichte, Geschichtsmythos, Germanenkult, Sternbe-

obachtung, Sterndeutung und Wiederverkörperungstheorie ein Welterklärungsmodell 

zu schaffen, das „tatsächlich ein Religionsersatz“ in Gestalt einer germanischen  

Urreligion werden sollte .   

8.2   Die Rüdesheimer Verbandstagung von 1933 und die Deutsche  

        Glaubensbewegung 

Vom 27. - 28. Mai 1933 fand in Rüdesheim die Verbandstagung statt, auf der Pick 

zum Vorsitzenden gewählt wurde. Auch Professor Hauer hatte eine Einladung erhal-

ten, um sein Vorhaben, die Organisation einer deutschen Glaubensgemeinschaft, 

vorzustellen. Pick schrieb hierüber in seinen Memoiren: "Professor H. trat dann mit 

der eindringlichen Konzeption hervor, man müsse alle Kräfte freier religiöser Rich-

tung zu einer dritten Konfession zusammen zu schließen. Er habe in den nächsten 

Tagen die Möglichkeit, mit Hitler selbst zu sprechen und werde ihm diese Frage vor-

schlagen. So allein könne man der Gefahr begegnen, die durch die neue politische 

Situation gegeben sei. Den ursprünglichen südwestdeutschen Verband mit etwa 

20.000 Mitgliedern wolle er als Basis des Neuaufbaus nutzen." 

Unabhängig davon, dass das Treffen zwischen Hitler und Hauer nicht zustande kam, 

war in Rüdesheim deutlich geworden, dass für die nächste Zukunft in Deutschland 

mit wichtigen Veränderungen der religiösen Gegebenheiten zu rechnen sei. Weil 

damit eine nicht einzuschätzende Entwicklung abzusehen war, vollzog sich etwas 

noch nie Dagewesenes: Der Verbandstag stattete Pick mit einer Generalvollmacht 

aus. Im Vertrauen auf seine lauteren Absichten für die Sache der Freireligiösen über-

ließ man ihm die uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis in Sachen Anschluss an 

die Deutsche Glaubensbewegung.  
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8.3   Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung 

Um die Deutsche Glaubensbewegung ins Leben rufen zu können, organisierte Hauer  

erst eine "Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung"(ADG). Dazu lud er zu 

Pfingsten am 29. - 30.Juli 1933 nach Eisenach ein. Dort trafen sich die verschiede-

nen religiös-völkischen Gruppen, um die Wege zur Realisierung der Deutschen 

Glaubensbewegung abzusprechen. Vonseiten der Freireligiösen waren neben dem 

"Verband Freireligiöser Gemeinden Deutschlands" (repräsentiert vor allem durch 

Pick, Mainz) auch der BFGD vertreten. Ulrich Nanko ["Die Deutsche Glaubensbewegung", 

Marburg 1992] führt folgende freireligiöse Teilnehmer auf: 

BFGD: Keibel, Ludwig, Dr., Nürnberg, Koehler, Robert, Ludwigshafen, Kramer, 

Georg, Dr., Breslau, Peter, Carl, Leipzig, Schramm, Erich, Wiesbaden, Tschirn, 

Erich, Stettin.  [ca. 60.000 Mitglieder in über 150 Gemeinden]  

Verband:  Becker, Alfred, Rüdesheim, Höhle, A., Frankfurt a.M., Laub, E., Oberstein, 

Pick, Georg, Dr., Mainz, Raab, A., Offenbach/Main, Sprenger, Gustav, Dr., Mainz, 

Taesler, Clemens, Frankfurt/Main, Weber, Eva, Mainz.  [ca. 20.000 Mitglieder] 

Badische Landesgemeinde (zu diesem Zeitpunkt nicht im Verband): 

Bachmayer, Ernst, Konstanz, Barber, Rudolf, Heidelberg, Bentmann, Eugen, Dr., 

Heidelberg, Bühler, Fritz, Heidelberg, Elling, Georg, Pforzheim. [ca. 2 - 3000 Mitglieder] 

Von den religiös-völkischen und deutschgläubigen Gruppen waren vertreten: 

o Die Germanische Glaubensgemeinschaft,  

o die Volkschaft der Nordungen,  

o die Nordische Glaubensgemeinschaft,  

o die Edda Gesellschaft, 

o die Stille Front, 

o die Adler und Falken,  

o die Deutschgläubige Gemeinschaft,  

o die Nordisch-religiöse Arbeitsgemeinschaft sowie  

o Mitglieder des Freundeskreises der Kommenden Gemeinde, 

o die Artamanen, 

o  der Deutsche Bund. 

Jürgen Späths Darstellung folgend, vertraten die Germanophilen die Bildung einer 

religiösen Volksgemeinschaft nach germanischer Religionsauffassung. Da war keine 

Rede mehr davon, religionswissenschaftliche Erkenntnisse in germanische Vorstel-

lungen einzubinden, wie es die Freireligiösen ansatzweise vertreten hatten.  

Die Atmosphäre diese Konferenz erschien unharmonisch und negativ beeinflusst 

vom Durchsetzungswillen der germanisch-religiösen Interessensvertreter. Zudem  

fielen misstrauische, die Ziele letztlich nicht einordnen könnende, Parteispitzel auf. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Germanische_Glaubens-Gemeinschaft_(Ludwig_Fahrenkrog)
https://de.wikipedia.org/wiki/Adler_und_Falken
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Pick war zu den Verhandlungen über die Grundsätze der Deutschen Glaubensbewe-

gung nicht zugelassen. Darüber hinaus wurde er aggressiv verdächtigt, Marxist und 

von jüdischer Abstammung zu sein. Hauer versuchte noch abends nach der Tagung  

beschwichtigend auf Pick einzuwirken. Ohne Erfolg, denn Pick setzte sich mit Spren-

ger telefonisch in Verbindung und berichtete diesem seine negativen Eindrücke.  

Weil der Verband auf dieser Tagung der Arbeitsgemeinschaft beigetreten war, 

schickte Pick nach seiner Rückreise am 31.07. 1933 ein Telegramm an Hauer, in 

dem er diesem mitteilte, dass der Verband sich doch, entgegen dem gerade erklär-

ten Beitritt, von der Glaubensbewegung wieder trenne. Dieser Entschluss wurde drei 

Tage danach vom Verbandsrat gebilligt. Im späteren Schriftwechsel ( 3.08. 1933) 

wurden folgende Gründe genannt:  

 Kritik, dass der Verbandsvertreter im Führerrat der DG nicht vom Verband  

bestimmt wird, 

 Inhaltliche Differenzen, weil die DG, im Gegensatz zu den Verbands-Freireligiösen 

und unbeschadet von religionswissenschaftlichen Erkenntnissen ganz germanischen 

Traditionen folgen will,  

 Die Verbands-Freireligiösen missbilligen die völlige Verwerfung des Christentums, 

 Die Verbands-Freireligiösen verwerfen den "Odinsglauben", 

 Die Verbands-Freireligiösen sind nicht zur Anwendung  des Arierparagraphens 

(Ausschluss aller "Nichtarier") bereit. 

[Genaueres berichtet Jürgen Späth in der Geschichte der Freireligiösen Gemeinde Mainz.]  

Weiterhin in der Arbeitsgemeinschaft DG verblieb der BFGD bis zu seinem Verbot 

1934 (Preußen) und 1935 (Deutschland).  

In der Freireligiösen Landesgemeinde Baden entbrannte ein unschöner Streit um die 

weitere Anbindung  an die Deutsche Glaubensbewegung. Während die Landes-

gemeindeleitung der Herren Lubberger und Weiß dem Beispiel des Verbandes Frei-

religiöser Gemeinden Deutschlands folgen wollten, sahen einige badische Freireligi-

öse Gemeinden in der Deutschen Glaubensbewegung ihre Zukunft. Es waren Predi-

ger und Gemeindevorsteher von Heidelberg, Pforzheim, Lörrach, Karlsruhe und 

Freiburg. Die genannten Gemeinden wollten nötigenfalls selbst der ADG beitreten.  

In den Konflikt wurde schließlich das Badische Kultusministerium eingeschaltet. Dort 

vertrat man die Auffassung, ein Beitritt dieser Gemeinden zur ADG käme einem Aus-

tritt aus der Badischen Landesgemeinde gleich und zöge das Verbot, freireligiösen 

Unterricht an öffentlichen Schulen zu erteilen, nach sich. Damit war die Sache vor-

erst erledigt. Die DG verlor wegen interner Streitigkeiten ab 1936 24 zunehmend ihre 

Bedeutung. 
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9.   Die Freie Religionsgemeinschaft Deutschlands 

Nicht zuletzt infolge der bisherigen Geschehnisse und auch innerhalb der Freireligi-

ösen Landesgemeinde Baden, war die Erkenntnis gereift, alle Freireligiösen  

Gemeinden, die es mit der Religion ernst meinen, zu einer starken Gemeinschaft  

zusammen zu fassen 25.  

Am 13. Mai 1934 ging in Offenbach am Main aus dem Verband Freireligiöser  

Gemeinden Deutschlands die "Freie Religionsgemeinschaft Deutschland" (FRD) 

hervor. Dieser Vereinigung erlaubte die Nationalsozialistische Regierung gegen  

Zusicherung einer ausschließlich religiösen Betätigung den weiteren Fortbestand. Als 

Zeichen wurde das goldene Sonnenkreuz auf blauem Grund eingeführt. 

In einem 1935 für das Innenministerium verfassten Papier, das sich im Archiv der 

Freireligiösen Gemeinde Mainz befindet,  werden folgende Mitgliedsgemeinden der 

Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands genannt:  

Freireligiöse Gemeinde Essenheim (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Frankfurt a. M. (K.d.ö.R.), 

Gemeinde Freier Religion Hamburg, 

Freireligiöse Gemeinde Heidelberg (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Karlsruhe (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Mainz (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Mannheim (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde München (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Neu-Isenburg, 

Freireligiöse Gemeinde Ober-Ingelheim (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Oberstein, 

Freichristliche (Freireligiöse) Gemeinde Offenbach a. M. (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Pforzheim (K.d.ö.R.), 

Freireligiöse Gemeinde Rüdesheim (K.d.ö.R.), 

Freie evangelische Gemeinde Tilsit, 

Freireligiöse Gemeinde Worms, 

Freiprotestantische Religionsgemeinschaft in Rheinhessen  

bestehend aus Gemeinden in den Orten: 

Bermersheim, Blödesheim (heute Hochborn), Eppelsheim, Flomborn, 

Framersheim, Hangenweishheim, Monzernheim, Oberflörsheim, 

Undenheim u.a.m. 

Entgegen den Angaben von Langenbach ("Freireligiöse Gemeinden im Nationalsozialismus" , 

Fernuniversität Hagen, 2004) wird hier die Gemeinde Nordhausen nicht erwähnt.  
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Religionskundlich gesehen, lehnten alle Mitgliedsgemeinden der FRD monotheis-

tische Anschauungen ab.  

Einzelne Mitgliedsgemeinden der Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands waren 

zudem noch organisiert in einer von zwei regionalen Zusammenschlüssen. Nach der 

Vorkriegseinteilung der Länder waren dies:  

Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen: Essenheim, Frankfurt, Mainz, Neu-

Isenburg, Ober-Ingelheim, Offenbach a.M., Rüdesheim, Worms. 

Freireligiöse Landesgemeinde Baden: Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Pforz-

heim. 

Mit diesem Papier wurden im Juli 1935 die Pfarrer Taesler (Frankfurt), Pick (Mainz) 

und Gehrmann (Offenbach) in Berlin im zuständigen Ministerium und bei der Haupt-

leitung der Gestapo vorstellig. Auslöser war, dass die Hamburger Gemeinde um den  

Gemeindeleiter Louis Satow, die sich vom BFGD gelöst und seit 1934 der FRD  

angeschlossen hatte, im Juli 1935 "wegen gesetzwidriger politischen Machenschaf-

ten" verboten worden war. Es gelang, die Regierung von der politischen Zuverlässig-

keit sowie den ausschließlich religiösen Bestrebungen der FRD zu überzeugen.  

Leider gab es in der Freireligiösen Landesgemeinde Baden erneut Auseinanderset-

zungen über vermeintlich klerikales Gebaren in der FRD. Kritisiert wurde z.B. der 

Gebrauch von Talar und die  Bezeichnung "Pfarrer". Dies hatte den erneuten Austritt 

der Badischen Landesgemeinde 1935 aus der FRD zur Folge. Die Gemeinde 

Karlsruhe verblieb in der Freien Religionsgemeinschaft Deutschland.  

1937 veröffentlichte Dr. Georg Pick ein Buch mit dem Titel „Die Religion der freien 

Deutschen“. Darin entwickelte er einerseits freireligiöse Positionen, indem er z.B. 

das Schöpferische in der Welt und im Menschen als das Göttliche bezeichnete.  

Andererseits verwandte er dafür auch die bei Freireligiösen nicht gebräuchliche  

Bezeichnung Gott, was eine Personifizierung nicht ausschließt. Insgesamt gesehen 

entsprechen seine Ausführungen aber denen einer freier Religion nach damaligem 

Stand. Andererseits folgte Pick Nazigedankengut, indem er Gott im deutschen Volk 

und im Führer wirken sah. Mit dem Vorschlag, eine organisierte Religion der freien 

Deutschen müsse dem „Führer“ papstähnlich zur Leitung und Lenkung überlassen 

werden, verließ er den Rahmen einer freien Religion. Mit diesen Vorschlägen wurden 

alle genannten freireligiösen Gedanken obsolet. Diese Veröffentlichung wäre besser 

nicht erschienen. Pick verschwieg sein Werk in der Nachkriegszeit vermutlich aus 

Scham.  

Die Freie Religionsgemeinschaft Deutschland und die Freireligiöse Landesgemeinde 

Baden überdauerten den Krieg und die Befreiung von der Nazidiktatur.  
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Anhang 1: Vom Verband bis zur Freien Religionsgemeinschaft Deutschland 

 

Anpassung der Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands an die  

            Naziideologie 

Christian Langenbachs Magisterarbeit belegt anhand vieler Textstellen, wie sich die 

führenden Repräsentanten der FRD zunehmend dem Nazi-Regime andienten. Die 

Arbeit ist abrufbar auf der Homepage des Bundes der Freireligiösen Gemeinden 

Deutschlands unter dem Hinweis "Infomaterial". Auch das Buch von Ulrich Nanko 

"Die Deutsche Glaubensbewegung", Marburg, 1993, erweist sich diesbezüglich als 

Fundgrube. 

Dieses Andienen wandelte sich bald in den Versuch, die Grundsätze Freier Religion 

mit denen des Nationalsozialismus als kompatibel zu interpretieren. Trotz Eckhart 

Pilicks zutreffenden Einwände und dem Hinweis auf das extreme Zahlenverhältnis 

zwischen schweigenden Mitgliedern und den wenigen regierungsfreundlichen "Offizi-

ellen" ist Langenbachs Arbeit ein eindeutiger und zureichender Beleg für das Fehl-

verhalten der Repräsentanten der Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands.  

In der Mainzer Gemeinde z.B. bildeten sich einem Zeitzeugen zufolge wegen des  

kritiklosen und beschönigenden Verhaltens der Gemeindeleitung zwei Parteien.  

Allerdings erfolgten, außer stillem Groll, keine nachhaltigen Reaktionen.  

Die in der Nachkriegszeit aufgewachsenen Freireligiösen wurden tatsächlich erst 

Ende der 90ger Jahre durch die Internetveröffentlichungen (mit teilweise haltlosen 

und aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten) des selbsternannten Faschismus-

forschers Peter Kratz und seinem "Institut" aufgeschreckt, und erst mit dieser  

unglaublichen Verspätung widmete man sich dem Thema "Freireligiöse und Natio-

nalsozialismus". Bis dahin herrschte Schweigen und Unkenntnis. 

Auf den besonders diffamierenden Artikel von Peter Kratz „Führer Unser“, KONKRET 

1/98, voll unwahrer Behauptungen, musste man reagieren. In diesem Zusammen-

hang wird auf die Stellungnahme der "Arbeitsgemeinschaft freireligiöser und freigeis-

tiger PfarrerInnen und SprecherInnen" zum Artikel von Peter Kratz in unserer Mit-

gliedszeitung verwiesen. Siehe auch hier auf Seite 45. 

Daraufhin vermerkte der Gemeinderat auf der Internetseite der Freireligiösen  

Gemeinde Mainz: 

"Der Gemeinderat distanziert sich von den Zugeständnissen an die damali-

gen Machthaber und weist insbesondere entsprechende Passagen aus der 

"Freien Religion" und  Picks Buch "Die Religion der freien Deutschen" als 

undemokratisch und volkstumsorientiert zurück" (2001) 

Die Arbeit von Christian Langenbach "Freireligiöse im Nationalsozialismus" wurde 

vom "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands" finanziell gefördert. In der Frei-
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religiösen Gemeinde Mainz war der Autor zu einem Vortrag mit anschließender  

Gesprächsrunde  zu Gast. Daraufhin fand folgender Beschluss Eingang ins Protokoll: 

 "Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass zu wenig Funktionsträger im 

südwestdeutschen Raum den verbrecherischen und menschenverachtenden 

Zug des nationalsozialistischen Regimes erkannten. Der Mainzer Gemeinde-

rat distanziert sich von diesen Zugeständnissen an die damaligen Machtha-

ber". (2004) 

Die Arbeit des Historikers Jürgen Späth über die "Geschichte der Freireligiösen Ge-

meinde Mainz" wurde überarbeitet und mit einem Nachwort von Elke Gensler verse-

hen (2.Auflage 2007, Hrsg. Freireligiöse Gemeinde Mainz). Darin (S.219) heißt es: 

"Zusammen mit der „Festschrift“ zu ihrem 125-jährigen Bestehen im Jahr 

1972 verfügt die Freireligiöse Gemeinde nun über eine tiefer gehende histo-

rische Darstellung seit ihrer Gründung. Mit einer Ausnahme: Die Frage nach 

der Rolle des Mainzer Pfarrers Dr. Georg Pick in der Zeit zwischen 1933 – 

1945 konnte nicht zufriedenstellend beantwortet werden. In aktuellen  

wissenschaftlichen Arbeiten gibt es Hinweise auf sein überaus angepasstes 

Verhalten, zumindest was seine schriftlichen Äußerungen betrifft. Dagegen 

sprechen Erinnerungen von Zeitzeugen, die – selber damals sehr jung – in 

engem Kontakt mit dem Pfarrer standen. Leider fehlen aufklärende Worte 

seitens Dr. Pick aus der Zeit nach 1945. Es scheint eine Differenz zwischen 

seinem persönlichen Verhalten und der nach außen gezeigten Haltung zu 

geben. Eine Haltung, die sicherlich dazu führte, dass die Freireligiöse  

Gemeinde Mainz von den Nationalsozialisten nicht verboten wurde. Dass 

man in der Nachkriegszeit – trotz Bemühens um Normalität und Wiederauf-

bau – keine Worte der Erklärung oder gar des Bedauerns  fand, ist aus heu-

tiger Sicht schwer verständlich". 

Es bleibt festzuhalten, dass zwischen 1933 und 1945 opportunistisches Verhalten, 

Aufgeben traditioneller Ideale, die Uminterpretation von Grundsätzen, bis das Ge-

genteil richtig erscheint, durch die Verantwortlichen geschah. Namentlich sind vor al-

lem Georg Pick, Max Germann, Clemens Taesler, Karl Weiss und Rudolf Walbaum 

zu nennen.  
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Anhang 2: Offizielle Stellungnahme der AG freireligiöser und freigeistiger  

                   PfarrerInnen und SprecherInnen 
 

Offizielle Stellungnahme der AG freireligiöser und freigeistiger PfarrerInnen 

und SprecherInnen 

Stellungnahme zum Artikel von Peter Kratz „Führer Unser“, KONKRET 1/98 

Auf dem letzten Treffen von Sprechern, Sprecherinnen, Predigern, Pfarrerinnen und 

Pfarrern verschiedener freireligiöser und freigeistiger Gemeinschaften Deutschlands 

wurden die jüngsten Vorgänge um diffamierende und entstellende Äußerungen über 

Gemeinden und Repräsentanten des seit 1845 bestehenden freireligiösen Spek-

trums besprochen. Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen kamen überein, hier-

zu eine Stellungnahme abzugeben: 

Der seit Jahren immer wieder durch Angriffe auch auf Freireligiöse Gemeinden und 

sie vertretende Persönlichkeiten bekannt gewordene Peter Kratz hat in der Januar-

Ausgabe 1998 der Zeitschrift KONKRET unter der Überschrift „Führer Unser“  

behauptet, „Die Freireligiösen sind eine Sekte, die Adolf Hitler zu ihrem Gott erklärte 

und ein genetisch gereinigtes Volk für göttlich hält.“ Neben die den Freireligiösen  

zugeschriebenen Aussage: „ lm Willen Adolf Hitlers kommt in der Tat der Wille Got-

tes zum Ausdruck“ stellt er die Behauptung: „Der wichtigste Ideologe der Freireligi-

ösen wünschte seine Gegner noch 1990 ins KZ …“ 

Zu diesen Behauptungen gelangt Herr Kratz durch seine Methode, aus dem Zusam-

menhang gerissene historische Aussagen und Umstände durch unzutreffende Ver-

knüpfungen auf gewesene und gegenwärtige Organisationen oder Personen zu 

übertragen, diese damit zu diffamieren und zum Ziel einer umfassenden Kampagne 

zu machen. Zusammen mit klaren Fehlinterpretationen und falschen Informationen 

über nachweisbare Tatsachen sowie durchaus bedenkenswerten Punkten entsteht 

so ein verzerrtes Bild, das am Ende zu falschen, zum Teil absurden Ergebnissen 

führt. Für diese unsachliche und tendenziöse Methodik ist Peter Kratz seit langem 

bekannt, und sie ist mit all ihren Rückschlüssen als wissenschaftlich und journalis-

tisch unredlich zurückzuweisen. 

Es ist richtig – und nichts wesentlich Neues , dass auch in freireligiösen Gemeinden 

einzelne Personen und Ereignisse in enger Anbindung an die Ideologie völkischer 

und nationalsozialistischer Kreise standen, als das heute für uns nachvollziehbar ist.  

Zu einem Zusammenschluss mit völkischen oder nationalsozialistischen Kreisen kam 

es jedoch nicht; der angeblich „führende Ideologe“ war zum Zeitpunkt des von ihm 

zitierten KZ-Ausspruchs wegen des Verstoßes gegen das Toleranzgebot und wegen 

rassistischer Äußerungen längst aus der damaligen Freireligiösen Landesgemein-

https://frgemeindeka.wordpress.com/1998/07/25/offizielle-stellungnahme-der-ag-freireligioser-und-freigeistiger-pfarrerinnen-und-sprecherinnen/
https://frgemeindeka.wordpress.com/1998/07/25/offizielle-stellungnahme-der-ag-freireligioser-und-freigeistiger-pfarrerinnen-und-sprecherinnen/
https://frgemeindeka.wordpress.com/1998/07/25/offizielle-stellungnahme-der-ag-freireligioser-und-freigeistiger-pfarrerinnen-und-sprecherinnen/
https://frgemeindeka.wordpress.com/1998/07/25/offizielle-stellungnahme-der-ag-freireligioser-und-freigeistiger-pfarrerinnen-und-sprecherinnen/
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schaft Niedersachsen ausgeschlossen worden; Georg Picks Buch „Die Religion der 

Freien Deutschen“ war in der Tat ein beklemmendes Beispiel für ein „Zuviel“ an  

Zugeständnissen an die politischen Verhältnisse - aber auch nur das: So war Georg 

Pick einer derjenigen, die einen Beitritt zur ADG Hauers gerade wegen des Arierpa-

ragrafen und des Führerprinzips strikt ablehnten. 

Die an dieser Erklärung beteiligten freireligiösen und freigeistigen Sprecher, Spre-

cherinnen, Prediger, Pfarrer und Pfarrerinnen weisen daher die Anschuldigungen von 

Peter Kratz entschieden als in Kern und Inhalt unrichtig zurück. Sie betrachten das 

Ganze ansonsten mit einer gewissen Gelassenheit, da die Schlussfolgerungen von 

Peter Kratz zu so absurden und falschen Ergebnissen kommen, dass sie – wie auch 

in anderen Zusammenhängen bereits gerichtlich bestätigt – als bloße „substanzlose“ 

Meinungsäußerungen gewertet werden müssen. Da jedoch auch unwahre Behaup-

tungen ihre Wirkung entfalten, soll diese Stellungnahme auf einige der grundsätzli-

chen Gegenargumente zu den Vorwürfen von Herrn Kratz hinweisen, ohne dabei im 

Detail auf alle einzelnen Punkte des Kratz’schen Artikels eingehen zu können (was 

weiteren Betrachtungen vorbehalten bleibt, die in Vorbereitung sind). Abgesehen von 

der generellen Kritik an der Arbeitsmethode von Peter Kratz, die auch in dem hier 

angesprochenen Artikel durchgängig zur Anwendung kommt, beziehen wir uns dabei 

vor allem auf die oben zitierten Aussagen, die durch den Fettdruck als zusammen-

gefasste Kernaussagen des Artikels verstanden werden müssen. An ihnen wird  

besonders deutlich, dass das den Freireligiösen hier unterstellte Gottesbild sowie die 

Behauptung, die Freireligiösen seien eine faschistische Sekte, sowohl vom religiös-

weltanschaulichen als auch vom strukturell-organisatorischen Ansatz her nicht halt-

bar sind: 

1. Insofern der Gottesbegriff in freireligiösen Kreisen heutzutage überhaupt noch  

gebraucht wird, hat er sämtliche traditionellen monotheistischen Züge verloren (z.B. 

jenseitige Personalität, die sich diesseitig mit Willensbekundungen und ein-

greifendem Lenkvermögen offenbaren würde). Auch wenn manche Freireligiöse 

noch von einem „Göttlichen“ in einem weit gefassten pantheistischen Sinne spre-

chen, nähern sie sich mehr ontologischen und ethisch-philosophischen Konzepten, 

als dass sie sich unter einem „Göttlichen“ eine wie auch immer geartete, mit  

Verstand, Willen und Tatkraft ausgestattete Wesenheit vorstellen würden, die nach 

einem „Führer-Unser“-Prinzip anzubeten wäre. Wenn Freireligiösen schon die Glau-

bensgestalt Jesu nur als Religionsstifter des Christentums und nicht als göttlicher 

Christus gilt, um wieviel mehr werden Freireligiöse dann jede Erhebung eines  

historischen Menschen zu einem Gott ablehnen, und dann noch eines Diktators wie 

Hitler! 

2. Auch alle weiteren Überzeugungen Freier Religion und freigeistiger Welt- 

anschauung stehen vom Anfang ihrer mehr als 150jährigen Geschichte bis heute in 



47 
 

einem deutlichen Gegensatz zu jedem faschistischen Denken. So wird die indivi-

dualistische Selbstbestimmung der „Priesterschaft aller Gläubigen“ so weit  

verstanden, dass es überaus schwierig ist, überhaupt von einer einheitlichen  

Gemeinschaft zu sprechen. Persönliche Aufrichtigkeit unter Einsatz des Gebrauchs 

von Vernunft und Erfahrung hatte in freireligiösen und freigeistigen Gemeinschaften 

von ihren Anfängen bis heute Vorrang vor jeglicher Gleichförmigkeit in Lehre und 

Brauchtum und erst recht vor einer „Gleichschritt-Marsch“-Haltung. 

3. Im gleichen Sinne wendet sich freireligiöse und freigeistige Lebenseinstellung  

gegen alle ideologisierenden Richtungen, die schematisch verallgemeinern, absolute 

Maßstäbe setzen und Anspruch auf eine alles unterwerfende Macht erheben. Sie 

achtet demgegenüber im humanistischen Sinne sowohl auf Glaubens-, Geistes- und 

Gewissensfreiheit des einzelnen Menschen als auch auf den Wert und die Würde der 

Einmaligkeit und Einzigartigkeit jedes persönlichen Lebens. Aus all dem wird klar: 

Die nicht-dogmatische Lehre und die nicht-hierarchische Struktur der freireligiösen 

und freigeistigen Organisationen sind ebenso wie ihre wesentlichen Glaubens- und 

Überzeugungsmerkmale genau das Gegenteil eines faschistischen „Führer Unser“-

Prinzips. 

4. Herr Kratz behauptet, die Freireligiösen seien eine „Sekte“. Dies ist über die freire-

ligiöse Selbsteinschätzung hinaus auch nach religionswissenschaftlichen, sozio-

logischen und psychologischen Kriterien nicht haltbar, da keines der allgemein aner-

kannten Merkmale einer Sekte erfüllt wird, das über die Tatsache der formalen Ablö-

sung einer kleineren Gruppe von einer größeren hinausgeht. Zu diesen, bei den Frei-

religiösen Gemeinden nicht zu findenden Charakteristiken einer Sekte gehören:  

o Absolutheitsanspruch bezüglich der Wahrheit der eigenen Weltanschauung;  

o Anspruch als Mitglied einer solchen Gemeinschaft bezüglich des Seelenheils 

auserwählt zu sein;  

o missionarisches Sendungsbewusstsein bezüglich des selbstdefinierten Auftrags;  

o Endzeiterwartung bezüglich eines bevorstehenden Weltuntergangs;  

o Glaube an ein personales, göttliches Wesen und eine sie im Diesseits vertreten-

de Person in Form eines unfehlbaren, die göttliche Botschaft interpretierenden 

Sektengründers bzw. einer Sektengründerin;  

o unbedingte Buchstabengläubigkeit gegenüber einer heiligen Schrift und ihren 

Auslegungen und neuen Offenbarungen durch die Person des Sektengründers 

bzw. der Sektengründerin;  

o strenge, auf Unterwerfung abgestimmte Lebenspraxis, die eine „sündige“ Welt 

von einer „reinen, heilen“ Welt der Gläubigen abgrenzt.  
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Alle Gemeinschaften des freireligiös-freigeistigen Spektrums lehnen derartige Denk-

weisen und Praktiken kategorisch ab und sind aus dieser Ablehnung heraus in der 

Kritik zu bestehenden Religionen und religiösen Gemeinschaften entstanden. Sie 

sind daher mit ihren Anliegen und Hoffnungen das genaue Gegenteil einer totalitären 

und exklusiven „Führer-Unser“-Sekte. Vielmehr sind sie Teil jenes breitgestreuten 

Spektrums unserer Gesellschaft, das die Individualität und Einzigartigkeit eines jeden 

Lebens betont, erhalten und fördern will. Das Aufdecken von verkappten Nazis und 

rassistischem Gedankengut ist ein wichtiges Anliegen, das auch Freireligiöse teilen. 

Immerhin haben gerade während der Nazi-Herrschaft etliche freireligiöse und frei-

geistige Mitglieder unserer Gemeinden gerade deshalb Verfolgungen erleiden müs-

sen, weil sie der SPD oder den Kommunisten nahestanden und den Nationalsozia-

lismus ablehnten. Wir stellen fest, dass auch bei Peter Kratz die SPD immer mit in 

der Schusslinie steht. 

Die an dieser Stellungnahme Beteiligten legen größten Wert darauf, Personen oder 

Organisationen vor allem durch persönlichen Augenschein zu beurteilen. Sie laden 

jeden ein, durch Besuch einer Veranstaltung oder ein Gespräch mit Mitgliedern oder 

Repräsentanten freireligiöser oder freigeistiger Gemeinden selbst zu erleben, wel-

ches Gedankengut hier gepflegt wird. Das gilt auch für Herrn Kratz, der diese Mög-

lichkeit unseres Wissens bisher nie wahrgenommen hat. 

Gezeichnet: 

 Renate Bauer; Ludwigshafen, Landessprecherin der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz, 

K.d.ö.R. 

 Udo Becker, [dar-Oberstein, Pfarrer der Freireligiösen Gemeinde Idar-Oberstein, K.d.ö.R. 

 Dr. Holger Behr, Langen, Sprecher der Freireligiösen Gemeinde Wiesbaden, K.d.ö.R. 

 Elke Gensler, Mainz, Pfarrerin der Freireligiösen Gemeinde Mainz, K.d.ö.R. 

 Jürgen Gerdes, Hannover, Landessprecher der Freien Humanisten Niedersachsen, K.d.ö.R. 

 Heinrich Keipp, Offenbach/M., Pfarrer der Frei-religiösen Gemeinde Offenbach/M., K.d.ö.R. 

 Helmut Manteuffel, Offenbach/M., Pfarrer der Frei-religiösen Gemeinde Offenbach/M., 

K.d.ö.R. 

 Matthias Pilger-Strohl, Neu-Isenburg, Landessprecher der Freireligiösen Landesgemeinschaft 

Hessen, K.d.ö.R. 

 Dr. Eckhart Pilick, Karlsruhe, Landessprecher der Freireligiösen Landesgemeinde Baden, 

K.d.ö.R. 

 Thomas Lasi, Heidelberg, Landessprecher der Freireligiösen Landesgemeinde Baden, 

K.d.ö.R. 

Ludwigshafen, den 30. Dezember 1997 
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Chronologische Daten der Geschichte des "Verbandes der deutsch-

katholischen und freireligiösen Gemeinden Süddeutschlands" 

 

1845   Erste Erwähnung des Verbandes (lt. Wikipedia). 

1852 

1859    Berichte von Synoden 

1863 

1864  

1855   Ludwig Büchner "Kraft und Stoff" 

1859   Gründung: "Bund Freireligiöser Gemeinden" 

1859   Charles Darwin: "Entstehung der Arten" 

1867   Erwähnung einer Verbands-Verfassung 

1868   Ernst Haeckel: "Natürliche Schöpfungsgeschichte" 

1872   David Friedrich Strauß: "Der alte und der neue Glaube" 

1872   Wilhelm Hieronymi "Unterscheidungslehren und Grundgedanken 

   der freireligiösen Gemeinden" 

1874   Wilhelm Hieronymi "Die Religion der Erkenntnis"  

1881   Gründung des Deutschen Freidenker Bundes (DFB)   

   unter Beteiligung vieler Freireligiösen 

1882   Änderung der Verbands-Verfassung [Reaktion auf DFB-Gründung?] 

1891   Gustav Tschirn wird zum Präsidenten des Bundes Freireligiöser 

   Gemeinden (BFGD) gewählt. Dieses Amt bekleidet er 30 Jahre 

   lang (also bis 1921). 

1901   Der Freireligiöse Gustav Tschirn wird Präsident des DFB 

1920   Zeitschriften "Der Freidenker" und "Die Geistesfreiheit"  

                                verschmelzen zu "Die Geistesfreiheit". 

1921   Der "Deutsche Freidenker Bund" und der "Bund Freireligiöser  

   Gemeinden" beschließen, vorerst noch unter Wahrung ihrer 

   organisatorischen Strukturen, den Zusammenschluss zum 

   "Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG). Als Zeichen der neuen                    

   Vereinigung wird das von den französischen Freidenkern  

                                 verwendete Stiefmütterchen (= Pense´ = Gedanke) gewählt. 

Oktober 1922 In der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift "Es werde Licht" schlägt 

   Gustav Tschirn die Vereinigung von Deutscher Freidenker Bund,  

   Bund Freireligiöser Gemeinden, Monistenbund und Zentralver- 

   band Proletarischer Freidenker unter der Bezeichnung VfG vor. 
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11. - 17.10. 1922 In Magdeburg findet die "Freigeistige Woche" statt. Tschirns  

   Vorschlag einer Allianz der Freigeistigen findet keine Billigung. 

                                  Um dennoch den Willen zur Zusammenarbeit aller freigeistigen  

                                  Kräfte auszudrücken, wird in Magdeburg die  "Reichsarbeits- 

                                gemeinschaft der freigeistigen Verbände" (RAG) gegründet. 

April 1924  Auf der "Zweiten Freigeistigen Woche" in Leipzig wird die  

            Verschmelzung von DFB und BFGD zum "Volksbund für  

                               Geistesfreiheit" (VfG) beschlossen. Die sie gründenden 

            Organisationen lösen sich auf. Präsident wird Dr. Georg Kramer. 

18.-19.10. 1924  Verbandstag in Offenbach missbilligt den stattgefundenen  

                                Vorgang. 

1924   Der Verband firmiert jetzt als "Verband Freireligiöser Gemein- 

                                den Süd- und Westdeutschlands".  

                                Vorsitzender: Gustav Tschirn. 

Nach 1924  Die Freireligiösen spalten sich. Die Religionskritischen sammeln  

                                sich im Volksbund und die Freireligiösen im  

                                Verband Freireligiöser Gemeinden Süd- und Westdeutschlands. 

   Als nunmehr einzigen Vertreter der freireligiösen Idee stellt sich 

                                die Frage nach der zukünftigen Organisationsform und der  

                                Darstellung der Inhalte Freier Religion.  

1925   Im Verband berät man, wie man zukünftig mit den Freigeistigen 

   umgehen soll. Man beschließt gegen die Stimmen der Badischen 

   Landessgemeinde, die Aufnahme in die  "Reichsarbeitsgemein- 

   schaft  Freigeistiger Verbände". 

20.09. 1925  Der Landesvorstand der Freireligiösen Landesgemeinde Baden 

   beschließt  wegen dieser Entscheidung den Austritt aus dem  

   Verband. 

Danach  Auf einer Tagung der "Reichsarbeitsgemeinschaft  freigeistiger  

   Verbände" (RAG) in Wernigerode wird das Aufnahmegesuch des  

   Verbands in die RAG schroff abgewiesen. 

1926   Gustav Tschirn war nach Ablauf seiner vorherigen Amtszeit  

   erneut zum Verbandsvorsitzenden gewählt worden. 

1926   Umbenennung des südwestdeutschen freireligiösen Verbandes 

   in "Verband Freireligiöser Gemeinden Deutschlands".   

6. - 7.08. 1927 Die Vertreter der freigeistigen Gemeinschaften hatten ihre  

                                freireligiösen Kollegen zu einer freigeistigen "Sprecher- und  

                                Lehrerkonferenz" nach Wernigerode eingeladen.  

                                (Siehe Ablehnung der Zusammenarbeit 1925)  
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1928   Gustav Tschirn veröffentlicht eine Broschüre mit dem Titel  

   "Religion auch für Religionsverächter", in der er den Begriff  

   wissenschaftlich erörtert und ihn bekräftigt. 

1931   Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden schließt sich wieder 

   dem Verband an. 

1931   Nach dem Tod von Tschirn wird Dr. Gustav Sprenger  

   Vorsitzender des Verbands Freireligiöser Gemeinden  

   Deutschlands. 

1933   Am 31. Januar 1933 ernennt Reichspräsident Hindenburg Adolf 

   Hitler zum Reichskanzler. 

   Die Wahl am 5. März 1933 gewinnt die NSDAP mit 52%. 

   Mithilfe des Ermächtigungsgesetzes beginnt die Terrorherrschaft 

   der Nazis. Demokraten und Sozialdemokraten und der Oppositi- 

   on Verdächtigte werden ihrer Ämter enthoben oder verhaftet. 

   Die Freireligiösen fürchten um ihren Fortbestand. 

27. -28.05. 1933 Rüdesheimer Verbandstagung.   

   Dr. Georg Pick wird zum Vorsitzenden des Verbands gewählt, 

   weil Dr. Sprenger als Fraktionsvorsitzender der SPD  im Mainzer 

   Stadtrat den Nazis nicht zu vermitteln war.  

   Zu der Verbandstagung ist Professor Dr. Wilhelm Hauer  

   eingeladen, der seine Pläne zur Gründung einer Deutschen 

   Glaubensbewegung als dritte Konfession vorstellt. Dazu will er 

   unbedingt die Freireligiösen mit ins Boot nehmen. 

      Pick wird mit Entscheidungs-Generalvollmacht versehen. 

 9.06. 1933  Pick referiert nach Aufforderung im Reichsinnenministerium in  

   Berlin über Geschichte, Wesen und gegenwärtige Lage des 

    Verbands Freireligiöser Gemeinden Deutschlands. 

20.07. 1933  Das Deutsche Reich und der Vatikan schließen ein Konkordat.  

   Damit entstand die Angst, dass Beamte zur Kirchenmitglied- 

   schaft  gezwungen würden, freireligiöser Religionsunterricht  

   verboten und die gesamte Gesellschaft  durch die beiden  

   Kirchen religiös versorgt werden würde. (Nanko, S. 84)   

 29. - 30.07.1933 In Eisenach findet die Tagung der "Arbeitsgemeinschaft  

   Deutsche Glaubensbewegung" (AGDG) statt.  

   Den Freireligiösen des Verbandes billigt man wenig Gelegen- 

   heiten zu, ihre Position darzulegen. Die Germanengläubigen  

                                setzen sich durch. Pick erkennt die Unvereinbarkeit mit freireli-  

                                giösem Denken und informiert umgehend Sprenger. 

31.07. 1933  Noch auf der Rückreise informiert Pick Hauer telegrafisch vom 

   Austritt der Verbands-Freireligiösen aus der AGDG.  
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13.05. 1934  Die Freireligiösen Gemeinden, denen es um das Wesen Freier  

                                  Religion geht, (Das sind die Verbandsgemeinden) schließen 

                                  sich wieder mit den Badischen Freireligiösen in Offenbach a.M.  

   zur "Freien Religionsgemeinschaft Deutschland" zusammen.  

   Als Zeichen wurde das goldene Sonnenkreuz auf blauem Grund 

   eingeführt. 

   Gegen Zusicherung rein religiöser Betätigung übersteht man  

   die Diktatur. 

20.11. 1934  Verbot des BFGD in Preußen. 

 6.06. 1935  Verbot des BFGD in ganz Deutschland. 

          1935  Verbot der Gemeinde Freier Religion Hamburg. 

          1935  Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden trennt sich von der 

   Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands. 

          1937              Georg Picks Buch „Die Religion der freien Deutschen  

                                - Eine Deutung des Weltgeschehens –“ erscheint  

 8.05. 1945  Die Alliierten befreien Deutschland von der Nazidiktatur.  

   Der Zweite Weltkrieg ist beendet. 

 1.09. 1947  Die Freireligiösen Gemeinden Mainz und Ingelheim, beide 

   Körperschaften des öffentlichen Rechts, gründen die 

   "Freie Religionsgemeinschaft  Rheinland", K.d.ö.R.. 

   Grund: Rückkehr zum regionalen Charakter u.a. wegen 

   laufender Bemühungen zur Wiedergründung des BFGD. 

 3.12. 1947  Die  "Freie Religionsgemeinschaft Rheinland"  (K.d.ö.R.) und die 

    "Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz" (K.d.ö.R), schließen sich 

    zu einer das Staatsgebiet Rheinland Pfalz umfassenden  

   Gemeinschaft  im Rathaus zu Worms  zusammen und bilden die 

   "Freireligiöse Landesgemeinde Rheinland Pfalz (K.d.ö.R.). 

   Grund: Gemeinsame Interessenvertretung gegenüber der 

   Landesregierung. 

 9.10. 1949  Der "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands" 

   entsteht erneut.  

10.09. 1950  Die "Freie Religionsgemeinschaft Rheinland und mit ihr die  

   "Freie Religionsgemeinsaft Deutschland" treten dem BFGD  

   bei. Dadurch ändert sich der Name in: 

    "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands  

                                  - Freie Religionsgemeinschaft". 

1959   Der BFGD begeht seine Hundertjahrfeier. Zu diesem Anlass 

   erscheint der Jubiläumsband "Die Freireligiöse Bewegung - 

   Wesen und Auftrag". 
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II.   Volksbund für Geistesfreiheit 

 

 

 

Wie schon in der Geschichte des Verbandes Freireligiöser Gemeinden Süd- und 

Westdeutschlands geschildert, beeinflussten folgende Ereignisse das Geschehen 

wesentlich.  

 Die Voraussetzungen eines Zusammenschlusses aller freigeistigen Verbände 

schienen günstig, denn schon im Jahr 1921 hatten sich der Bund Freireligiöser 

Gemeinden Deutschlands (BFGD) mit dem Deutschen Freidenker Bund (DFB) 

- vorläufig noch unter Wahrung der  bisherigen Organisationsform - zum 

"Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG) zusammengeschlossen.  

 Im Anschluss an die 75-Jahrfeier der Freireligiösen Gemeinde Magdeburg 

wurde vom 11. - 17. Oktober 1922 dort eine (erste) Freigeistige Woche ver-

anstaltet. Ziel war die Bildung einer Allianz aller Freigeistigen Organisationen 

in Deutschland.  

 Weil die Integration weiterer freigeistigen Organisationen in den Volksbund auf 

der "Ersten Freigeistigen Woche" in Magdeburg 1922 nicht gelang, kam es zur 

Gründung der "Reichsarbeitsgemeinschaft der freigeistigen Verbände (RAG).   

 Anlässlich der "Zweiten Freigeistigen Woche" vereinigten sich im April 1924 

in Leipzig  der "Bund Freireligiöser Gemeinden" mit dem "Deutschen Freiden-

ker Bund" zum "Volksbundes für Geistesfreiheit" (VfG) unter  Selbstauflö-

sung der beiden genannten Gründungsorganisationen. Es waren 35 Delegier-

te anwesend.  Als Abzeichen wählte man das etwa ab 1880 in Frankreich von 

den Freidenkern verwendete Stiefmütterchen ( "la pensée" "der Gedanke") 26 

 Die Vereinigung zum VfG wurde nicht von allen freireligiösen Gemeinden für 

gut geheißen. Besonders im Süden Deutschlands formierte sich massiver  

Widerstand.  

 Daraufhin erfolgte bei den Freireligiösen ein Schisma, und damit ein Vorgang, 

den es bei einer Religionsgemeinschaft, wie den Freireligiösen, gar nicht hätte 

geben dürfen.  

 Dadurch ergab sich eine Trennung zwischen den das Wesen Freier Religion 

weiter entwickeln wollenden Freireligiösen einerseits und jenen Religions-

                                                           
26

 Bronder "Wesen und Auftrag", Seite 80 - 83 
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kritischen andererseits, die Religion in ihrer alltäglichen Erscheinung bekämp-

fen wollten.  

 Die Religionskritischen organisierten sich im " Volksbund für Geistesfreiheit" 

und die Religiösen im "Verband freireligiöser Gemeinden Süd- und West-

deutschlands", der ab 1924 unter dieser Bezeichnung  firmierte 27. 

Volksbund für Geistesfreiheit: Ab April 1924, Sitz des VfG: Stuttgart 

Vereinigung wurde als Fortschritt der gemeinsamen freigeistigen Sache   

gesehen. 

Vorsitz: Dr. Kramer und Dr. Erich Tschirn. 

Geschäftsführer: Carl Peter, Vorsitzender der Freireligiösen Gemeinde  

                            Leipzig.  

 Das Jahr 1924 stellt einen Diversifikationspunkt in der Geschichte der Freireli-

giösen dar, weil ab diesem Zeitpunkt zwei Richtungen entstanden, die sich  

unterschiedlich voneinander entwickelten. 

Juni 1925: Bundesversammlung des VfG in Hildesheim  

mit 95 Delegierten.  

Zeitschrift Geistesfreiheit: Steigerung des Absatzes von 22500 auf  

30000 Exemplare.  

123 Ortsgruppen in eigener Regie,  48 Freireligiöse Gemeinden, 21 Freiden-

ker-Vereine, 18 Freigeistige Gemeinschaften, 7 Dissidenten-Vereine und 1 

Monis-tische Gemeinde. Insgesamt 45900 Mitglieder. 

Landesgruppen: Kartell Freigeistiger Verbände in Westfalen,  

VfG-Provinzialverband Niedersachsen, VfG-Bezirk Schlesien,  

Arbeitsgemeinschaft Norden, Freireligiöse Landesgemeinschaft Sachsen,  

Freireligiöse Gemeinden Nürnberg und Fürth. 

 

April 1926: Dritte Freigeistige Woche in Berlin mit 140 Ortsgruppen. 

 

April 1927: Bundestag des VfG in Leipzig mit insgesamt 60000 Mitgliedern. 

Es wurde ein neuer Organisationsplan vorgelegt, der folgende Zusammenfas-

sung der Ortsgruppen vorsah: Landesverband Preußen des VfG, Freireligiöse 

Gemeinschaft Sachsen, Freireligiöse Landesgemeinde Bayern, Bezirke Berlin-

Brandenburg, Provinz Sachsen - Anhalt, Niedersachsen, Schlesien,  Westfa-

len - Niederrhein, Pommern, Sachsen und Süddeutschland. Selbständige Un-

terbezirke: Waldenburg, Rheinpfalz-Baden-Hessen    

                                                           
27

 Nanko: Seite 37 
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 Zwar folgte rasch die Erkenntnis, dass es auch zukünftig Formen der Zusam-

menarbeit zwischen dem Volksbund und dem Verband geben müsse, doch 

die politische Entwicklung in Deutschland vereitelte erste erfolgversprechen-

den Annäherungsversuche. 

 Mit der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten und dem Ermächtigungsge-

setz endete die Weimarer Demokratie. Ab 1933 herrschten Diktatur und  

Terror. 

 1.   Unter der Diktatur: Volksbund für Geistesfreiheit 

Besonders der "Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG) stand von Anbeginn der Nazi-

Diktatur im Fokus kritischer Beobachtung. Diese Gefahr ahnend, legte man deshalb 

diesen Namen rasch wieder ab.  

In dem anlässlich zum hundertjährigen Jubiläum 1959 erschienenen  Jubiläumswerk 

"Die Freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag" (Mainz, 1959), werden auf Seite 

84 folgende Benennungen erwähnt: 

         21. Mai 1933: "Deutscher Freireligiöser Bund" und 

          4. Juni 1933: "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands".  

In einem Mainzer Gemeindepapier vom Juni 1935 wird eine Benennung am   

       10. September 1933 in "Bund der Gemeinden deutschen Glaubens" erwähnt, 

bis am 16. Juni 1934 wieder der Name "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutsch-

lands" gilt. 

Doch es half nichts: Trotz erfolgten Umbenennungen bis hin zur Wiederannahme des  

ursprünglichen Namens "Bund Freireligiöser Gemeinden" und trotz Eintritt in die  

"Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung" wurde die freireligiös-

religionskritische Vereinigung von den Nazis als marxistische Organisation bewertet 

und im November 1934 in Preußen und schließlich im Juni 1935 in ganz Deutsch-

land verboten. 
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III.   Der Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands  

       während der Zeit  des Nationalsozialismus  

                                        Chronologie in Stichworten 

 

 

30.01. 1933 

3) 

Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reich-

kanzler. 

28.02. 1933 

 

 

 

 

 

 

 

3),6) 

Durch Erlass der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat 3) wird 

freidenkerische Propaganda unter Ausnahmerecht gestellt.  Für den 

Volksbund für Geistesfreiheit bedeutet das Versammlungs- und Flug-

blattverbot . 

Dissidentischen Lehrern untersagt man in Preußen die Anstellung. Der 

Rundfunk  sperrt sich auf Anordnung des Reichsinnenministers für frei-

geistige Morgenfeiern.  6) 

Folge: Erste Verbote von freireligiösen Gemeinden in der Pfalz und in 

Mecklenburg. Es folgen Vermögensbeschlagnahmungen, Hausdurch-

suchungen, Unterrichtsverbot  und Auflösungen von Ortsgruppen.  6)  

 5.03. 1933 Adolf Hitler gewinnt mit 51,9 % die Reichstagswahl. 

 9.03. 1933 

 

1), 3) 

Die Zentrale des Volksbundes für Geistesfreiheit (Bundesgeschäfts-

stelle) in Leipzig wird durch die SA "besetzt und teilweise zerstört" 1), 

"ausgeraubt und bis aufs Letzte zerstört". 3) 

April 1933 

 

6) 

Der geplante Bundestag des Volksbundes für Geistesfreiheit (VfG) in 

Wiesbaden wird verboten. Begründung: Anteil der Freidenker wird mit 

Marxisten gleichgesetzt. 6) 

21.05. 1933 

 

4), 6) 

Bundestagung des VfG beschließt Umbenennung in "Deutscher Freire-

ligiöser Bund". Vorsitzender ist weiterhin Dr. Georg Kramer. Zeitschrift: 

"Die Geistesfreiheit". 4), 6) 

 4.06. 1933 

 

 

2),3),4),6) 

Außerordentliche Bundestagung des Deutschen Freireligiösen Bundes 

in Leipzig beschließt  die Umbenennung  zur alten Bezeichnung "Bund 

Freireligiöser Gemeinden Deutschlands". Von 115 Gemeinden sind 

auf der Bundestagung nur 23 vertreten.  6) 

 8.06. 1933 

8) 

Der Vorsitzende, Dr. Kramer, zum Gespräch im Reichsinnenministeri-

um. 8) 
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17.06. 1933 

 

 

 

 

 

 

 

8) 

Eingabe des BFGD an das Reichsministerium des Innern mit der Bitte:  

 Die gegen einige Gemeinden verhängten Maßnahmen aufzu- 

heben, 

 die Landesregierungen anzuweisen, die Gemeinden in ihrer  

Arbeit nicht zu behindern, 

 Freireligiöse Kinder nicht zur Teilnahme am katholischen oder 

evangelischem Unterricht zu zwingen, 

 Freireligiösen Unterricht gelten zu lassen, 

 den BFGD als gleichberechtigt mit anderen Religionsgemein-

schaften anzuerkennen. 

Prof. Dr. Jakob Wilhelm Hauer und Graf Reventlow bereiten die Gründung einer "Deutschen 

Glaubensbewegung" vor und umwerben die Freireligiösen. Grund: Körperschaftsrechte.  

29./30.07. 1933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung tagt in Eisenach. 6) 

Tagung mit Vertretern fast aller deutsch- bzw. germanisch-gläubigen 

Gruppen. Zähes Ringen  zur Überwindung von Gegensätzen und 

Spannungen. 

Von den entschiedenen Nordischen bis zu den Freireligiösen (BFGD,  

FLBaden und Verband  fr. Gem.  Deutschland). Einigung auf folgende Aussage: 

 Die versammelten Männer und Frauen ... wenden sich in ernster 

Gewissensnot an den Führer. 

 Sie stehen in einem Deutschen Glauben, ... der durch mehr als 

ein Jahrtausend ... lebendig geblieben ist. 

 Bekenntnis, dass man in göttlicher Wirklichkeit wurzelnd, einen 

deutschen Ursprung und dem Volk gegenüber Pflicht und Ver-

antwortung für einen deutschgeborenen Glauben zum Führer, 

dass er für öffentliche Anerkennung sorgt. 

 Es wird eine Arbeitsgemeinschaft gegründet mit einem Führerrat, der 

zu zwei Dritteln mit Nationalsozialisten besetzt ist. Vorsitz: Prof. Hauer. 

Auf der Rückreise:  Pick teilt Hauer das Ausscheiden des Verbandes aus der ADG mit. 

Ereignis: 3) Einige Freireligiöse sehen im Anschluss an die Deutsche Glaubensbewegung 

den Weg des politischen Überlebens und fordern telegrafisch den BFGD-Vorsitzenden 

Kramer zur Niederlegung seines Amtes und Übergabe an Hauer auf. 3) 

 Kramer kommt dem Ansinnen nach, weil er meint, der Aufforderung aus Gründen 

politischer Opportunität folgen zu müssen. 1),3) 

 Hauer übernimmt den BFGD-Vorsitz vorläufig als "Treuhänder". 6) 
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10.09. 1933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3),1) 

Außerordentliche Bundestagung des BFGD: 3) 

 Umbenennung in "Bund der Gemeinden Deutschen Glau-

bens" 3) 

 Vorsitz: Prof. Dr. Jakob Wilhelm Hauer 

 Zeitschrift: "Deutsche Glaubenswarte" (Letzte Ausgabe der  

                                                              Geistesfreiheit: 9/1933), 

 Anschluss an die "Arbeitsgemeinschaft Deutschen Glaubens" 

als ziemlich autonomer Unterverband,  

 Einführung des Führerprinzips 1), 

 Einsetzung parteitreuer Gauleiter 1), 

 Ausschaltung von Gemeinden und Persönlichkeiten demokrati-

scher Prägung. 1)   

20.09. 1933 

 

 

 

 

 

3), 4) 

Verhaftung des Geschäftsführers Carl Peter mit stundenlangem Verhör. 

Grund 3): 

Regierungskritisches Flugblatt eines Freireligiösen (Kramers Sohn) (so 

genannter "Münzerbrief"), das ohne Wissen Peters verfasst und verteilt 

wurde. Inhalt: Kritik an den Umständen, die zur Niederlegung des Vor-

sitzes von Dr. Kramer führten. 

Freilassung von Peter nach wenigen Tagen 3) (nach dem 25.09. 1933) 

4)   

Oktober 1933 Die "Deutsche Glaubenswarte" Nr. 1 erscheint.  1) 

28.10. 1933 

 

 

 

 

 

3), 6) 

Der neue Bundesvorsitzende (W. Hauer) teilte Carl Peter die Absicht 

mit, den Bund (Bund der Gemeinden Deutschen Glaubens [BGDG]) 

aufzulösen, weil bei der Gestapo belastendes Material vorläge.  Es folgt 

eine heftige Auseinandersetzung.  3) 

Peter widersetzt sich vehement  und lehnt das Führerprinzip sowie die 

Einsetzung von Gauleitern ab. Er bietet Hauer seinen Rücktritt an.  

Hauer kann Peters Angebot nicht annehmen, weil ihm Verbindungen zu 

anderen Freireligiösen und Insiderwissen fehlen. 6)   

31.10. 1933 

 

 

3) 

Carl Peter und der mit ihm befreundete Prof. Dr. Ernst Bergmann in 

Berlin bei der obersten Gestapo-Stelle.3) 

Ergebnis: Entkräftung der Vorbehalte und des dort vorliegenden Belas-

tungsmaterials. 

18. - 23.05. 

1934 

Die Arbeitsgemeinschaft "Deutsche Glaubensbewegung" (gegründet in 

Eisenach) kommt in Scharzfeld zusammen. 
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18. - 23.05. 

1934 

 

 

 

3) 

Es kommt in Scharzfeld  zu schweren Disharmonien zwischen den Frei-

religiösen (BFGD und FLBaden) und den Völkischen. 3) Formulierung: 

"Die Hoffnung ... einer organisatorischen Annäherung ... der "Freireligi-

ösen" und der "Völkischen" wurde zuschanden." 3) 

Die Mitglieder des BGDG verteilen die 1. Auflage der Broschüre  

"75 Jahre Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands"  in der Hoff-

nung bei den anderen Teilnehmern aufklärend wirken zu können.  

16.06. 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1),3),4),6) 

Bundestagung des" Bundes der Gemeinden Deutschen Glaubens" 3) 

Ergebnis: 

 Umbenennung in "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutsch-

lands" 

 Bundesabzeichen: Silbernes Sonnenkreuz auf grünem Grund. 6) 

 Rücktritt Hauers 1), nach 4) wurde er nicht mehr gewählt, 

 BFGD tritt aus der Deutschen Glaubensbewegung aus 1), nach 

6) tritt er als förderndes Mitglied bei. 

 Bundestag wählt Vorstand, der ermächtigt wird, aus seiner Mitte 

den Vorsitzenden zu bestimmen. 

Zudem: Feier des 75-jährigen Bestehen des Bundes und spontane  

Ehrung von Carl Peter 

17.06. 1934 Großveranstaltung der Deutschen Glaubensbewegung in Leipzig  6) 

17.06. 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 7) 

Eingabe des BFGD an den Reichsinnenminister wegen Austritt aus der 

DG:     Dort heißt es: 1) 

 Die Freireligiösen haben niemals Parteipolitik betrieben. 

 Die Freireligiösen haben niemals den Marxismus als Weltan-

schauung anerkannt. 

 Sie haben stets den konfessionellen und politischen Klassen-

kampf abgelehnt. 

 Von marxistischen Kreisen seien sie scharf abgelehnt worden, 

obwohl sie nicht reaktionär seien und dem Sozialismus durchaus 

nicht ablehnend gegenüber stünden. 

Man ersucht deshalb darum: 7)  

Die gegen einzelne Gemeinden des Bundes angeordneten Maßnahmen 

aufzuheben, Anerkennung und Gleichstellung mit anderen Religions-

gemeinschaften, Wiederzulassung des freireligiösen Religionsunter-

richts,  Aufhebung der Anordnung, freireligiöse Schüler in anderen kon-

fessionellen Unterricht zu schicken.. 
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12.08. 1934 

 

3) 

Bundesvorstand überträgt Carl Peter die Ämter  

 des Vorsitzenden und  

 des Geschäftsführers  3)  

20.11. 1934 

 

 

 

 

 

3) 

Verbot des BFGD in Preußen durch den Ministerpräsidenten Göring 

aufgrund §1 der VO zum Schutz von Volk und Staat (28.02,. 1933). 

Grund: BFGD sei eine "marxistische  Hilfsorganisation". 

Folge:  3) 

 Beschlagnahmung des Vermögens, 

 Durchsuchung des Büros in Leipzig 

 Zeitschrift "Deutsche Glaubenswarte" verboten. Letzte Ausgabe: 

11/1934 

25.11. 1934 

3) 

Eingabe an Reichsinnenminister Göring mit der Bitte um Aufhebung des 

Verbots. 

27.11. 1934 

 

3),9) 

- Carl Peter und - Ernst Bergmann, beides Parteigenossen, 9)  in Berlin 

beim Versuch, mit den Adjutanten Görings und Himmlers, das Verbot 

rückgängig zu machen. Es gelingt nicht. 3) 

15.04. 1935 

3),6) 

Außerordentlicher Bundestag in Leipzig beschließt 

Selbstauflösung des BFGD durch den Vorstand  3), 6) 

 6.06. 1935 

1) 

Verbot des BFGD in ganz Deutschland. 1) 

15.08. 1935 

6),  

3) gibt Juli an 

Peter und Bergmann  6) erhalten die Erlaubnis, die Zeitschrift "Deut-

sches Werden - Zeitschrift für deutsche Volksreligion" herauszugeben. 

= Kontakthaltung zu Mitgliedern; Schriftleiter: Bergmann 

 "Deutsche Werden" erscheint vermutlich ab September 1935  

26.11. 1935 Im NS-Staat gilt ab sofort anstelle von Dissident "Gottgläubiger"  4) 

15.08. 1937 

6) 

Carl Peter erhält Genehmigung, die Leser der Zeitschrift zu einer Orga-

nisation zusammenzufassen.  6) 

29.08. 1937 

 

 

5), 6) 

Gründung der "Gemeinschaft Deutsche Volksreligion" in Leipzig als 

deutschreligiöse Weltanschauungsgemeinschaft. 6) 

Vorsteher: Bergmann; Geschäftsführer:  Peter 

Die Mitglieder bezeichnen ihr Bekenntnis mit "deutschreligiös" 5) 
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15.11. 1937 Eintrag der Gemeinschaft Deutsche Volksreligion in das Vereinsregister 

Leipzig (Nr. 2075)  

Danach  Aufkommen von Gemeindeleben  3) 

September 

1941 

Die letzte Nummer von "Deutsche Werden" erscheint  6) 

1942 Die Gemeinschaft Deutsche Volksreligion umfasst 40 Gemeinden mit 

78 Stützpunkten und zählt etwa 17.000 Mitglieder  5)  

 4.12. 1943 Bombenangriff auf Leipzig: Zerstörung des Büros mitsamt Akten. 5), 6)   

16.04. 1945 Bergmann stirbt in Naumburg durch Suizid 

1958 Peter stirbt in Leipzig 

Die Quellenangaben bedeuten nicht, dass die Fakten nur dort erwähnt sind. Es geht 

lediglich darum, die Chronologie abzusichern. 
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Quellen zur Geschichte des BFGD während der Zeit des Nationalsozialismus 
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IV.   Gemeinschaft Deutsche Volksreligion 

 

 

 

Der Geschäftsführer des ehemaligen VfG, Carl Peter, und der mit ihm befreundete, 

im Führerrat der ADG sitzende, Prof. Ernst Bergmann, beides Parteigenossen, taten 

sich nach dem Verbot des BFGD zusammen und erbaten bei den zuständigen Be-

hörden die Erlaubnis, eine Zeitschrift mit dem Titel "Deutsches Werden - Zeitschrift 

für deutsche Volksreligion" herauszugeben. Carl Peter hatte zuvor im Dezember 

1934 den Verlag der Fahrenkrog-Gesellschaft übernommen und firmierte dann als 

Carl-Peter-Verlag. 

Dieses Ansinnen wurde am 15. August 1935 genehmigt. Was dabei auffällt, ist die 

Geschwindigkeit der Genehmigungserteilung. Zwischen dem Verbot des BFGD in 

ganz Deutschland am 6. Juni 1935 und der Erlaubnis zur Herausgabe der Zeitschrift 

"Deutsches Werden" waren gerade einmal zwei Monate vergangen. Vermutlich dürf-

te die Tatsache, dass zwei Parteigenossen eine Zeitschrift herausgeben wollten, die 

der Parteiideologie entsprechen sollte, förderlich gewirkt haben. Dass zudem Prof. 

Dr. Ernst Bergmann von der Universität Leipzig 28 als Schriftleiter fungieren sollte, 

zerstreute bei den zuständigen Behörden wohl jedes Misstrauen. Ernst Bergmann  

galt als ein führender Nazi-Philosoph 29.  

Mit der Zeitschrift "Deutsches Werden" blieb der Kontakt zu vielen ehemaligen Mit-

gliedern des Volksbundes erhalten.  

In welchem Monat des Jahres 1935 genau die erste Ausgabe erschien, ist noch zu 

klären. Die Angabe im Juli 1935 30 von Emil Schulte kann nicht zutreffen; die Zeit-

schrift dürfte jedoch rasch nach der Genehmigung  erschienen sein. Für Carl Peter 

als Verleger verknüpften sich damit auch wirtschaftliche Interessen. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Er erhielt 1916 eine Stelle als nicht beamteter außerplanmäßiger Professor an der Universität Leipzig, die  er bis zu  

      seinem Tod innehatte. 

29
 Über seine Mitgliedschaft in der NSDAP existieren unterschiedliche Angaben. Als Beitrittsdaten werden 1925  

    (naumburg-almrich.de) und 1930 (Wikipedia) genannt. 1925 dürfte zutreffen. 
30

 Emil Schulte: "Aus schwerer Zeit", Die Geistesfreiheit, März 1951 

https://de.wikipedia.org/wiki/Professor#Außerplanmäßige_Professoren
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Für Ernst Bergmann erschloss sich mit der Aufgabe sein ureigenes Interessensge-

biet, wie eine entsprechende Literaturauswahl seiner Werke belegt 31. 

Zwei Jahre später gelang 1937 die Erlaubnis, die Leser zur "Gemeinschaft Deut-

sche Volksreligion" mit Sitz in Leipzig zu organisieren. Sie wurde als "deutschreli-

giöse Weltanschauungsgemeinschaft" klassifiziert.  

Die Gründung erfolgte am 29. August 1937 32 in Form einer Hauptversammlung unter 

Berufung auf den Erlass des Reichsministers und preußischen Minister des Innern, 

Hermann Göring vom 26.11. 1936, die Gründung von Weltanschauungsgemeinschaf-

ten betreffend. Die Mitglieder bezeichneten ihr Bekenntnis mit "deutschreligiös".  

Vorsteher wurde Ernst Bergmann, als Geschäftsführer fungierte Carl Peter. Der Ein-

trag  ins Vereinsregister der Stadt Leipzig erfolgte unter Nr. 2075. 

Im September 1941 erscheint die letzte Ausgabe von "Deutsches Werden".  

Die Mitgliederzahl der Gemeinschaft Deutsche Volksreligion wird von Pilick mit ca. 

10.000 angegeben, Pilger gibt 17.000 an. So gelang der Fortbestand des ehemali-

gen VfG; auf diese Weise überstand man Diktatur und Krieg 33. [Siehe: Lothar Geis  

"Geschichte des BFGD während der Zeit des Nationalsozialismus", 2006, unveröffentlicht.]   

Die Gründung der Gemeinschaft Deutsche Volksreligion (GdV) unter Verwendung 

der Adressdaten der Mitglieder des ehemaligen Volksbundes mag vielleicht als 

Tarnmaßnahme verstanden werden können. Doch das wäre wegen des Eigeninte-

resses beider Handelnden falsch. Fakt ist, dass sich hier eine Lösung im Sinne und 

Interesse von Peter und Bergmann ergab. Fortan führten die beiden Parteigenossen 

den Verein unter möglichster Vermeidung von Konflikten mit der Staatsgewalt. Dass 

                                                           
31 Literaturauswahl: 

  Deutsch-Gottes-Lehre. Hirt, Breslau 1934  

 Nordisch-germanischer Glaube oder Christentum? Peter, Leipzig 1934  

 Die 25 Thesen der Deutschreligion. Ein Katechismus. Hirt, Breslau 1934  

 Die deutsche Nationalkirche. Hirt, Breslau 1934  

 Die formende Kraft im Weltall. Fahrenkrog, Leipzig 1935  

 Die großen Ideen der deutschen Religion. Fahrenkrog, Leipzig 1935  

 Deutschland, das Bildungsland der neuen Menschheit. Eine national-sozialistische Kulturphilosophie.  
   Hirt, Breslau 1936  

 Das Gottesgeheimnis. Pfeiffer, Landsberg 1936  

 Katechismus der Jesuitenmoral. Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1936  

 Die natürliche Geistlehre. System einer deutschnordischen Weltsinndeutung, Truckenmüller, Stuttgart 1937  

 Richtlinien für den deutsch-religiösen Jugendweih-Vorbereitungs-Unterricht. Fahrenkrog, Leipzig 1938  

 Was will die Gemeinschaft? Deutsche Volksreligion. Mit Carl Peter. Peter, Leipzig, 1939  

 Die Geburt des Gottes Mensch. Peter, Leipzig 1939 

 Über die Gründung deutschreligiöser Fakultäten. Eine hochschulpädagogische Studie. Peter, Leipzig 1940  

 Das Büchlein von der rechten Lebensführung. Eine deutschreligiöse Jugendweihgabe für Knaben und Mädchen. 
Peter, Leipzig 1941  

 Kleines System der deutschen Volksreligion. Burg-Verlag, Prag 1941 
32

 Hier macht Emil Schulte eine nicht passende Datumsangabe. Er gibt den 27.09.1937 als Gründungsdatum der Gemein 

    schaft Deutsche Volksreligion an.  
33

 Das Problem: So wurde aus einer von den Nazis verbotenen Vereinigung eine Organisation, die dann Ziele  nationalsozia- 

    listischer Ideologie pflegte und  von zwei Parteigenossen geleitet wurde. 
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man damit allerdings von nun an eine Ideologie vertrat, die vor 1933 von den Mitglie-

dern des Volkbundes vehement abgelehnt worden wäre, dazu fehlte jede Rechtferti-

gung.    

Emil Schulte (Hannover) unternahm in der März-Ausgabe der Geistesfreiheit von 

1951 den Versuch, vor allem Carl Peter, aber auch Ernst Bergmann für ihr Engage-

ment während der Nazi-Diktatur nachträgliche Anerkennung zukommen zu lassen. 

Unter dem Titel "Aus schwerer Zeit" schildert er die Versuche des Volksbundes wäh-

rend der Nazizeit, durch Namensänderung und Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft 

der Deutschen Glaubensbewegung dem drohenden Verbot zu entgehen.  

Er würdigte Peters Einsatz  und die mit seiner Funktion einhergehenden emotionalen 

Belastungen. Als dessen Befindlichkeit schwer beeinträchtigende Ereignisse erwähnt 

er: 9. März 1933: Razzia in der Bundesgeschäftsstelle; anschließend Verbote von 

Gemeinden in der Pfalz und Mecklenburg; 4. Juni 1933: Außerordentliche; Bundes-

versammlung;  10. September 1933: Außerordentliche Bundesversammlung;  

20. September 1933: Verhöre und mehrere Tage in Schutzhaft; 31. Oktober 1933:  

In Berlin, um Hauers Vorhaben, den BFGD aufzulösen, zu verhindern; 12. August 

1934: Seine Wahl zum Vorsitzenden; 20. November 1934: Verbot des Bundes in 

Preußen; 27. November 1934: In Berlin mit dem Versuch gescheitert, das Verbot 

rückgängig zu machen; 6. Juni 1935: Verbot des Bundes in ganz Deutschland.  

Schulte verband das mit der unausgesprochenen Botschaft: "Da hat sich einer auf-

geopfert und hat Verhaftung und Verhören getrotzt!" Das mag im Einzelnen auch 

nachvollziehbar sein, doch es darf nicht übersehen werden, dass Peter nicht nur Op-

fer war. Er war auch ein Handelnder und Gestaltender im Geschehen.  

Es bleiben Fragen und kaum befriedigende Antworten. Da gab es also jene religi-

onskritischen Freigeister, die sich zu einem Volksbund für Geistesfreiheit vereinigten 

und nach verschiedenen erfolglosen Versuchen, sich dem Nazi-Regime anzupassen, 

dann verboten wurden. Viele von den Mitgliedern wurden dann von zwei Nationalso-

zialisten erst über Zeitschriftenbezug und dann schließlich zu einer regierungskon-

formen Organisation vereinigt, mit dem Ziel, eine Religion zu vertreten, die sich an 

ein, wie auch immer geartetes Deutschtum bindet.  

Gerade Bindung widerspricht dem Gedanken einer freien Religion. Weshalb vertrat 

man jetzt eine unfreie Religion, wo man früher jedwede Religiosität abgelehnt hatte ? 

Auf diese wie andere Fragen sind keine authentischen Antworten mehr zu erwarten. 

  

In der Nachkriegszeit herrschte bekanntlich ein allgemeiner Konsens des Schwei-

gens über den Zeitraum von 1933 bis 1945. Bei den Freireligiösen der Nachkriegs-

zeit gab es auch keine Informationen über die frühere Zugehörigkeit der einzelnen 



68 
 

Gemeinden. Ein Hinweis dazu findet sich in Schultes Artikel von 1951. Dort wird  

berichtet, dass Carl Peter in seiner Eigenschaft als BFGD-Präsident noch vor dem 

für Preußen erlassenem BFGD-Verbot Reisen nach Hannover (Provinz Hannover), 

Dortmund (Provinz Westfalen), Wiesbaden (Provinz Hessen-Nassau), Breslau (Pro-

vinz Schlesien), Waldenburg (Provinz Sachsen), Berlin (Preußen) und Stettin (Pro-

vinz Pommern) unternahm, um die dortigen Vorsitzenden persönlich zu beruhigen. 

Dort also gab es Gemeinden in Preußen. Jedoch nicht in allen preußischen Provin-

zen gab es Freireligiöse Gemeinden. 

Schultes Artikel war daran gelegen, Carl Peter und Ernst Bergmann zu entlasten, 

was nicht ohne Beschönigungen ging. Er schreibt: "Peters Freund Bergmann, der 

damals noch "PG" war, übernahm das Amt des Schriftleiters" [für "Deutsches Wer-

den"]. Der Professoren-Katalog der Universität Leipzig [naumburg-almrich.de] gibt den 

Beginn von Bergmanns NSDAP-Mitgliedschaft mit 1925 an. Ein Austritt wird nicht 

erwähnt und ist auch nicht wahrscheinlich. 

Ein weiteres Zitat belegt Schultes beschönigenden Umgang mit der Wahrheit:  

"Gesinnungsfreund Bergmann war bei allen Bundesgemeinden ein beliebter Redner. 

Er scheute keine Reise, sei es zum Vortrag oder zum Forträumen neu auftauchender 

Schwierigkeiten mit Nazistellen - kurz vor dem Zusammenbruch des dutzendjährigen 

Reiches starb er, seinem Freund allein die Verantwortung für das Schicksal des 

Bundes überlassend." 

 Aus dem Professoren Katalog der Universität Leipzig [naumburg-almrich.de] geht her-

vor, dass Ernst Bergmann sich am 16. April 1945 in Naumburg an der Saale beim 

Einrücken amerikanischer Soldaten in die Stadt erschoss. Mit Suiziden verbinden 

sich meist Botschaften. Bergmann wollte offensichtlich sein Verhalten und Handeln  

während der Nazi-Diktatur  gegenüber Besatzern und Mitmenschen sowie gegen-

über den Mitgliedern der Gemeinschaft Deutsche Volksreligion nicht rechtfertigen.  

Carl Peter überlebte das Kriegsende und blieb bis zu seinem Tode 1958 in Leipzig. 

In der Nachkriegszeit wurde es still um ihn. In der DDR trat er in die Regierungspartei 

SED ein.  
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V.   Politische Neuordnung nach dem Krieg 

      - Freie Religionsgemeinschaft Rheinland 

      - Freireligiöse Landesgemeinschaft Rheinland-Pfalz 

1.    Rheinland-Pfalz entsteht 

Deutschland wurde nach der Befreiung von der Nazidiktatur von den Alliierten in vier  

Besatzungszonen aufgeteilt. Dabei erfolgte von 1946 bis 1947 eine Neuordnung der 

meisten westdeutschen Bundesländer. Preußen z.B. wurde gänzlich aufgelöst. 

Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24.Mai 1949 entstand auf den Gebieten der 

amerikanischen, der englischen und der französischen Besatzungszonen die Bun-

desrepublik Deutschland.  

Im Rahmen der Neuordnung war zuvor ein neues Bundesland namens "Rheinland-

Pfalz" entstanden. Als Gründungsdatum gilt der 30. August 1946. Rheinland-Pfalz 

entstand wie alle Westdeutschen Bundesländer logischer Weise vor Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Gebildet wurde es aus "der ehemals bayerischen Pfalz, den Regierungsbezirken 

Koblenz und Trier, der ehemaligen preußischen Rheinprovinz, aus den linksrheini-

schen Teilen der ehemals zum Volksstaat Hessen gehörigen Provinz Rheinhessen, 

aus Teilen der preußischen Provinz Hessen-Nassau (Montabaur) und aus dem ehe-

mals oldenburgischen Gebiet um Birkenfeld (Fürstentum Birkenfeld" [Wikipedia]. 

2.    Die Freie Religionsgemeinschaft Rheinland 

Angesichts des neuen Bundeslandes Rheinland-Pfalz entschloss man sich, nicht  

zuletzt zur Bewahrung des bisherigen Rechtsstatus, eine zeitgemäße, den neuen  

politischen Gegebenheiten  entsprechende, freireligiöse Körperschaft zu schaffen. 

Weil die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz den südlichen Teil des neuen Bundes-

landes abdeckte, vereinigten sich die freireligiösen Gemeinden  des nördlichen  

Landesteils zur "Freien Religionsgemeinschaft Rheinland" (FRR) (K.d.ö.R.). Dazu 

heißt es in der Verfassung der FRR: 

Artikel 1 

 Am 1. September 1947 haben sich die Freireligiöse Gemeinde Mainz,  

Körperschaft des öffentlichen Rechts, und die  

Freireligiöse Gemeinde Ingelheim, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

zur     

Freien Religionsgemeinschaft Rheinland   

zusammengeschlossen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalz_(Region)
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Koblenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Trier
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinprovinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksstaat_Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Rheinhessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen-Nassau
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Montabaur
https://de.wikipedia.org/wiki/Oldenburg_(Land)
https://de.wikipedia.org/wiki/Birkenfeld_(Nahe)
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Birkenfeld
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Durch den Zusammenschluss dieser beiden Körperschaften erhielt die Freie Religi-

onsgemeinschaft Rheinland gemäß Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung für 

Rheinland-Pfalz vom 18. 5. 1947 (VOBl. S. 209) den Status einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts (Bestätigungsurkunde des Ministeriums für Unterricht und Kultus 

Rheinland-Pfalz vom 28. Juni 1962 - AZ VII 1 Tgb. Nr. 293).  

Gleichzeitig haben sich weitere Freireligiöse Gemeinden der Freien  

Religionsgemeinschaft Rheinland als Mitglieder angeschlossen.  

Sie umfasst nunmehr Freireligiöse Gemeinden in den Regierungsbezirken 

Koblenz und Trier sowie im rheinhessischen Teil des Regierungsbezirks 

Rheinhessen-Pfalz (ehemals Regierungsbezirk Rheinhessen). 

 Artikel 2 

 Die Freie Religionsgemeinschaft Rheinland hat ihren Sitz in Mainz. 

  

Folgende Freireligiöse Gemeinden bildeten in Folge die Freie Religionsgemeinschaft 

Rheinland: Ingelheim, Mainz und seine Filialgemeinden Essenheim, Ginsheim und 

Nauheim bei Groß Gerau sowie Bad Kreuznach, Bad Münster am Stein,  Idar-

Oberstein, Neuwied, Pfeddersheim, Rüdesheim und Worms. 

3.    Gründung der Freireligiösen Landesgemeinschaft Rheinland-Pfalz 

Zur Regelung der Angelegenheiten zwischen Religionsgemeinschaften und den 

Landesregierungen bedarf es bestimmter Strukturen. Diese mussten im neu entstan-

denen Bundesland Rheinland-Pfalz  auch für die Freireligiösen geschaffen werden. 

Deshalb schlossen sich a,  3.12. 1947 im Rathaus zu Worms  

  die  "Freie Religionsgemeinschaft Rheinland"  (K.d.ö.R.) und  

 die "Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz" (K.d.ö.R)  

 zu einer das Staatsgebiet Rheinland Pfalz umfassenden Gemeinschaft  zusammen 

und bildeten die "Freireligiöse Landesgemeinschaft  Rheinland-Pfalz" (K.d.ö.R.). 

Grund dieser Vereinigung war und ist die gemeinsame Interessenvertretung gegen-

über der Landesregierung.  

Artikel 3 der aus diesem Anlass verabschiedeten Verfassung lautet: "Die Freireligiö-

se Landesgemeinschaft Rheinland-Pfalz ( F.L.R.P.) hat den Zweck, unter Gewähr-

leistung  der Selbstständigkeit der in Artikel 2 dieser Verfassung genannten öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften, im Rahmen ihrer eigenen Verfassungen, die  

gemeinsamen Interessen zu wahren und zu vertreten".   
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VI.   Wiedergründung des Bundes Freireligiöser Gemeinden Deutschlands 

 

 

 

Bereits ab dem Jahre 1946 begannen erste Bestrebungen, den 1934 bzw. 1935 von 

den Nationalsozialisten verbotenen Bund wieder zu beleben. Hierbei spielten die neu 

geordneten Bundesländer und die Körperschaftsrechte einzelner Freireligiöser  

Gemeinden eine wichtige Rolle. Ohne dies näher zu vertiefen, gelang die Wieder-

gründung und Neuorganisation.  

Über Geschehnisse und Vorgänge in der unmittelbaren Nachkriegszeit sei auf die 

Schilderung "aus erster Hand" von Wilhelm Schäfer verwiesen in: "Die Freireligiöse 

Bewegung - Wesen und Auftrag", Mainz 1959; Seite 94 ff. 

 

 

1.   Mitgliedsgemeinschaften des wiedergegründeten  

Bundes Freireligiöser Gemeinden Deutschlands - Freie Religionsgemeinschaft  

am 10. September 1950 

Status: Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 Freireligiöse Landesgemeinde Bayern, 

 Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz, 

 Freie Religionsgemeinschaft Rheinland (FRR). 

     Mit dem Beitritt der FRR zum BFGD verband sich gleichzeitig das Aufgehen der Freien 

     Religionsgemeinschaft Deutschlands (bis dahin unter Vorsitz Dr. Sprengers) im wieder 

     gegründeten Bund, was im erweiterten (Unter-)Titel deutlich wurde. 

 Frei-religiöse Gemeinde Offenbach, 

 Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden. 

Noch ohne Körperschaftsstatus: 

 Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen, 

 Freireligiöse Landesgemeinschaft Niedersachsen, 

 Freireligiöse Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen, 

 Freireligiöse Gemeinde Hamburg 

Noch außerhalb stehend: 

 Freireligiöse Landesgemeinde Baden 

 Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg 

 
                                                                                Gesamt = 11 Organisationen 
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2.   Übersicht 34:
 

Mitgliedsgemeinschaften des BFGD im hundertsten Jubiläumsjahr  
 

  

Dem BFGD 35 gehörten 1959 folgende Körperschaften des öffentlichen Rechts an: 

 Freireligiöse Landesgemeinde Baden, 

 Freireligiöse Landesgemeinde Bayern, 

 Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen, 

 Freireligiöse Landesgemeinschaft Niedersachsen, 

 Freireligiöse Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen, 

 Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz, 

 Freie Religionsgemeinschaft Rheinland, 

 Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg, 

 Unitarische Religionsgemeinschaft Freie Protestanten. 

Der Freireligiösen Landesgemeinschaft Hessen gehörte 1959 folgende Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts nicht mehr an: 

 Frei-religiöse Gemeinde Offenbach.  

Damit bestand keine Zugehörigkeit mehr zur Bundesorganisation der Freireligiösen Gemein-

den.  

 

 

   3.   Rückblick und Neuanfang 

Rückblick:       Der Bund Freireligiöser Gemeinden bestand:  

 1859 - 1934/35         = 75 Jahre, 

 1950 - heute (2018)  = 68 Jahre  

   

Neuanfang: 

 Die Freie Religionsgemeinschaft  Deutschland (FRD)  36 ist 1950 dem wieder-

gegründeten Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands (BFGD) beigetreten. 

 Mit dem Beitritt zum BFGD ging die Auflösung der Freien Religionsgemeinschaft 

Deutschlands einher. 

 Die einzelnen Gemeinden der FRD haben sich den geografischen Neuregelungen 

der Bundesländer entsprechend als Regional- bzw. Landesverbände organisiert.  

 Dies bedeutete das Ende des südwestdeutschen freireligiösen Verbandes.  

 Der Nachkriegs- BFGD wurde aus Mitgliedsorganisationen gebildet. 

                                                           
34 

Übersicht von Lothar Geis, Mainz 
35 Für die Wiedergründung des BFGD nach dem Kriege werden zwei Daten genannt, nämlich der 9. Oktober 
    1949 und der 10. September 1950. Zum letzteren Termin erfolgte die Vereinigung mit der Freien Religions- 
    gemeinschaft Deutschlands und damit die Wiederherstellung des Zustandes von vor 1924. 
36

 Ohme die Freireligiöse Landesgemeinde Baden. 
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4.   Mitgliedsorganisationen des BFGD und Ereignisse: 

[oVKR] = ohne Verlust der Körperschaftsrechte zwischen 1933 und 1945 

Freireligiöse Landesgemeinde Baden   [oVKR]  (FL Bad) 

1951 Eintritt in den BFGD 

1962 Austritt aus dem BFGD 

1974 Wiedereintritt in den BFGD 

Freigeistige Landesgemeinschaft Bayern     (FL Bay) 

1947 Anerkennung der Körperschaftsrechte 

1950 Seit Initiative zur Gründung des BFGD dabei 

 1976 Umbenennung: Freigeistige Landesgemeinschaft Bayern 

1991 Austritt aus dem BFGD 

Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen     (FL Hess) 

1951 Anerkennung der Körperschaftsrechte 

2015 Austritt aus dem BFGD 

Freireligiöse Landesgemeinschaft Niedersachsen    (FL NSa) 

1950 Anerkennung der Körperschaftsrechte; Später: FG Hamburg wird integriert 

1988 Umbenennung: Freie Humanisten Niedersachsen 

1996 Austritt aus dem BFGD 

Freireligiöse Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen    (FL NRW) 

1956 Anerkennung der Körperschaftsrechte 

1972 Umbenennung in Freigeistige Landesgemeinschaft NRW 

1986 Austritt aus dem BFGD 

Frei-religiöse Gemeinde Offenbach    [oVKR]  (FG Off) 

1950 Seit Initiative zur Gründung des BFGD dabei 

 >1950 Tritt zusammen mit der Freireligiösen Gemeinde Wiesbaden der Freireligiösen 

Landesgemeinschaft Hessen bei, um dieser zu Körperschaftsrechten zu verhelfen. 

1957 Austritt aus der Freireligiösen Landesgemeinschaft Hessen und somit aus dem BFGD 

1972 Eintritt in den BFGD 

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz      (FL Pflz) 

1950 Seit Initiative zur Gründung des BFGD dabei 

 Freie Religionsgemeinschaft Rheinland   [oVKR]  (FR Rhein) 

1950 
Eintritt in den wiedergegründeten BFGD, nachdem man 1924 den Anschluss an 

den Deutschen Volksbund für Geistesfreiheit verweigert hatte. 

1988 Austritt aus dem BFGD 

Unitarische Religionsgemeinschaft Freie Protestanten, Alzey   [oVKR] (UR F Prot) 

1959 Anschluss an den BFGD 

1992 Austritt aus dem BFGD 

Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg     (FL Württ) 

1951 Eintritt in BFGD 

1953 Anerkennung der Körperschaftsrechte 

1990 Austritt aus dem BFGD 

  



74 
 

5.   Chronologie der Ereignisse bei den BFGD-Mitgliedsorganisationen (= MO) 

Jahr Kürzel der 

MO 

Ereignisse 

1950 FL Bay  

 

 

Wiedergründung des BFGD vorerst durch die aufgeführten Gemein-

schaften mit Körperschaftsstatus (KdöR).  

FL Pflz 

FRD/ 

FR Rhein 

FG Off 

FG Wi 

>1950 FG Off Schließt sich zusammen mit der FG Wiesbaden der FL Hessen an, um der 

FL Hessen zum Körperschaftsstatus zu verhelfen 

1950 FL NSa Anerkennung der Körperschaftsrechte; Später: FG Hamburg kommt hinzu  

1951 FL Hess Anerkennung der Körperschaftsrechte  

1952 FL Bad Beitritt zum BFGD 

1952 alle Laut Schreiben des Bundesinnenministeriums gelten durch Mitgliedschaft 

im BFGD für alle MO Körperschaftsrechte 

1953   FLWürtt Anerkennung als KdöR 

1956 FL NRW Als letzte MO Anerkennung als KdöR 

1957 FG Off Austritt aus der FLHess und damit aus dem BFGD 

1959 UR F Prot Beitritt zum BFGD 

1962 FL Bad Austritt aus dem BFGD 

1972 FL NRW Umbenennung in Freigeistige Landesgemeinschaft NRW 

1972 FG Off Wiedereintritt in den BFGD 

1974 FL Bad Wiedereintritt in den BFGD 

1976 FL Bay Umbenennung: Freigeistige Landesgemeinschaft Bayern 

1986 FL NRW Austritt aus dem BFGD 

1988 FR Rhein Austritt aus dem BFGD 

1988 FL NSa Umbenennung: Freie Humanisten Niedersachsen 

1990 FLWürtt Austritt aus dem BFGD 

1991 FL Bay Austritt aus dem BFGD 

1992 UR F Prot Austritt aus dem BFGD 

1996 FL NSa Austritt aus dem BFGD 

2015 FLHess Austritt aus dem BFGD 
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6.   Mitgliedsorganisationen des BFGD  ab 2016: 

o Freireligiöse Landesgemeinde Baden, 

o Frei-religiöse Gemeinde Offenbach, 

o Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz. 

 

 

Vergleich zwischen 1950 und 2016: 

1. Aus dem hessischen Landesverband hat sich  die Offenbacher Gemeinde losgelöst 
(1957). Offenbach hat sich später als eigenständige Mitgliedsorganisation (1972) dem 
Bund angeschlossen. 

2. Von den ursprünglich 9 regionalen Mitgliedsverbänden haben 7 den BFGD ver-
lassen.  

 

 Organisationen Austritt zum Jahresende 

1 Freireligiöse Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen 1986 

2 Freie Religionsgemeinschaft Rheinland 1988 

3 Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg 1990 

4 Freireligiöse Landesgemeinde Bayern 1991 

5 Unitarische Religionsgemeinschaft Freie Protestanten 1992 

6 Freireligiöse Landesgemeinschaft Niedersachsen 1996 

7 Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen 2015 

 

Gründe für die Austritte: 

Uneinigkeit sowohl über die Beibehaltung des Religionsbegriffs als auch Ablehnung der  
Erklärung des freireligiösen Religionsverständnisses.  

Bezeichnung nach Austritt: 

Einige der aus dem BFGD ausgeschiedenen Gemeinschaften bezeichnen sich nicht mehr 

als freireligiös. Andere haben ihren ursprünglichen Namen behalten. [Siehe letzte Seite] 

BFGD ab 2016: 

Nach Austritt der Hessischen Landesgemeinschaft [Ende Dez. 2015] wird der BFGD ab 2016 

nur noch von Mitgliedsgemeinschaften gebildet, die sich durchweg als "freireligiös" bezeich-

nen. Wie hoch allerdings innerhalb dieser Gemeinschaften der Anteil religionskritischer   

Kräfte ist, und inwieweit diese weiterhin kompromisslos für eine Streichung des Begriffs  

"freireligiös" eintreten, ist nicht bekannt. 

Ob sich der BFGD nunmehr gegenüber nicht-freireligiösen Vereinigungen, wie dem Huma-

nistischen Verband Deutschland (HVD), Giordano-Bruno-Stiftung, Deutscher Freidenker-

Verband oder ähnlichen abgrenzen wird, bleibt unklar. Tut er es nicht, fehlt ihm weiterhin  ein 

religiöses Profil. 
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7.   Außerhalb des BFGD existieren folgende freireligiös orientierte Gemeinschaften: 

 Unitarische Freie Religionsgemeinde Frankfurt 37 

 Freie Religionsgemeinschaft Rheinland, 

 Humanisten Rheinhessen - Freie Religionsgemeinschaft Alzey. 

 

Darüber hinaus gibt es noch die  

 Freireligiöse Gemeinde Darmstadt. 

Interessanter Weise hat sie sich noch vor dem Austritt der Freireligiösen Landesgemein-

schaft Hessen  (FLH) aus dem BFGD aus dem Gemeindeverbund der Freireligiösen  

Landesgemeinschaft Hessen gelöst.  

Sie wird von der FLH, die sich ab Mitte  2015 "Humanistische Gemeinschaft Hessen" (HGH) 

nennt, auch nicht mehr als Mitgliedsgemeinde geführt.38  

 

  

                                                           
37 Der Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands [BFGD] und der (bürgerliche) Deutsche Freidenker Bund  
     [DFB] schlossen sich im Oktober 1921 auf der Freigeistigen Woche in Magdeburg, noch unter Wahrung der  
     eigenen Organisation, zum Deutschen Volksbund für Geistesfreiheit zusammen. Im April 1924 beschloss  
    man auf der „Zweiten Freigeistigen Woche“ in Leipzig einstimmig die Verschmelzung beider Organi- 
    sationen. BFGD und DFB lösten sich damit auf. Der Verband Süd- und Westdeutscher Freireligiöser  
     Gemeinden machte diese Vereinigung nicht mit und konstituierte sich im November 1924 als nunmehr  
     alleiniger Vertreter der freireligiösen  Idee.  

  Die Freireligiöse Gemeinde Frankfurt spaltete sich in dieser Frage. Der eine Teil, der Freie Religion befür- 
  wortete, benannte sich nach dem Zweiten Weltkrieg um und bezeichnet sich als Unitarische Freie  
  Religionsgemeinde Frankfurt. Nach Widergründung  des BFGD im September 1950 konnte man sich ange- 
  sichts der erlebten religionskritischen  Bestrebungen der Vorkriegszeit nicht mehr zum Wiedereintritt  
  entschließen. 
  Der andere Teil blieb als Freireligiöse Gemeinde Frankfurt weiter bestehen und ist heute nicht mehr exis- 
  tent. 

38
  Als Mitgliedsgemeinschaften der früheren FLH wurden genannt die Freireligiösen Gemeinden:  

     Dietzenbach, Egelsbach/Erzhausen/Langen, Langenselbold (Main-Kinzig), Mörfelden-Waldorf,    
     Neu-Isenburg, Wettenberg, Wiesbaden. 
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8.   Wie bezeichnen sich die ehemaligen und derzeitigen Mitgliedsgemeinschaften  

des BFGD heute? 

 

Vor 1957 2017 

Freireligiöse Landesgemeinde Baden Freireligiöse Landesgemeinde Baden 

Freireligiöse Landesgemeinde Bayern Freigeistige Landesgemeinschaft Bayern 

Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen Humanistische Gemeinschaft Hessen 

Freireligiöse Landesgemeinschaft Niedersachsen Freie Humanisten Niedersachsen 

Freireligiöse Landesgemeinde  

                                             Nordrhein-Westfalen 

Freigeistige Landesgemeinschaft 

                                           Nordrhein-Westfalen 

Frei-religiöse Gemeinde Offenbach Frei-religiöse Gemeinde Offenbach 

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 

Freie Religionsgemeinschaft Rheinland Freie Religionsgemeinschaft Rheinland 

Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg Die Humanisten Baden Württemberg 

Unitarische Religionsgemeinschaft  

                                              Freie Protestanten 

Humanisten Rheinhessen  

                  - Freie Religionsgemeinschaft Alzey 

 

 

9.   Volksbund fürGeistesfreiheit 

 

 

1921:  Vereinigung des Deutschen Freidenkerbundes mit dem Bund Freireligiöser 

  Gemeinden Deutschlands und damit (1924) Gründung des "Volksbundes für 

  Geistesfreiheit". 

21. Mai 1933: "Deutscher Freireligiöser Bund" , 

  4. Juni 1933: "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands".  

10. September 1933: "Bund der Gemeinden deutschen Glaubens", 

16. Juni 1934 "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands". 

1934/1935 Verbot des BFGD und damit auch des VfG.  

  8.10. 1949 Neugründung des "Deutschen Volksbundes für Geistesfreiheit". 

1991  Beitritt des DVfG zum "Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften"  

  (DFW).  
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Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden  

im Verband Freireligiöser Gemeinden Süddeutschlands 

Lothar Geis 

Der Südwesten Deutschlands umfasste in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahr-

hunderts politisch und geografisch die Gebiete Hessen (Großherzogtum Hessen und 

das nach 1866 unter preußischer Herrschaft stehende Gebiet Hessen-Nassau), das  

Gebiet der Pfalz (ein Teil zu Bayern gehörend, der andere zu Baden), das Königreich 

Bayern sowie das Großherzogtum Baden und das Königreich Württemberg. 

Im Verband der südwestdeutschen Freireligiösen Gemeinden war interessanter  

Weise die Mitgliedschaft nie obligat an der geografischen Zugehörigkeit ausgerichtet. 

Für die Mitwirkung im Verband waren andere Gründe wichtiger. Die Verbandsliste 

von 1914 weist Mitgliedsgemeinden auf in Darmstadt, Düsseldorf, Dortmund, Essen-

heim, Frankenthal, Frankfurt, Hanau, Heidelberg, Krofdorf- Gleiberg, Ludwigshafen, 

Mainz, Mannheim, Neu-Isenburg, Nordhausen, Ober-Ingelheim, Oberstein, Offen-

bach, Osthofen, Pforzheim, Rüdesheim, Ulm, Wiesbaden und Wörrstadt, aber auch 

Gemeinden in Düsseldorf, Dortmund und Nordhausen.(2) 39  

Die Verschmelzung des Deutschen Freidenker Bundes mit dem Bund Freireligiöser 

Gemeinden zum "Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG) im Jahre 1924 bedeutete eine 

Zäsur, denn sie stellte die einzelnen Freireligiösen Gemeinden vor die Entscheidung, 

sich für oder gegen den Beitritt zum Volksbundes zu entscheiden.   

Diejenigen, die den Wegfall  des freireligiösen Elementes im freien Gemeindetum 

nicht hinnehmen wollten, sammelten sich im Verband freireligiöser Gemeinden Süd- 

und Westdeutschlands. Es waren die Gemeinden um die Mainzer Dr. Georg Pick 

und Dr. Gustav Sprenger, den Frankfurter Clemens Taesler und den Karlsruher Prof. 

Arthur Drews (3) und Dr. Karl Weiß. Dort galt die Verschmelzung zum VfG eindeutig 

als Fehler. 

Verbandsintern ergab sich zum einen daraus, dass diejenigen Gemeinden, die den 

Zusammenschluss zum Volksbund für Geistesfreiheit befürworteten, deshalb jetzt die 

Trennung vom Verband zu vollziehen hatten. Für die Befürworter der freireligiösen 

Idee bedeutete es zum anderen, sich dem Verband anzuschließen bzw. in ihm zu 

verbleiben. 

Das gleiche Phänomen ergab sich auch in anderen freireligiösen Verbänden. Dort 

wo man den Beitritt zum VfG befürwortete, blieb den Gemeinden, die dieser Ent-

scheidung nicht folgen wollten, nur der Anschluss an den süddeutschen Verband.  

                                                           
39

 Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten Literaturhinweise. Siehe Liste am Ende des Beitrags. 
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Beispielhaft für den Anschluss an den Verband stehen die Gemeinden München, 

Tilsit und Hamburg. Umgekehrt wären Wiesbaden und Krofdorf-Gleiberg als  

Gemeinden sowie die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz zu nennen, die sich ange-

sichts der "Gretchenfrage" vom Verband trennten.  

Aufgrund dieser Ereignisse fiel dem Verband freireligiöser Gemeinden Süd- und 

Westdeutschlands eine historisch besondere Rolle in der Geschichte der Freireligiö-

sen zu. Darüber hinaus beeinflusste insbesondere die Freireligiöse Landesgemeinde 

Baden aufgrund der dort vorherrschenden Meinungsvielheit das Geschehen im Ver-

band oftmals wesentlich. 

Bei jeder geschichtlichen Darstellung, so auch im Badischen Landesverband, ist es 

besonders für Außenstehende, oftmals hilfreich, sich einen Überblick über beste-

hende Verbandsstrukturen zu verschaffen. Dr. Eckhart Pilicks Artikel "Von 1918 bis 

2018 - hundert Jahre Freireligiöse Landesgemeinde Baden - ein historischer Abriss " 
40 bringt hier insofern Klarheit, weil er für die 1970er Jahre die Gemeinden  

angibt, die er als Landesprediger des Badischen Verbandes zu betreuen hatte.(4) 

Zu betreuende Gemeinden in den 1970er Jahren: 

Reg.-Bez. Karlsruhe:    Heidelberg, Karlsruhe Mannheim, Mannheim-Waldhof, Pforzheim, Schwetzingen Weinheim. 

Reg.-Bez. Freiburg:      Freiburg, Konstanz, Lörrach, Offenburg, Rheinfelden, Singen. 

Reg.-Bez. Stuttgart:      Heilbronn.   

Reg.-Bez.Tübingen:     Tübingen.  

Bis heute haben sich folgende Veränderungen ergeben. 

Gemeinden der FLG Baden nach Angaben im Internet, 2018 

Bundesland Regierungsbezirk Freireligiöse Gemeinde Landesteil 

Baden-Württemberg Karlsruhe Karlsruhe, 

Heidelberg,  

Mannheim,  

Pforzheim  

      

 

      Baden 

Freiburg Freiburg,  

Lörrach,  

Konstanz 

Stuttgart Heilbronn 

          Württemberg 

Tübingen Tübingen 

Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden (FLGB) vereinigt demnach Freireligiöse 

Gemeinschaften in den badischen Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg des 

Bundeslandes Baden-Württemberg. Darüber hinaus gehören - entgegen der ange-

                                                           
40

 Wege ohne Dogma - Freie Religion, Heft 4, 2018 
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gebenen regionalen Beschränkung auf den badischen Landesteil - ihr allerdings 

auch Gemeinden im württembergischen Landesteil an. 

Weltanschaulich-religiös gehörte die Freireligiöse Landesgemeinde Baden seit  

Anbeginn zu den im Wortsinn eingestellten Freireligiösen. Ihre Zugehörigkeit zum 

Verband freireligiöser Gemeinden stand damit stets außer Frage.  

Weil sich die Badische Landesgemeinde nicht immer verbandskonform verhielt, hat 

sie sehr viel mehr als andere Mitgliedsorganisationen nachhaltig die Geschichte des 

Verbands Freireligiöser Gemeinden Süd- und Westdeutschlands geprägt.  Die nach-

folgende Chronologie legt davon Zeugnis ab:   
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Chronologie der Ereignisse 

Verband: 

1845    Bereits seit diesem Jahr bestand ein Verband deutschkatho- 

   lischer und freireligiösen Gemeinden Süddeutschlands.   

Unter der ohne interne Entscheidungsbefugnis gegeneinander ausgestatteten Struk-

tur der Freireligiösen bildeten sich mehrere Gemeindezusammenschlüsse im 

deutschsprachigen Raum, so zum Beispiel die Religionsgemeinschaft freier Gemein-

den von 1850, die als erster misslungener nationaler Vereinigungsversuch gilt.  

Daneben sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Entstehungsdatum zu nennen, 

die Deutschkatholischen Gemeinden in Sachsen, der Ostdeutsche Verband freier  

religiöser Gemeinden, der Provinzialverband freireligiöser Gemeinden Schlesiens, 

die Freiprotestantische Religionsgemeinschaft in Rheinhessen und andere. 41  (5)  

16 - 17.06. 1859 Infolge behördlicher Behinderungen kommt es erst relativ spät 

   in Gotha zur Gründung des  

   Bundes freireligiöser Gemeinden.(6) 

10.04. 1881  Gründung des Deutschen Freidenkerbundes (DFB) in Frank-

   furt a. M. durch Ludwig Büchner unter Beteiligung vieler Freireli-

   giösen. Es gab von Anfang an religionskritische Freireligiöse, die 

   nicht an einer Reform des Religionsbegriffs interessiert waren, 

   sondern an dessen Abschaffung. Deren Anteil wurde nie quanti-

   fiziert, so dass unklar bleibt, ob sie anteilmäßig zunahmen oder 

   nicht. (6) 

1891   Gustav Tschirn wird zum Präsidenten des Bundes Freireligiöser 

   Gemeinden (BFG) gewählt. Dieses Amt bekleidet er 30 Jahre 

   lang (bis 1921). (6) 

1901   Der Freireligiöse Gustav Tschirn wird auch zum Präsidenten  

   des DFB gewählt. (6) 

Baden: 

1912   Zu den bestehenden badischen Freireligiösen Gemeinden  

   Heidelberg, Konstanz und Pforzheim waren Gemeinden in  

   Freiburg und Mannheim hinzugekommen. Zu deren Betreuung 

   wurde Dr. Karl Weiß angestellt, der von katholisch zu altkatho- 

   lisch und schließlich zu den Freireligiösen konvertiert war.  

   Ihm oblag die Betreuung der in der Pfalz liegenden Gemeinden  

   Frankenthal und Ludwigshafen und der badischen Gemein- 

   den.(4) 

                                                           
41

 Horst Groschopp: "Dissidenten", Dietz-Verlag, Berlin, 1997. 
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1913   Die Betreuungsaufgaben  von Karl Weiß werden ausgeweitet.(4)  

Heidelberg,  

Pforzheim, 

Karlsruhe, 

Konstanz, 

Mannheim   

      

      

     Baden 

 Ludwigshafen, 

Frankenthal, 

Landau, 

Worms 

     

     Pfalz 

 Baden: 

Oktober 1913 Lehrplan von Karl Weiß für den Freireligiösen Unterricht wird ( 4) 

   von der Königlichen Regierung der Pfalz (= Bayern) anerkannt. 

 

29.10. 1916  Karl Weiß wird in Mannheim in das Amt des Predigers und 

   Religionslehrers eingeführt. Das Badische Kultusministerium  

   anerkennt seinen Lehrplan. (4) 

 

 7.07. 1918  Die fünf badischen Gemeinden  

   (Heidelberg, Pforzheim, Mannheim, Freiburg, Karlsruhe)  

   beraten eine Verfassung. (4) 

 

1918   Mit Gründung der Freireligiösen Landesgemeinde Baden  

   (FLGB) unter Karl Weiß beginnt eine Zusammenarbeit mit dem  

   süddeutschen Verband.(4) 

 

30.08. 1919  Die Badische Regierung verleiht der  

   Freireligiösen Landesgemeinde Baden (FLGB)  

   Körperschaftsrechte.(4) 

 

1920   Zeitschriften "Der Freidenker" (DFB) und "Die Geistesfreiheit"  

   (BFGD) verschmelzen zu "Die Geistesfreiheit".(5) 

1921   Der "Deutsche Freidenker Bund" und der "Bund Freireligiöser  

   Gemeinden" beschließen, vorerst noch unter Wahrung ihrer 

   organisatorischen Strukturen, den Zusammenschluss zum 

   "Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG). Als Zeichen der neuen 

                       Vereinigung wird das von den französischen Freidenkern  

                                 verwendete Stiefmütterchen (= Pense´ = Gedanke) gewählt.(6) 

Oktober 1922 In der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift "Es werde Licht" schlägt 

   Gustav Tschirn die Vereinigung von Deutschem Freidenker  

   Bund, Bund Freireligiöser Gemeinden, Monistenbund und  

   Zentralverband Proletarischer Freidenker unter der Bezeichnung 

   VfG vor. (6) 
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11. - 17.10. 1922 In Magdeburg findet die (erste) "Freigeistige Woche" statt.  

   Tschirns Vorschlag einer Allianz der Freigeistigen findet keine  

   Billigung. (6) 

                                Um dennoch den Willen zur Zusammenarbeit aller freigeistigen  

                                Kräfte auszudrücken, wird in Magdeburg die  "Reichsarbeits- 

                                gemeinschaft der freigeistigen Verbände" (RAG) gegründet. 

23. - 24.04. 1924 Auf der "Zweiten Freigeistigen Woche" in Leipzig wird die  

            Verschmelzung von DFB und BFGD zum "Volksbund für  

                               Geistesfreiheit" (VfG) beschlossen. Die sie gründenden (6) 

            Organisationen lösen sich auf. Präsident wird Dr. Georg Kramer. 

Verband: 

18.-19.10. 1924  Der Verbandstag der südwestdeutschen Freireligiösen  in  

   Offenbach missbilligt den stattgefundenen Vereinigungsvorgang. 

 

1924   Der Verband firmiert jetzt als "Verband Freireligiöser Gemein- 

                                den Süd- und Westdeutschlands".  

                                Vorsitzender: Gustav Tschirn. 

 

Nach 1924  Die Freireligiösen spalten sich. Die Religionskritischen sammeln  

                                sich im Volksbund für Geistesfreiheit und die Freireligiösen  

   organisieren sich im  

   Verband Freireligiöser Gemeinden Süd- und  

   Westdeutschlands. 

   Als nunmehr einzige Vertreter der freireligiösen Idee stellt sich 

                                ihnen die Frage nach der zukünftigen Organisationsform und der  

                                Darstellung der Inhalte Freier Religion.  

   Als Repräsentanten freier Religion gelten: Georg Pick, Mainz, 

   Clemens Taesler, Frankfurt, Arthur Drews, Karlsruhe,  

   Karl Weiß, Landesgemeinde Baden und Max Gehrmann,  

   Offenbach,  

 

1925   Im Verband berät man, wie man zukünftig mit den Freigeistigen 

   umgehen soll. Man beschließt gegen die Stimmen der Badischen 

   Landessgemeinde, die Aufnahme in die  "Reichsarbeitsgemein- 

   schaft  Freigeistiger Verbände". (1) 

 

Baden: 

20.09. 1925  Der Landesvorstand der Freireligiösen Landesgemeinde Baden 

   beschließt  wegen dieser Entscheidung den Austritt aus dem  

   Verband. (1) 
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Verband: 

Ostern 1925  Der Antrag des Verbandes durch Pick und Taesler in Berlin  

   um Aufnahme in die Reichsarbeitsarbeitsgemeinschaft der  

   freigeistigen Verbände (RSG) erfährt eine schroffe Ablehnung.  

 

1926   Umbenennung des südwestdeutschen freireligiösen Verbandes 

   in "Verband Freireligiöser Gemeinden Deutschlands".   

 

Baden: 

1931   Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden schließt sich wieder 

   dem Verband an. (1) 

 

Verband: 

1931   Nach dem Tod von Tschirn wird Dr. Dr. Gustav Sprenger  

   Vorsitzender des Verbandes Freireligiöser Gemeinden  

   Deutschlands (3). 

 

1933   Am 31. Januar 1933 ernennt Reichspräsident Hindenburg  

   Adolf Hitler zum Reichskanzler. 

   Die Wahl am 5. März 1933 gewinnt die NSDAP. 

   Mithilfe des Ermächtigungsgesetzes beginnt die Terrorherrschaft 

   der Nazis. Demokraten, Sozialdemokraten und der Opposition

   Verdächtigte werden ihrer Ämter enthoben oder verhaftet. 

   Die Freireligiösen fürchten um ihren Fortbestand. 

23.03. 1933  Ankündigung des geplanten Abschlusses eines Reichskon- 

   kordates des Deutschen Reiches mit dem Vatikan. (3) 

 

1933   Verbot der Pfälzer Gemeinden. (1) 

   Vorübergehendes Verbot der Badischen Gemeinden Karlsruhe 

   und Konstanz und Untersagung der Jugendweihe in Pforzheim. 

 

Verband: 

27. -28.05. 1933 Rüdesheimer Verbandstagung.  (2)(3) 

            Dr. Georg Pick wird zum Vorsitzenden des Verbands gewählt, 

   weil Dr. Sprenger als Fraktionsvorsitzender der SPD  im Mainzer 

   Stadtrat den Nazis nicht zu vermitteln war. 

   Zu der Verbandstagung ist Professor Dr. Wilhelm Hauer  

   eingeladen, der seine Pläne zur Gründung einer Deutschen 

   Glaubensbewegung als dritte Konfession vorstellt. Dazu wollte 

   er unbedingt die Freireligiösen mit ins Boot nehmen. 

      Pick wird mit einer Entscheidungs-Generalvollmacht versehen. 
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 9.06. 1933  Pick referiert nach Aufforderung im Reichsinnenministerium in  

   Berlin über Geschichte, Wesen und gegenwärtige Lage des 

    Verbandes Freireligiöser Gemeinden Deutschlands. 

   Dort war Pick versichert worden, dass die Regierung mit dem 

   Verband der Freireligiösen keine religiöse Gleichschaltung 

   vorhabe, da dieser ja den deutschen Idealismus vertrete.(2)(3) 

20.07. 1933  Das Deutsche Reich und der Vatikan schließen ein Konkordat.  

   Damit entstand die Angst, dass Beamte zur Kirchenmitglied- 

   schaft gezwungen würden, freireligiöser Religionsunterricht  

   verboten und die gesamte Gesellschaft  durch die beiden  

   Kirchen religiös versorgt werden würde. (Nanko, S. 84)   

Verband: 

29. - 30.07.1933 In Eisenach findet die Tagung der "Arbeitsgemeinschaft  

   Deutsche Glaubensbewegung" (ADG) statt. 

   Der Verband war in Eisenach der ADG beigetreten.  

   Rasch zeigte sich, dass man den Freireligiösen des Verbandes  

   wenig Gelegenheiten zubilligte, ihre Position darzulegen.  

   Die Germanengläubigen setzen sich durch. Pick erkannte die  

   Unvereinbarkeit mit freireligiösem Denken und informierte  

   umgehend Sprenger. 

 

31.07. 1933  Noch auf der Rückreise informiert Pick Hauer telegrafisch von 

   seiner Entscheidung zum Austritt der Verbands-Freireligiösen 

   aus der AGDG (3).  

 

Verband: 

  2.08. 1933  Auf der Sitzung des Verbandsrates in Mainz war Picks Entschei- 

   dung mehrheitlich befürwortet worden. Die Mehrheit der Mitglie- 

   der sprachen sich gegen den Beitritt zur ADG aus.  

   Es wurde kritisiert, dass ihre Vertreter nicht gut behandelt  

   und Pick nicht in den Führerrat aufgenommen worden sei.(3) 

 

 

  4.08. 1933  Georg Pick widerrief per Telegramm an Hauer den Beitritt des  

   Verbands Freireligiöser Gemeinden Deutschlands zur  

   Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung. [Nanko, S. 185] 

  

  Baden:    

  danach  Nicht alle waren mit der Rücknahme des Beitritts zur ADG  

   einverstanden. Es handelte sich um Mitglieder der Freireligiösen  

   Landesgemeinde Baden, die sich darauf beriefen, dass Baden  

   als eigenständige Gemeinschaft dem Verband angeschlossen 
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   sei, und eine solche Entscheidung nur durch die Badischen 

   Gemeinden getroffen werden könne. 

   "Im einzelnen handelte es sich um die Gemeindevorsteher und 

   Prediger Barber, Bühler, (Heidelberg), Elling (Pforzheim), 

   Brecht (Lörrach), Sexauer (Karlsruhe) und  

   Lämmer (Freiburg)."  

   Sie interpretierten wenigstens für Baden den Beitritt zur ADG 

   als vollzogen, weil sie vom Landesvorstand nach Eisenach  

   delegiert worden seien und zudem die Mehrheit in Baden für den 

   Anschluss an die ADG sei. 

   Besagte Gemeinden wollten notfalls selbst der ADG beitreten. 

   Die Landesgemeindeleitung (Paul Lubberger und Weiß) setzten  

   dagegen, dass die badischen Teilnehmer in Eisenach nur eine 

   Beobachterfunktion ohne weitere Kompetenz  gehabt hätten. 

   Daraufhin entbrannte ein unschöner Streit um die Anbindung  an 

   die Deutsche Glaubensbewegung. 

   Der Landesgemeindeleitung ging es um den Erhalt der Eigen- 

   ständigkeit des Verbandes Freireligiöser Gemeinden Deutsch- 

   lands, die laut Badischem Kultusministerium und Reichsinnen- 

   ministerium gewährleistet sei, solange man sich rein religiös  

   betätige und keine Kontakte zum VfG pflege.[Nanko, S. 186] 

  

 

Baden: 

  9.09. 1933  Nach weiteren Querelen zwischen den Beteiligten einschließlich 

   Hauer ergriff Barber (Heidelberg) die Initiative und lud  

   (unautorisiert) zu einer Landestagung nach Heidelberg ein. 

   Wichtigste Tagesordnungspunkte:  Beitritt zur ADG und Abwahl 

   Lubbergers und Weiß´ von ihren Führungsämtern. 

   Weiß argumentierte auf der Heidelberger Tagung, dass die  

   Anerkennung des Verbandes von der Regierung zugesichert sei. 

   Gegen den Beitritt zur ADG spräche, dass der Bund Freireligi-

   öser Gemeinden, der früher "Schrittmacher der Areligiosität"  

   gewesen sei, jetzt Mitglied der ADG sei.  

   Danach reisten Lubberger und Weiß vorzeitig ab. (3) 

. 

  9..09. 1933  Die verbleibenden Teilnehmer beschlossen: 

   Die Wahlen bzw. Abwahl auf einen späteren Zeitpunkt zu  

   verschieben. (3)    
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 30.11. 1933  Die neue Satzung der Landesgemeinde wird dem Badischen 

   Innenministerium vorgelegt und genehmigt. (3)  

 

  18. 12. 1933 De Landesvorstand der Landesgemeinde Baden informiert die  

   Gemeinden Freiburg, Heidelberg, Konstanz und Lörrach, die  

   ihren Beitritt zur ADG beschlossen hatten, schriftlich dass 

   in den Konflikt das Badische Kultusministerium eingeschaltet 

   worden sei. (3) 

   Dort vertrete man die Auffassung, ein Beitritt dieser   

   Gemeinden zur ADG käme einem Austritt aus der Badischen 

   Landesgemeinde gleich und zöge das Verbot, freireligiösen  

   Unterricht an öffentlichen Schulen zu erteilen, nach sich.  

   [Nanko, S. 189] 

 

15. 01. 1934  Lubberger gab in einem Schreiben vom 18.12. 1933 den (3)  

   Gemeinden, die zur ADG wechseln wollten, Gelegenheit bis zum 

   15.01. 1934 von ihrem Vorhaben abzulassen.  Wer dem nicht 

   folge, sei aus der Badischen Landesgemeinde ausgeschlossen. 

 

Baden:   Später:   

   Die Mehrheit blieb bei der Landesgemeinde. Es gab Abspal- 

   tungen. Schließlich kehrten Heidelberg, Karlsruhe und Pforzheim  

   wieder zur Landesgemeinde zurück. (4) 

 

Verband:   Situation: Pfälzer Gemeinden Ludwigshafen, Frankenthal, 

   Mutterstadt und Iggelbach verboten. 

   Badische Gemeinden Heidelberg, Freiburg, Lörrach und  

   Pforzheim streben direkten Anschluss an die DG an. 

   Gemeinde Freiburg von Oberbürgermeister polizeilich  

   geschlossen. (2) 

   Ausweg: Man verließ das bisherige Souveränitätsprinzip, wonach 

   die einzelnen Gemeinden selbständig und unabhängig von einer 

   Verbandszugehörigkeit entscheiden können, zugunsten einer 

   jetzt zentralen Leitung durch einen Gemeinschaftsrat und  

   Predigerrat. (2) 

 

13.05. 1934  Gründung der "Freien Religionsgemeinschaft Deutschland"

   Die Verbandsgemeinden fusionieren mit den Badischen  

   Freireligiösen in Offenbach a.M. zur neuen Organisationsform.  
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   Absicht: 

   Vermittlung eines einheitlichen Bildes einer freien Religion und

   Zusammenschluss der Freireligiösen Gemeinden, denen es um 

   das Wesen Freier Religion geht.   

   Als Zeichen wurde das goldene Sonnenkreuz auf blauem Grund 

   eingeführt. (6) 

 

18. - 23.05. 1934 Die "Arbeitsgemeinschaft "Deutsche Glaubensbewegung"  

   (gegründet in Eisenach) kommt in Scharzfeld zusammen.  

   Es kommt zu schweren Disharmonien zwischen den dort 

   noch vertretenen Freireligiösen (das sind die im BFGD Organi- 

   sierten und die innerhalb der FLG Baden den Anschluss  befür-

   wortenden Gemeindevertreter) und den Völkischen.  

   Das Ergebnis gipfelt in folgender Formulierung: 

   "Die Hoffnung ... einer organisatorischen Annäherung ... der 

   "Freireligiösen" und der "Völkischen" wurde zuschanden."  

   Die Mitglieder des "Bundes der Gemeinden Deutschen Glau- 

   bens" (ehemals BFGD) verteilen die 1. Auflage der Broschüre  

   "75 Jahre Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands"  in der  

   Hoffnung, bei den anderen Teilnehmern aufklärend wirken zu 

   können. 

 

20.11. 1934  Verbot des BFGD in Preußen. 

  6.06. 1935  Verbot des BFGD in ganz Deutschland. 

 

 Baden: 

         1935  Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden trennt sich von der 

   Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands. 

   Grund:  

   Kritik an Zentralismus und kirchlichem Gebaren.  

   Besonders kritisiert: Bezeichnung "Pfarrer" und das Tragen  

   des Talars bei Amtshandlungen. 

   Die Gemeinde Karlsruhe verbleibt in der Freien Religions- 

   gemeinschaft  Deutschlands.(4) 
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Verband: 

Mitte 1935  Mitgliedsgemeinden der  

   Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands (2)      

   Baden: 

   Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim. Worms. 

   Hessen: 

   Essenheim, Frankfurt/Main, Mainz, Neu-Isenburg,  

   Ober-Ingelheim, Offenbach, Rüdesheim, 

   Freiprotestanten Rheinhessen. 

   Diaspora: 

   Oberstein, Tilsit, München. (6) 

   Darüber hinaus schlossen sich die Gemeinden Hamburg, Tilsit  

   und Nordhausen an sowie die 1938 wieder zugelassene  

   Gemeinde Hanau. (2)    

 

Verband: 

          1935  Verbot der zum Verband gehörenden Gemeinde Freier Religion 

   Hamburg. 

 

1936   Die Deutsche Glaubensbewegung  verlor ab 1936 wegen  

   interner Streitigkeiten 42 zunehmend an Bedeutung. (3) 

 

Bis Kriegsende Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden 

(Befreiung durch  und Freie Religionsgemeinschaft Deutschland 

die Alliierten)  überstehen die Diktatur durch Zusicherung rein religiöser  

   Betätigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Nanko: "Die Deutsche Glaubensbewegung", Seite 18 und 21 
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Allgemein zugängliche Quellen zur Geschichte der Freireligiösen 

 

"Die Freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag", Selbstverlag, Mainz, 1959, 
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95 
 

Epilog 

von Lothar Geis 

Hier liegen sie also vor mir, meine Aufzeichnungen und Gedanken zur Geschichte 

der Freireligiösen. Sie enthalten das, was ich zu diesem Thema für wichtig und wert 

erachtete, es aufschreiben.   

Der Text floss mir dabei nicht so einfach, wie er sich hier liest, aus der Feder, genau-

er in die Tastatur meines PC´s. Vor der Gesamtsicht mussten nämlich viele Fakten in 

Form verschiedener schriftlichen Aufzeichnungen zusammengesucht werden. Dann 

galt es, persönliche Erinnerungen an Gespräche mit Zeitzeugen über bestimmte  

Vorgänge der Vergangenheit mit zu berücksichtigen. Schließlich war alles in eine 

chronologische Reihenfolge zu bringen. Dabei durfte die Bewertung von Beziehun-

gen, emotionalen Zusammenhängen und Wirkung auslösenden Fakten nicht verges-

sen werden.  

Es gibt mittlerweile viele Experten in Sachen Geschichte, und weil alle glücklicher 

Weise dazu neigen, ihre Erkenntnisse schriftlich fixieren zu wollen, müssen wir heute 

Recherchierenden in der Regel nicht immer wieder alle Fakten selbst mühsam zu-

sammensuchen. Erkenntnisse von Spezialisten übernehmen zu können, erleichtert 

die Arbeit, erfordert jedoch auch Vertrauen. Leider gibt es über die jüngere Geschich-

te der Freireligiösen wenig zum Nachzulesen!. Das was ich jetzt hier aufgeschrieben 

habe, konnte ich als Jugendlicher noch nicht wissen. Viele Informationen erhielt ich 

erst nach und nach. Fehlende Bereitschaft, über die Vergangenheit zu sprechen, 

wirkte zusätzlich erschwerend. Meine Erkenntnisse sind deshalb individuell. Ich  

erwarte nicht, dass sie von allen Lesern geteilt werden.   

Mein noch weit von der Erkenntnis der Wirklichkeit entferntes Wissen begann erste  

Formen anzunehmen, als der Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschland im Jahr 

1959 das hundertjährige Jubiläum seiner Gründung feierte. Neben Gedenkveranstal-

tungen wurde dieses Ereignis vor allem durch Herausgabe eines Jubiläumsbandes in 

mit dem Titel "Die Freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag" in meiner Heimat-

stadt Mainz gewürdigt. Darüber herrschte unter den Freireligiösen allgemeine Freu-

de, denn - was ich damals nicht wusste - solch ein Gemeinschaftswerk  hatte es seit 

mehr als 50 Jahren nicht mehr gegeben. Mehrere Kapitel beschäftigten sich auch mit 

der Geschichte der Freireligiösen. 

Mit diesem Ereignis war mir meine Zugehörigkeit zu den Freireligiösen und ihrer Ge-

schichte  in besonderer Weise bewusst geworden. Allerdings war ich im Jubiläums-

jahr 1959 gerade einmal 10 Jahre alt, und mein intellektuelles Interesse hielt sich 

noch innerhalb enger Grenzen. Wie allen freireligiöse Religionsschülern in Deutsch-
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land wurde mir ein Exemplar des Jubiläumsbandes geschenkt. Im Nachhinein hat es 

sich für mich als ein bedeutendes Geschenk erwiesen.   

Schon bald kam auf meinem Bücherregal ein weiteres Geschichtsbuch hinzu. Es trug 

den Titel "2000 Jahre Mainz". Der Stadtrat hatte nämlich zuvor per Mehrheit  

beschlossen, das Gründungsdatum von Mainz auf das Jahr 38 v. Chr. festzulegen. 

Grundlage für den Beschluss war ein Befehl des Kaisers Augustus, zu jener Zeit 

planmäßige Kasernenanlagen am Rhein, nahe der keltischen Siedlung der 

Mogontiaker [die den Gott Mogon anbeten] (Mainz = Mogontiacum), als wehrhafte 

Stützpunkte zur späteren Eroberung der rechts des Rheins gelegenen Gebiete  

Germanien zu errichten. Kaiser Augustus hatte seinen späteren Schwiegersohn, 

Martius Vipsanius Agrippa, mit dem entsprechenden Oberbefehl ausgestattet 43.  

Im Jahr 1962 fanden nicht nur entsprechende Festveranstaltungen statt, sondern das 

historische Ereignis wurde vor allem mit der Herausgabe dieses Buches von Dr. 

Heinz Leitermann gewürdigt. Der damalige Oberbürgermeister von Mainz, Franz 

Stein, wollte den Mainzern die geschichtlichen Hintergründe besonders nahe brin-

gen, indem er für weiteste Verbreitung sorgte. Er  schrieb voller Stolz im Geleitwort: 

"Jede Schülerin und jedem Schüler der Mainzer Schulen soll es als Jubiläumsge-

schenk unserer Stadt und zur Erinnerung an das Jahr 1962 in die Hände gegeben 

werden."  

Ich war Schüler in Mainz und 13 Jahre alt, so dass auch ich dieses Buch geschenkt 

bekam. Die vielen geschichtlichen Spuren in Mainz und die dazu passenden Informa-

tionen in dem Buch haben mein Interesse für Geschichte dann dauerhaft geweckt.  

Im Jahr zuvor (1961) war ich als 12-jähriger zur Freireligiösen Kindergruppe gesto-

ßen. Das brachte mich dem Gemeindeleben näher, weil wir Gruppenmitglieder gele-

gentlich bei Veranstaltungen mit kleinen Aufgaben betraut wurden. Darüber hinaus 

lernte ich die anderen Gruppenmitglieder näher kennen, und weil man auch Außen-

kontakte pflegte, lernte ich zudem noch freireligiöse Kinder und Jugendliche aus  

benachbarten Gemeinden bzw. Landesverbänden kennen. 

Bei Veranstaltungen fielen mir bald gelegentlich unter vorgehaltener Hand geflüsterte  

Gespräche zwischen Gemeindemitgliedern oder Bemerkungen auf, mit denen ich 

überhaupt nichts anfangen konnte. Auch meine Gruppenkameradinnen und -

kameraden zeigten sich auf Nachfragen hin uninformiert. Bald hegte ich den Ver-

dacht, wonach es in der Vergangenheit etwas gegeben haben müsse, worüber man 

nicht offen sprechen wollte.   

                                                           
43 Heute mögen sich Historiker nicht mehr so gerne auf dieses Datum berufen. 
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Insbesondere bedrückte mich die nicht bestehende Bereitschaft der Autoritäten, mit 

uns Jugendlichen über die Vergangenheit zu sprechen. 

Die stereotypischen Floskeln meiner freireligiösen Religionslehrer als auch das 

Schweigen über früher Geschehenes empfand ich als einen undurchdringlichen 

Schleier.   

Vor allem hatte mich ein persönliches Erlebnis nachhaltig beeindruckt. Ein Jugend-

gruppenmitglied aus einer benachbarten Gemeinde sprach mich, seinerseits unan-

gebrachtes Selbstbewusstsein ausstrahlend und mit scheinbar ausreichend Hinter-

grundwissen ausgestattet, an und sagte: "Wir waren ja in der Nazizeit verboten! Da-

mit stehen wir jetzt ehrenvoller da als ihr. Denn ihr habt Euch mit den Nazis gemein 

gemacht, nur um diese Zeit überstehen zu können".  

"Aber was kann man denn  tun, wenn eine Vereinigung verboten ist"?, entgegnete 

ich unsicher. "Da hätte man etwas über die Reichsarbeitsgemeinschaft 44 machen 

können!", begann sich mein jugendlicher Gegenüber unangemessen zu ereifern. 

Reichsarbeitsgemeinschaft war ein Wort, das mir gar nichts sagte. Und dennoch  

erinnerte ich mich plötzlich an ein zwischen zwei Männern am Rand einer Veranstal-

tung in gedämpftem Ton geführtes  Gespräch, und an den einzigen eindringlich for-

mulierten Satz, den ich akustisch verstanden hatte: "Die Reichsarbeitsgemeinschaft 

ist doch nie zum Tragen gekommen!" Einem plötzlichen Impuls folgend, und weil 

mich die Situation zu ärgern begann, entgegnete ich meinem Gegenüber: "Aber die 

Reichsarbeitsgemeinschaft ist doch nie zum Tragen gekommen!". Damit endete der 

Dialog urplötzlich, wobei jedes Anzeichen von Wissen und Selbstbewusstsein des 

anderen Jugendlichen verlustig ging. Er verschwand umgehend, wohl aus Angst, 

dass sein Nichtwissen herauskäme.   

Über irgendetwas wurde also geschwiegen. Das war für mich spürbar. Je nach indi-

vidueller Sensibilität empfanden wir jugendlichen Gemeindemitglieder das Schwei-

gen mehr oder weniger bedrückend. Für einige war es ein Problem, andere störte es 

weniger, manche haben es vielleicht gar nicht bemerkt. 

Mit der Zeit erwuchs deshalb in mir zunehmend das Bedürfnis, mich näher mit der 

Geschichte der Freireligiösen zu beschäftigen. Dazu wurde der Jubiläumsband, im 

Folgenden "Wesen und Auftrag" genannt, erstmals intensiver bemüht. Folgende Bei-

träge beschäftigten sich mit geschichtlichen Themen:  

Wilhelm Bonneß:  

„Johannes Ronge. Aufbruch der freireligiösen Idee aus dem Katholizismus“, S. 34, 

Heinz Schlötermann:  

„Die protestantischen Wurzeln der Freireligiösen  Bewegung“, Seite  49, 

                                                           
44

 Reichsarbeitsgemeinschaft Freigeistiger Verbände, gegründet 1924 
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Dietrich Bronder:  

„Die Geschichte des Bundes Freireligiöser Gemeinden bis 1945“, Seite  67, 

Georg Pick:  

„Die Freie Religionsgemeinschaft Deutschlands“, Seite  89, 

Reinhold Stark:  

Geschichte der unitarischen Freiprotestanten in Rheinhessen“, Seite  92, 

Wilhelm Schäfer:  

Neuaufbau und Entwicklung des Bundes nach dem 2. Weltkrieg, Seite 94 

Leider erfüllten nicht alle Beiträge meine informativen Erwartungen. Um etwas über 

die geschichtlichen Vorgänge ab den 1920er Jahren erfahren zu wollen, erfüllte nur 

der Beitrag von Bronder einen Teil der Erwartungen. Vor allem gab Bronder wertvolle 

Informationen zur Entwicklung des Volksbundes für Geistesfreiheit. Die Beiträge von 

Pick und Stark hingegen sind sehr allgemein gehalten und erwiesen sich als von nur 

geringem Informationswert. 

Doch was war so peinlich, dass man meinte, es verschweigen zu müssen? 

Heute weiß ich, dass es mehrere Peinlichkeiten gab. Zum einen ging es um das  

schwer verständliche Verhalten der Freireligiösen Gemeinden ab Anfang der 1920er 

Jahren und später zwischen 1933 und 1945. Zum anderen stellten sich Fragen zum 

Verhalten ihrer geistigen Repräsentanten während der Naziherrschaft. Darüber hin-

aus kamen Probleme im erneut in der Nachkriegszeit gegründeten Bund Freireligi-

öser Gemeinden Deutschlands (BFGD) hinzu (Siehe Seite 71 bis 77). Und immer 

wieder ging es auch um die fortwährenden Versuche der Religionskritischen, den 

Religionsbegriff zu neutralisieren. Wie sich gezeigt hat, lag der aber vielen Freireligi-

ösen so sehr am Herzen, dass darüber der BFGD zerbröselte. 

Ich sehe heute folgende sensible Themen:  

 So wussten nur besonders Informierte, dass an der Feier zum hundertsten 

Jubiläum des Gründungsdatums des BFGD  [1859 und 1959] nicht alle in 

Westdeutschland existierenden Gemeinden mitwirkten.  

 So war 1957 die Frei-religiöse Gemeinde Offenbach im Streit aus der Freireli 

      giösen Landesgemeinschaft Hessen ausgeschieden. Weil die Gemeinde 

 Offenbach aber nur über ihre Zugehörigkeit zur hessischen Landesgemein

 schaft  Mitglied im BFGD gewesen war, gehörte sie damit nicht mehr der frei

 religiösen Bundesorganisation an.  

 Im Jubiläumsband "Die Freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag" sucht 

 man deshalb vergebens nach Beiträgen aus Offenbach.  

 Darüber wurde geschwiegen! 
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 Genauso vergebens sucht man im Jubiläumswerk nach Beiträgen aus der 

Freireligiösen Landesgemeinde Bayern. Diese verweigerte nämlich die Mitar-

beit an dem Gemeinschaftswerk,  weil man den Religionsbegriff ablehnte. Um 

dies zu erklären, erschien 1960, also ein Jahr nach der BFGD-Jubiläumsfeier, 

ein Band  von Dr. Franz Bohl unter dem Titel: "Die freireligiöse Bewegung in 

Bayern - Werden und Wirken" (83 Seiten). 

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Die Jubiläumsfeier im Jahr 1959 erinnerte an die hundert Jahre zuvor erfolgte 

Gründung des "Bundes freireligiöser Gemeinden" in Gotha. Genau genommen 

wurde der Bund freireligiöser Gemeinden von jenen freireligiösen Gemeinden 

aufgelöst, die sich mit den Gemeinschaften des Deutschen Freidenkerbundes 

1924 zum "Volksbund für Geistesfreiheit" (VfG) vereinigt hatten. Die Selbstauf-

lösung des Bundes freireligiöser Gemeinden wurde also bewusst nach 65 Jah-

ren durchgeführt.  

Mit Einsetzung der Hitlerregierung benannte sich der VfG viermal um (Siehe 

Seite 77). Zwischen 4. Juni 1933 und 10. September 1933 benannte er sich 

zuletzt wieder in "Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands".  Aus der 

Zeitspanne zwischen 1859 und 1934 [also dem Verbotsdatum] errechnet sich 

erst das 75igjährige Bestehen 45. Genau genommen bestand der Bund freireli-

giöser Gemeinden von 1859 bis 1924, also 65 Jahre.  

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Mit Beginn der Hitlerdiktatur existierten zwei freireligiöse Gruppen. Zum einen 

gab es die Freireligiösen im südwestdeutschen Verband (später Freie Religi-

onsgemeinschaft Deutschland) und zum anderen die dem VfG  zuzurechnen-

den ehemaligen Freireligiösen. Letztere hatten 1924 gänzlich mit dem Religi-

onsbegriff gebrochen, nachdem sie zuvor als Freireligiöse die Bindung des 

Religionsbegriffs an konfessionelle Lehren abgelehnt hatten. 

Es waren dieselben Vertreter, die sich ab 1933 um die Aufnahme in die Deut-

sche Glaubensbewegung bemühten. Obgleich sie ab 1924 mit dem Religions-

begriff gebrochen hatten,  bzw. zuvor als Freireligiöse die Bindung des Religi-

onsbegriffs an konfessionelle Lehren ablehnten, wollten sie sich jetzt an eine 

deutsche Religion binden. Wer soll das verstehen?   

 Darüber wurde geschwiegen! 

                                                           
45 Carl Peter: "1859 - 1934 - 75 Jahre Bund freireligiöser Gemeinden - Blick in die Geschichte einer  

    Bewegung", Broschüre, Verlag "Deutsche Glaubenswarte, Leipzig 1934. 
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 Nachdem die früher dem Volksbund für Geistesfreiheit zuzurechnenden ehe-

maligen Freireligiösen und Freidenker in ihrem Bemühen, sich der Deutschen 

Glaubensbewegung (DG) anzuschließen, letztlich durch Verbot gescheitert 

waren, erhielten der VfG-Geschäftsführer Carl Peter und Ernst Bergmann ab 

August 1935 die Erlaubnis, diesen  Mitgliedern den Bezug der Zeitschrift 

"Deutsches Werden - Zeitschrift für deutsche Volksreligion" anzubieten. Be-

reits zwei Jahre danach, im August 1937, gründen Peter und Bergmann die 

"Gemeinschaft Deutsche Volksreligion". Wie haben die Mitglieder, immerhin 

ehemalige Freireligiöse und Freidenker, auf diese deutschreligiöse Zwangs-

bekehrung reagiert? 

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Über die Vergangenheit der Einzelgemeinden, die den Nachkriegs-BFGD  

bildeten, gab es keine Information, zu welchen Vereinigungen (Landesver-

band, Provinz, Bezirk) sie 1933 gehörten. Ihre deutschgläubige Vergangenheit  

sollte nicht bekannt werden. 

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Überhaupt erscheint die Geschichte der Freireligiösen Gemeinden ab  

Beginn des zwanzigsten Jahrhundert nur schwierig verständlich. 

 Da gab es also ab Mitte des neunzehnten Jahrhunderts Freireligiöse  

Gemeinden. In denen fanden auch (wenige) Religionsferne eine geistige 

Heimat. 

 Aufgrund uneingeschränkter autonomer Souveränität der Freien Gemein-

den ergaben sich unterschiedliche Entwicklungen. Es gab rein freireligiöse 

Gemeinden und solche mit geringer, andere mit stärkerer Freidenkerdichte 

bis hin zu Gemeinden, die konsequenterweise "Freidenker-Gemeinde" hät-

ten heißen müssten. 

 Es verwundert nicht, dass bei Gründung des Deutschen Freidenkerbun-

des" viele Freireligiöse beteiligt waren. 

 Es verwundert allerdings, dass es viele Doppelmitgliedschaften gab. 

 Aus dem Kreis der Doppelmitglieder erwuchs zunehmend der Wunsch 

nach der Vereinigung beider Gruppen. 

 1924 erfolgte die Vereinigung zum "Volksbund für Geistesfreiheit. 

 Der bereits im Oktober 1922 gemachte Vorschlag, mit der Vereinigung von 

Freireligiösen, Deutschem Freidenker-Bund, Deutschem Monistenbund 

und dem Zentralverband Proletarischer Freidenkern eine große Lösung 
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herbeizuführen, scheiterte an den Bedenken der jeweiligen Verbandsver-

tretern. 

 Die im südwestdeutschen Verband organisierten Gemeinden machten  

diese Fusionsbestrebungen nicht mit. 

 Man trennt sich. 

 Während die südwestdeutschen Freireligiösen die Trennung bedauerten, 

verfolgten die Vertreter des VfG konsequent ihre Religionskritik. 

 Genau dieselben Religionskritiker bemühen sich nach 1933 mit allen Mit-

teln um Aufnahme in die Deutsche Glaubensbewegung. 

 Nach ihrem Verbot ließen sich viele ehemalige Freigeister in die Gemein-

schaft Deutsche Volksreligion" ,Leipzig, als Mitglieder in diese deutschreli-

giöse Weltanschauungsgemeinschaft  überführen. 

 Während sie in der Gemeinschaft Deutsche Volksreligion keine Probleme 

mit dem Religionsbegriff hatten, änderten sie ihre Haltung im neu gegrün-

deten BFGD der Nachkriegszeit. 

 Der Zerbröselungseffekt  des BFGD ist auf die Intoleranz der Religionskri-

tischen bezüglich einer freireligiösen Religionsdefinition zurückzuführen. 

      Diese Zusammenhänge blieben unbekannt; es wurde geschwiegen.  

 Was bewog hauptsächlich die vier Freireligiösen Prediger ,Max Gehrmann 

(PG), Georg Pick, Clemens Taesler (PG) und Karl Weiss sich in Artikeln und 

Veröffentlichungen so kritiklos dem Nazi-Regime anzudienen und den Ein-

druck zu erwecken, freireligiöse Anschauungen seien mit der Naziideologie 

deckungsgleich? Wir wissen es nicht und werden darauf auch keine Antwort 

erhalten. 

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Als fleißigster Autor erwies sich Dr. Georg Pick. Neben der fast ausschließ-

lichen Autorenschaft  in der Monatszeitschrift "Freie Religion" veröffentlichte er 

1937 das Buch "Die Religion der freien Deutschen". Es fällt auf, dass Pick  

darin seine Tätigkeit als freireligiöser Pfarrer verschweigt. Überhaupt sucht 

man das Wort "freireligiös" oder Hinweise auf solche Gemeinden in diesem 

Buch vergebens. Dennoch stellt er darin die freireligiöse Weltanschauung  

anhand der Erkenntnisse seiner Zeit dar.  

Das Buch hätte in großen Teilen wegen seiner Herleitung ein Klassiker Freier 

Religion werden können, wenn er davon abgesehen hätte, dem "Führer"  

papstähnliche Privilegien seiner Vision einer Religionsgemeinschaft der freien 

Deutschen zuzugestehen. Wer das Buch gelesen hat, gewinnt leicht den Ein-
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druck, dass Pick, nach dem Scheitern Hauers vielleicht glaubte, Hitler würde 

ihn mit der Aufgabe der Realisierung einer deutschen Religion beauftragen. 

War dies Ausdruck einer midlife crisis? Wir werden es nicht mehr erfahren!  

 Darüber wurde geschwiegen! 

 

 Am 8. Mai 1945 befreiten die Alliierten [die Armeen Amerikas, Frankreichs, 

Groß Britanniens und der Sowjet-Union] Deutschland vom Nazi-Terror. Für die 

Anhänger des Nationalsozialismus brach erst einmal eine Verfolgungszeit an. 

Es gab Prozesse, Hinrichtungen, Gefängnisstrafen und Berufsverbote inklusi-

ve gesellschaftlicher Ächtung. Wie gingen die Freireligiösen Gemeinden mit 

ihren Nazi-Protagonisten um?  Die Antwort lautet: Sie wurden nicht um Recht-

fertigung ersucht; sie blieben weiter in Amt und Würden.   

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Das galt auch für Georg Pick in der freireligiösen Gemeinde Mainz. Pick war 

kein NSDAP-Mitglied gewesen, aber er schrieb in der Freien Religion regie-

rungsfreundliche Artikel. Folgende Situation war bei der ersten Gemeinderats-

sitzung nach dem Kriege (1946) gegeben:  

 Der Gemeinderechner, der SPD-Reichstagsabgeordnete P.H., war zweimal 

 im KZ inhaftiert worden. Dabei dürfte seine Funktion als Gewerkschaftssekre-

 tär schwerer als seine Mitgliedschaft in der Freireligiösen Gemeinde Mainz 

 gewogen haben. 

Ebenfalls wie P.H. saßen wieder im ersten Gemeinderat der Nachkriegszeit 

die beiden Volksschullehrer, O.Z. und C.B.  

O.Z. war wegen seiner SPD-Mitgliedschaft und seinen Parteifunktionen mit 

Gefängnis-Haft bestraft worden. Der ihm vorgesetzte NS-Schulrat spielte bei 

der Inhaftierung O.Z. eine nicht unwesentliche Rolle. Nach dem Kriege ergab 

es sich, dass O.Z. als Schuldezernent (Bürgermeister) der Stadt Mainz ausge-

rechnet diesem mittlerweile entnazifizierten ehemaligen Schulrat vorgesetzt 

wurde. Sein Kommentar mir gegenüber: "Wir beide hatten eine Zeitlang viel 

Spaß miteinander.“  

Der zweite Lehrer, der Stadtrat und Konrektor C.B., war aus dem Schuldienst 

entlassen worden wegen staatsgefährdenden Anschuldigungen. Angesichts 

des nach dem Ersten Weltkrieg bestehenden Verbotes eine Deutsche Luftwaf-

fe zu unterhalten, hatte B., als unidentifizierbare Flugzeuge in deutschem Luft-

raum auftauchten, richtig vermutet, dass dies von den Nazis inszeniert worden 

sei, um der Forderung nach einer Deutschen Luftwaffe entsprechenden Nach-

druck zu verleihen. 
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 Desweiteren wurde er der Verbreitung "pornografischer Schriften angeklagt, 

 weil er im Lehrerkollegium eine vom schwedischen Unterrichtsministerium 

 herausgegebene Broschüre zur Sexualaufklärung seinen Kollegen gezeigt 

 hatte. Um zu überleben, zog C.B. im Elsass von Metzgerei zu Metzgerei und 

 verkaufte Wurstmaschinen. Er wurde auf Empfehlung des späteren Kardinal 

 Hermann Volk wieder in den Schuldienst eingestellt.   

Das Schicksal dieser drei Mitgliedern des Gemeinderates der Freireligiösen 

Gemeinde Mainz (damals Ältestenrat) hätte eigentlich eine Verhandlung über 

die weitere Verwendung bis hin zur Entlassung des Gemeindepfarrers  

gerechtfertigt. Stattdessen ging man äußerst freundlich miteinander um und 

rechtfertigte einstimmig das Geschehene als notwendig für das Überleben der 

Gemeinde.  

 Darüber wurde geschwiegen! 

 Das Problem, wie man in der Nachkriegszeit mit den drei anderen Freireligiö-

sen Prediger ,Max Gehrmann (PG) und Clemens Taesler (PG) verfahren soll-

te, wurde wie in Mainz gelöst. (Karl Weiss war bei Kriegsende 76 Jahre alt.)  

 Darüber wurde geschwiegen! Man ging zur Tagesordnung über. 

 Das Gemeindemitglied H.N. [männlich] berichtete in betagtem Alter, dass es 

während der Nazizeit in der Mainzer Freireligiösen Gemeinde sehr wohl kont-

roverse Meinungen über den Umgang Georg Picks mit den Nazis gegeben 

hätte. Kritisiert wurden regierungskonforme Artikel Picks in der Monatszeit-

schrift  "Freie Religion". Niemand hätte solche Artikel in dieser Zeitschrift  

erwartet. H.N. berichtete, die Gemeinde sei in dieser Frage gespalten gewe-

sen. Angaben zur Quantität der Gruppen vermochte er nicht zu machen, zu-

mal es nie eine offene Aussprache gab. 

 Darüber wurde geschwiegen! 

Angesichts dieser Umstände wird es auch zukünftig nicht gelingen, diese Rätsel zu 

lösen.  
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